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Reichsvereinigung und Großraum kartell.

In den letzten Monaten ist eine Reichsvereinigung nadi 
der anderen gegründet worden. Der Reichsvereinigung 
Chemische Fasern folgte die Reichsvereinigung Textil

veredlung sowie die Reichsvereinigung Bastfasern, und 
schließlich ist mit der Reichsvereinigung Eisen, wie 
Reichsminister Dr. Funk sagte, der Hauptpfeiler der 
Kriegsproduktion einheitlich zusammengefaßt worden. 
Die Reichsvereinigung ist eine neue Organisationsform 
der Wirtschaftslenkung, die neben die Fach- und W irt
schaftsgruppen auf der einen und die Reichsstellen auf der 
anderen Seite tritt. Ihre Aufgaben decken sich weit
gehend mit den Aufgaben der Fadi- und Wirtschafts
gruppen. Ihre Befugnisse sind größer und eher mit denen 
der Reichsstellen zu vergleichen. Die Rcichsvcreinigungen 
haben eine Weisungsbefugnis, wie sie bisher nur dem 
Reichswirtschaftsminister zustand. Im Gegensatz zu den 
Reichsstcllcn sind sie aber keine Behörde, sondern Or
gane der wirtschaftlichen Selbstverwaltung. Die für die 
einzelnen Reichsvereinigungen festgesetzten Aufgaben
gebiete umfassen: 1. Aufstellung von Erzeugungs- und 
Einfuhrplänen, 2. lcistungssteigernde Maßnahmen, ins
besondere Förderung neuer technischer Verfahren, 3. Er
zeugungsplanung und Zuteilung von Roh- und Hilfs
stoffen, 4. Verkehrsplanung für Roh- und Hilfsstoffe, 
5. Lenkung des Absatzes im In- und Ausland und Vertei
lung der Erzeugnisse, 6. marktregelnde Vereinbarungen 
mit Händlern und Weiterverarbeitern, 7. Preisregelung, 
8. Interessenausgleich zwischen den Mitgliedern, 9. Er
fahrungsaustausch, 10. Vereinfachung des Organisations
wesens, 11. Förderung des Auslandsabsatzes und Verein
barungen mit den entsprechenden Unternehmungen und 
Zusammenschlüssen anderer Länder.

Wie Staatssekretär Landfried ausführte, ist eine 
Errichtung von Reichsvereinigungen nur für ganz be
stimmte Industriezweige gedacht. Es ist keineswegs in 
Aussicht genommen, auf allen Gebieten der industriellen 
Wirtschaft nun neben den bestehenden Wirtschafts- und 
Fachgruppen noch Reichsvereinigungen aufzuziehen. Die 
Reichsvereinigungen sollen ja der Verwaltungsverein
fachung dienen, durch Ordnung und Lenkung eines 
Marktgebietes auf Grund ihrer höheren Machtbefugnisse 
die Leistung steigern. Sie sind also nur dort am Platze, 
wo durch sie wirklich eine Vereinfachung und eine 
bessere Ordnung erzielt wird, nicht aber dort, wo die 
vorhandenen Einrichtungen allen Anforderungen ge
nügen.

Eine der Hauptaufgaben der Reichsvereinigungen ist 
der richtige Einsatz der auf dem betreffenden Markt
gebiet bestehenden Kartelle. Die bisherige Organisation 
der gewerblichen Wirtschaft hatte nicht die Befugnis, 
ordnend in das Kartellwesen einzugreifen, während die 
Reichsvereinigungen gerade zu diesem Zweck geschaffen 
worden sind. Es ist kein Zufall, daß ihr Name an die 
schon seit 1933 bestehenden Hauptvereinigungen auf dem 
Ernährungsgebiet anklingt. Staatssekretär Backe bezeich
net bei der Gründung der Reichsvereinigung Bastfasern 
den Gedanken des vertikalen Zusammenschlusses von 
Erzeuger, Verteiler und Weiterverarbeitcr als wesent
lichen Bestandteil jeder künftigen Wirtschaftslenkung.

Eine wirkliche Lenkung der Wirtschaft wird nur durdi 
eine umfassende Marktordnung gewährleistet. Grundlage 
der Marktordnung auf industriellem Gebiet aber sind 
die Kartelle. Bisher fehlte hier eine umfassende Rege
lung. Es bestand ein Nebeneinander zahlreicher Unter- 
nehmerzusammenschlüssc in jeglicher- Form, von der 
losesten Absprache bis zur festesten Verkaufsgemein- 
schaft. Die Kartelle selbst waren keineswegs umfassend. 
Neben ihnen gab es noch zahlreiche Außenseiter. Wenn 
es jetzt möglich ist, die Kartelle aufeinander abzustim
men, durch Auflösungen und Neugründungen eine Ge
neralbereinigung durchzuführen, dann ist das totale 
Kartell verwirklicht und auch auf industriellem Gebiet 
eine Leistungsgemeinschaft geschaffen, wie sie auf dem 
Ernährungsgebiet schon lange besteht.

Insofern verwirklichen die Reichsvereinigungen 
nichts anderes als die schon früher vorgeschlagenen 
Marktgcmeinschaftcn, die sämtliche Funktionen der 
Marktordnung zentralfachlich ausüben. Der Vorschlag 
befindet sich u. a. in einer bei Meinhold Verlagsgesell- 
schaft, Dresden, 1941 erschienenen Schrift „Das Groß
raumkartell“ . Hier hat Arno Sölter den Versuch gemacht, 
das gesamte Gebiet der Marktordnung systematisch dar
zustellen und ein geschlossenes System der Wirtschafts
lenkung aufzuzeigen. Eine Marktordnung hat nur einen 
Sinn, wenn sie wirklich total ist, sowohl fachlich wie 
räumlich. In fachlicher Beziehung muß sie alle Erzeu
ger und Verteiler umfassen, in räumlicher Beziehung, 
muß sie sich über den gesamten Großraum erstrecken. So 
verlangt Sölter die Ausdehnung der Marktordnung auf 
ganz Europa. Im Großraumkartell sollen sich die einzel
nen nationalen Kartelle vereinigen, um eine Standorts
und Kapazitätsordnung, technische Produktionsordnung, 
eine Absatzordnung nach Gebieten, Mengen und techni
schen Verfahren sowie eine Preisordnung durchzuführen. 
Dieser Gedanke eines Großraumkartelles findet jetzt bei 
der Aufgabenumreißung für die einzelnen Reichsvereini
gungen den ersten Ansatzpunkt zu seiner Verwirk
lichung.

Auf dem Chemiegebiet war die industrielle Ge
meinschaftsarbeit von jeher besonders umfassend und 
vielseitig. Unter den Inlandskartellen ist die Chemie 
zahlenmäßig mit weitem Vorsprung führend, von den 
internationalen Kartellen fällt auf diesen Industrie
zweig allein mehr als die Hälfte; darunter rechnen das 
Stickstoff- und Teerfarbenkartell zu den größten und 
interessantesten Weltkartellen überhaupt. Wenn bereits 
vor dem Kriege etwa 60% des deutschen Chemie-Expor
tes sich im Rahmen internationaler Marktabsprachcn 
abwickelten, kann man die Bedeutung der Marktord
nungsaufgabe ermessen, die sich für diesen Industrie
zweig nunmehr in der europäischen Großraumwirtschaft 
ergibt. Auf welche Weise die Aufgaben gelöst werden, 
ob auch auf dem Chemiegebiet noch Reichsvereinigungen 
gegründet werden oder die bestehenden Wirtschafts- und 
Fachgruppen die Führung und Lenkung übernehmen, 
ist dabei weniger wichtig. Die Hauptsache bleibt, daß die ' 
Aufgabe erkannt und in Angriff genommen wird. <126®l
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Reform der Gemeinschaftshilfe der Wirtschaft.

Seit einigen Monaten läuft im Deutschen Reich eine 
großangelegte Aktion zur weiteren Konzentration 
and Rationalisierung der Industrie zwecks verstärkter 

Ausrichtung der Produktion auf die dringendsten Be
dürfnisse der Kriegswirtschaft. Sinn und Zweck dieser 
Aktion ist es in erster Linie, in einzelnen Unternehmen 
durch Rationalisierungsmaßnahmen zu einer Einsparung 
von Arbeitskräften zu gelangen. Sie zieht aber zwangs
läufig auch die Stillegung einer weiteren größeren An
zahl von Unternehmen nadi sich. Zum Teil bleiben diese 
Unternehmen trotz Stillegung ihrer Produktion mit dem 
Absatz der nunmehr an anderer Stelle für sie mit her
gestellten Erzeugnisse weiterhin in das Wirtschaftsleben 
eingeschaltet und werden auch weiterhin durdi die ihnen 
verbleibende Tätigkeit ihr Auskommen finden. Eine 
ganze Anzahl von Betrieben ist aber infolge vollstän
diger Stillegung gezwungen, die Gemeinschaftshilfe 
der Wirtschaft in Anspruch zu nehmen, die damit er
höhte Bedeutung bekommt.

W ir haben über die Praxis und die Inanspruch
nahme der Gemeinschaftshilfe der Wirtschaft wiederholt 
an dieser Stelle berichtet. Zuletzt konnten wir (S. 70) 
über die Ausdehnung der Gemeinschaftshilfe auf erheb
lich eingeschränkt arbeitende Betriebe hinweisen, eine 
Neuordnung, die wahrscheinlich für das Jahr 1942 durch 
die jetzt laufenden Maßnahmen ebenfalls an Bedeutung 
gewinnen wird.

Nachdem einerseits rund zwei Jahre praktischer Er
fahrung mit der Gemeinschaftshilfe der Wirtschaft vor
liegen und andererseits durch die jetzt notwendigen Maß
nahmen, die unbehindert von irgendwelchen materiellen 
Hemmungen zur Durchführung kommen müssen, mit 
einer verstärkten Inanspruchnahme der Gemeinschafts
hilfe zu rechnen ist, ist der Zeitpunkt gekommen, die im 
Jahre 1940 erlassenen Beihilferichtlinien der Reichsgruppe 
Industrie einer Ueberprüfung mit dem Ziel der Ver
besserung zu unterziehen.

Es muß hier darauf hingewiesen werden, daß die 
verantwortlichen Stellen seinerzeit bei Einführung der 
Gemeinschaftshilfe und Festlegung der Bedingungen für 
ihre Gewährung hinsichtlich des voraussichtlichen Um
fanges ihrer Inanspruchnahme und der benötigten Mittel, 
nur auf ganz rohen Schätzungen aufbauen konnten. Es 
hat sich dann bald gezeigt, daß erfreulicherweise die 
tatsächliche Inanspruchnahme stark hinter den damali
gen Erwartungen zurückblieb. Dieser Tatsache kommt 
bei der Durchführung der Reformmaßnahmen insofern 
Bedeutung zu, als sich jetzt genauer übersehen läßt, 
welche finanziellen Auswirkungen die bisherigen Bestim
mungen haben und bei verstärkter Inanspruchnahme in
folge weiterer Stillegungen voraussichtlich haben-werden.

Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände haben 
sich die zuständigen Stellen auf Veranlassung des Leiters 
der Reichsgruppe Industrie, Herrn Generaldirektor Zan
gen, in der letzten Zeit mit den notwendigen und mög
lichen Reformmaßnahmen beschäftigt und dabei eine 
Reihe wichtiger Aenderungen der bisherigen Bestimmun
gen beschlossen.

Fortfall der Verpflichtung zum Einsatz eigenen Kapitals.
Nach § 2 der Beih ilferich tlin ien  vom  25. 6. 1940 du rfte  

eine B e ih ilfe  nicht gew äh rt w erden , sow eit dem  antragstel
lenden U nternehm en zur Z e it  der S tillegu ng M itte l zu r V e r 
fü gun g standen, d ie das zu r W iederinbetriebnahm e e r fo rd e r 
liche eigene K a p ita l überstiegen. D azu  hatte der A rb e its 
ausschuß bei der Reichsgruppe Industrie bereits frü her ergän
zen d  beschlossen, daß diese F rage nur dann zu  prü fen  sei, 
w enn  der Betriebsm ittelüberschuß, der sich aus der G egen 
überstellung des vorhandenen U m lau fverm ögen s und der 
ku rzfr istigen  V erb ind lichke iten  m it einer L a u fze it  bis zu
3 Jahren ergibt, 50 (XX) Üt/H überschreitet. Dadurch w urden  in 
der P rax is  a lle  k leineren und eine große A n za h l der m ittleren

U nternehm en vo n  vorn here in  aus dieser Bestim m ung ausge
nommen.

Es kann heute gesagt w erden , daß dieser Bestimmung 
aber aud i in a llen  übrigen Fällen  fast keine Bedeutung zu ge
kom m en ist. D er  E insatz eigenen K a p ita ls  brauchte nur in 
einer gan z verschw indend k leinen A n za h l von  Fällen  g e fo r 
dert zu w erden , w ob e i sich aber ba ld  ergab, daß diese Fä lle  
eigentlich nicht d iejen igen  w aren , an d ie m an bei E rlaß  dieser 
Bestimmung in erster L in ie  gedacht hatte.

D iese Anrechnungsbestim m ung hat dann auch in sehr 
w eiten  K reisen  U n zu fr ieden h eit m it der G em einschaftsh ilfe 
herbeigeführt und v o r  a llem  tro tz  a lle r  au fk lärenden  Be
mühungen der bete ilig ten  O rgan isationen  in erheblichem  U m 
fan ge  zu M ißverständn issen geführt, d ie ihrerseits in v ie len  
Fällen  Veranlassung gaben, vo n  einem  B eih ilfean trag  gan z A b 
stand zu  nehmen. In  der P rax is  w u rde unrichtigerweise im m er 
w ied e r  behauptet, daß ja  d ie A n tragste llu n g  keinen E r fo lg  haben 
könne, da das stillge legte  U nternehm en  nach § 2 de r R ich t
lin ien  keine B e ih ilfe  bekom m en könne, solange ihm noch 
irgendw elche eigenen M itte l zur V er fü gu n g  ständen. V o r  
allem  ze ig te  sich aber, daß in den w en igen  Fällen , in denen 
au f G rund dieser Bestim m ung ein E insatz eigenen K ap ita ls  
g e fo rd e rt w erden  m ußte, dies sehr ungerecht w ar. B e tro ffen  
w urden  von  dieser Bestim m ung in erster L in ie  m itte lgroße 
Fam ilienunternehm en, in denen seit jeher eine besonders starke 
E igenkapita lis ierung bei bescheidenster Inanspruchnahme der 
vorhandenen M it te l fü r  persönliche Zw ecke betrieben w orden  
w ar. D iese U nternehm en, die m it hohen eigenen M itte ln  ohne 
wesentliche V erb ind lichkeiten  arbeiteten, m ußten nun eigene 
K a p ita lien  zu r ganzen  od er teilw eisen Deckung der S t ill
legungskosten einsetzen, w ährend  andere Betriebe, deren In 
haber unter v o lle r  persönlicher Entnahm e der erz ie lten  G e 
w inne gew irtscha ftet und v ie lfa ch  sogar bei w eitestgehender 
Ausnutzung der bestehenden K red itm öglich ke iten  eine E x p a n 
sionspolitik  betrieben hatten, vo n  dieser Beih ilfebestim m ung 
n id u  b e tro ffen  w urden  und sogar durch d ie  B e ih ilfe fä h igk e it  
fü r  die Schuldzinsen noch darüber hinaus besser gestellt waren .

D ie  Bestim m ung ist je tz t  au fgehoben  w orden . E in E insatz 
eigenen K a p ita ls  w ird  nicht m ehr g e fo rd ert. D er  Beschluß ist 
m it rüdew irkender K r a f t  ergangen, so daß dementsprechend 
in denjen igen Fällen , in denen bereits der E insatz eigenen 
K ap ita ls  g e fo rd e r t  w urde, nunmehr eine nachträgliche Be
richtigung der früheren Entscheidung er fo lg en  w ird . D e r  neue 
Beschluß b e d a r f zw a r  noch der G enehm igung behördlicher 
Stellen, d ie zu r Z e it  noch aussteht, aber voraussichtlich in a ller 
K ü rze  ergehen w ird , so daß dann auch die notw end igen  N ach 
zahlungen in den genannten Berich tigungsfä llen  vorgenom m en  
w erden  können.

D a  a llerd ings doch in der w eiteren  P rax is  der B e ih ilfe 
gew ährung Fä lle  au ftreten  können, in denen nach L a ge  de r 
Verhältn isse ein m ehr oder w en iger starker E insatz eigenen 
K a p ita ls  zu r Deckung der S tillegungskosten notw en d ig  er
scheinen und b illigerw cise ve r lan g t w erden  kann, ist § 7 der 
Beih ilferich tlin ien  gleichzeitig  in der R ichtung ergän zt w orden , 
daß in besonders ge lagerten  E in ze lfä llen  au f G rund dieses 
Paragraphen  der E insatz eigener M itte l g e fo rd e rt w erden  darf. 
In  der ü berw iegenden  A n za h l der B e ih ilfeverfa h ren  w ird  also 
diese F rage en dgü ltig  ausgeschaltet; eine H eranziehu ng eigener 
M itte l kom m t nur noch in ganz besonders ge lagerten  A u s
nahm efä llen  in Frage, so daß also nunm ehr auch a lle  irrtüm 
lichen Auslegungen  und die dadurch h ervorgeru fen e  n ega d ve  
Beurteilung des B eih ilfeverfah ren s ein Ende finden .

Aenderungen bei der Gewinnanrechnuhg.
G em äß § 4 A bsa tz  I V  der R ichtlin ien sind steuerpflichtige 

G ew in n e aus der Z e it, fü r die d ie B e ih ilfe  benötigt w ird , bei 
der B eih ilfe festsetzun g angemessen zu  berücksichtigen. D iese 
Bestimmung fü hrte zu Schw ierigkeiten , w enn  die S tillegu ng 
im L a u fe  eines Geschäftsjahres e r fo lg t  w ar. Es konnte dann 
im allgem einen  nur schwer festgestellt w erden , in w iew e it  der 
fü r  dieses Geschäftsjahr ausgewiesene G ew in n  v o r  b zw . auch 
noch nach der S tillegu ng erz ie lt  w ord en  w ar. D ie  gleiche F rage 
ergab sich um gekehrt bei Beendigung der S tillegu ng. In  der 
P rax is  w urde deshalb in jedem  F a lle  der G ew in n  des ganzen 
Jahres angerechnet, da nach den R ichtlin ien  des A rbeitsaus
schusses jede B eih ilfezah lu n g  unterbleiben so llte, d ie d irek t 
od er ind irekt zu einer Erhöhung der Steuerzahlungen fü hrte.

D ie  bisherige R egelu n g  fü hrte in v ie len  Fä llen  zu U n ge 
rechtigkeiten und machte v o r  a llem  die G ew innanrechnung 
im Jahre der S tillegu ng stark abhängig von  den Z u fä ll ig 
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keiten des Stillegungstcrm ins und des B ilanzterm ines. A n  sich 
w äre eine gerechtere H andhabung möglich, indem  fü r den 
Stillegungsterm in die A u fste llu ng  einer steuerlichen Gesichts
punkten entsprechenden Zw ischenbilanz vorgenom m en und diese 
zur G run d lage der Beihilfeentscheidung fü r das Stillegungs- 
jahr gemacht w ürde. Dementsprechend müßte au f G rund einer 
Zw ischenbilanz fü r  den Zeitpu nkt der W iederingangsetzung 
die Beihilfeentscheidung fü r  d ie letzten  M onate der S till
legung er fo lgen . D a  aber hierm it fü r a lle  Beteiligten  u m fan g
reiche A rb e iten  verbunden w ären , ist nunmehr zur V ere in 
fachung der Verw altu ngsarbeiten  beschlossen w orden , daß der 
im  Stillegungsjahr ausgewiesene G ew inn  bei der B eih ilfe- 
fcstsetzung in vo llem  U m fan g  unberücksichtigt b le ibt. Es w ird  
dabei unterstellt, daß der im Stillegungsjahr bzw . im  W ied er- 
ingangsetzungsjahr zum Ausweis kom m ende G ew in n  in vo llem  
U m fa n ge  v o r  b zw . nadi der Stillegung entstanden ist und 
durch die Stillegungskosten bereits im  Ausm aß der nun zur 
G ew ährung komm enden B eih ilfe  durch einen in den S till
legungsm onaten eingetretenen V erlu st w ieder verrin gert w o r 
den w ar.

A u d i diese Bestimmung w ird  rückw irkend angew andt; 
dadurch w erden  eine ganze Reihe von  Berichtigungen früherer 
Entscheidungen notw end ig, die von  A m ts w egen  durchgeführt 
w erden , sobald die noch ausstehende, aber in K ü rze  zu er
w artende Zustim m ung der zuständigen M in isterien  vo rlie g t.

Für d iejen igen Geschäftsjahre, in denen das U nternehm en 
w ährend der ganzen  D auer stilliegt, b le ib t d ie bisherige Be
stimmung über die Gew innanrechnung gem äß § 4 der Bei- 
h ilferich tlin ien  u nverändert in K ra ft .

Vergütung von.während der Stillegungszeit nicht durch
geführten Reparaturen.

Es ist in der letzten  Z e it  in steigendem  M aße beobachtet 
w orden , daß die an sidi notw end igen  und nach den R icht
lin ien be ih ilfe fäh igen  Reparaturen  nicht mehr ausgeführt 
w erden  können, da die notw end igen  M ateria lien  und die 
A rb e itsk rä fte  n id it zur V erfü gu n g  stehen. Es w a r  nun nach den 
bisherigen Bestimmungen nicht zulässig, diese A rb e iten , w enn 
sie nach W ied era n la u f des Unternehm ens ausgeführt w erden , 
noch als b e ih ilfe fä h ig  anzusehen, da die B eih ilfegew äh rung 
grundsätzlich au f d ie Z e it  der S tillegung beschränkt ist. 
W eiterh in  ist dam it zu rechnen, daß eine Reihe nicht unwesent
licher Schäden, d ie ausschließlich a u f d ie S tillegu ng zurückzu
führen sind, erst fcstgcstellt w erden  kann, w enn der Betrieb 
w ieder an lau fen  soll. A u d i diese Reparaturen  w ären  nadi den 
bisherigen Bestimmungen nicht mehr von  der G em einsd iafts- 
h ilfe  übernomm en w orden .

Es ist nun beschlossen w orden , daß die je tz t  nicht aus
führbaren Reparaturen  audi nad i W ied era n la u f des U n te r 
nehmens als b e ih ilfe fäh ige  A ngaben  anerkannt w erden . Das 
gleiche g ilt  fü r diejen igen Schäden, d ie erst nadi W ie d e r 
ingangsetzung des Unternehm ens sichtbar w erden , sofern  die 
Feststellung der Schäden innerhalb vo n  6 M onaten  e r fo lg t  
und der N achw eis geführt w ird , daß es sidi um einen echten 
Stillegungsschaden handelt.

U m  die Bezah lung dieser Reparaturen, die a u f die A us
gaben in den ersten 12 M onaten  nach W ied era n la u f be
schränkt ist, nach M öglichkeit zu verein fachen, w erden  diese 
Kosten  in der R ege l pauschal abgedeckt w erden . D ie  Pau 
schalierung e r fo lg t  in der W eise, daß jedes stillgelegte U n te r
nehmen vom  Jahre 1942 ab fü r jedes v o lle  B eih ilfe jah r 3%% 
des A n lageverm ögen s abzüglich der dam it in Zusam m enhang 
stehenden Fremdschulden erhält. D abei w ird  von  den W e r t 
ansätzen der jew eils  letzten  Verm ögenssteuerb ilanz ausge
gangen. D ie  Pauschalbeträge w erden  ohne Zw isd ienzinsen  aus
gezah lt, sobald die W iederingangsetzung des Unternehm ens 
beabsichtigt ist.

W e rd en  die Reparaturkosten der vorstehend geschilderten 
A r t  durdi d ie Pauschalbeträge der B e ih ilfeze it vom  Jahre 
1942 bis zu r Ingangsetzung nicht gedeckt, so w erden  die dar
über hinausgehenden nachgewiesenen Reparaturkosten geson
dert durch die Gem einschaftsh ilfe übernommen w erden .

Anpassung des Unternehmerentgeltes an die tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten.

D as U n ternehm eren tgelt ist bisher nach festen R icht
sätzen gezah lt w orden , d ie in v ie len  Fällen  zw a r  ausreichend 
w aren , in einer Re ihe von  Fällen  aber in keiner W eise den 
tatsächlichen Lebenshaltungskosten der Inhaber stillge legter 
U nternehm en entsprachen, ja  diesen gegenüber sow eit zurüdc- 
b lieben, daß d ie D iffe ren z  auch durch w eitgehende Einschrän
kungen nicht eingespart w erden  konnte.

Im  H inb lick  au f die in jedem  einzelnen Fall sehr unter
schiedlich gelagerten  Kosten  der Lebenshaltung ist nunmehr 
unter Aufrech terha ltung der bisher gü ltigen  G rundsätze fü r 
die Zah lung eines U nternehm erentgeltes und in Angleichung 
an die Bestimmungen des E insatz-Fam ilienunterhalts die Fest
setzung des U nternehm erentgeltes neu gerege lt w orden . D a 
nach w ird  das U n ternehm eren tgelt je tz t  au fge te ilt  1. in einen 
B etrag fü r  die fix en  K osten  der Lebenshaltung w ie  z . B.: 
M iete , Kosten  des Eigenheim s, Versicherungen, Krankenkassen
beiträge, Schul- und Stud iengelder, Hausmädchen usw. und
2. in einen reinen U nterhaltsbetrag, der durch die entscheidende 
G ruppe in Anpassung an den jew eils  vorliegenden  E in ze lfa ll 
festgesetzt w ird .

D iese N eu regelu n g  w ird  m it W irk u n g  vo m  1. 1. 1942 ab 
angew andt. S ic d a r f als eine wesentliche Verbesserung der 
bisherigen Handhabung angesehen w erden . W en n  auch in sehr 
v ie len  Fällen  die bisherigen U nternchm cren tgelte in u nver
änderter H öh e  bestehen bleiben, so w ird  doch nunmehr eine 
Reihe von  U ngerechtigkeiten , d ie bisher unverm eidbar waren , 
beseitigt. W en n  sich aus der A n w en du n g dieser Neufassung 
ergibt, daß in einzelnen w en igen  Fällen  auch eine Senkung 
der bisherigen U nternehm ercntgeltsbeträge notw end ig  ist, so 
ze ig t das ebenfalls, daß die je tz ige  H andhabung zu  einer 
gerechteren Entscheidung führt. V o r  a llem  ist nunmehr auch 
den in einzelnen Fällen  vorliegenden  besonderen V e rh ä lt
nissen Rechnung zu  tragen.

D ie  bisherigen Grundsätze, in welchen Fällen  ein U n te r 
nehm erentgelt überhaupt gew äh rt w erden  d a rf, bleiben u nver
ändert bestehen. Im  R e ge lfä lle  muß ge fo rd ert w erden , daß 
der Inhaber eines stillgelegten  Unternehm ens sich fü r die 
D auer der S tillegu ng an anderer S telle  im  A rb e itsp rozeß  cin- 
schaltet und au f diese W eise seine A rb e itsk ra ft der K riegs 
w irtschaft nutzbar macht. E in U nternehm erentgelt kann nur 
dann gew äh rt w erden , w enn der Inhaber des stillgelegten  
Unternehm ens w ährend der D auer der S tillegu ng in vo llem  
U m fan ge  in seinem Betrieb nod i tätig  sein muß und dadurch 
eine andere A rb e itsk ra ft  erspart w ird . Außerdem  kann das 
U n ternehm eren tgelt dann gew äh rt w erden , w enn dem  U n te r 
nehmer eine anderw eitige  T ä t igk e it  aus irgendwelchen G rü n 
den, w ie  z . B. hohes A lte r , K ran kh eit od er ähnliches, nicht 
zugem utet w erden  kann.

*

Außerdem  sind noch eine Reihe von  w eiteren  S teuer
erleichterungen fü r  d ie stillgelegten  U nternehm en vo rg e 
sehen. E inzelheiten  hierüber können noch n id it m itgete ilt 
w erden , da die diesbezüglichen Verhand lungen  m it dem 
Finanzm inisterium  noch nicht abgeschlossen sind. Es ist im 
übrigen beabsichtigt, demnächst d ie Bestimmungen über 
Steuererleichterungen a ller A r t , d ie von  stillgelegten  U n te r 
nehmen in Anspruch genomm en w erden  können, in Form  eines 
M erkblattes bei der Reichsgruppe Industrie zusam m enzufassen; 
dieses M erk b la tt w ird  dann a llen  beih ilfeem pfangenden  
U nternehm en zugeste llt w erden .

Im  übrigen b e fa ß r s id i der Arbeitsausschuß G em einsd iafts- 
h ilfe  bei der Reichsgruppe Industrie noch m it einer Re ihe von  
Aenderungsvorschlägen, d ie einzelne bisher nicht b e ih ilfe - 
fäh ige U nkosten  be tre ffen , so z. B. Unterstützungszahlungen 
der Betriebe an e ingezogene G efo lgschaftsm itg lieder, d ie in 
Z u k u n ft in beschränktem U m fa n ge  als b e ih ilfe fä h ig  ange
sehen w erden  sollen. Zum  T e i l  sind auch du rd i d ie v o r 
stehend behandelten grundsätzlichen Aenderungen  A bw eichun
gen von  der bisherigen H andhabu ng hinsichtlich einze lner 
U nkosten  n otw en d ig  gew orden . So w irk t  sich z. B. d ie N ich t
anrechnung des G ew inns in den Jahren der S tillegu ng und des 
W iederan lau fs  au f d ie etw a ige  B e ih ilfe fä h igk e it  von  G rund- 
und Hauszinssteuerbeträgen, d ie dem U nternehm en nicht er
lassen w erden , aus.

U n te r  Berücksichtigung der in der Z e it  vo n  zw e i Jahren 
B eih ilfegew äh rung in a llen  T e ilen  der deutschen Industrie 
gesam m elten umfangreichen E rfahrungen  und der je tz t zur 
Durchführung kom m enden Reformbeschlüsse d a r f behauptet 
w erden , daß die G em einschaftsh ilfe nunmehr in weitestem  
U m fan ge  a llen  sachlich berechtigten und anerkennbaren W ü n 
schen gerecht w ird . Sie w ird  sich in Z u k u n ft mehr noch als in 
der Vergangenheit als ein Instrum ent erweisen, das in der 
Lage  ist, d ie gestellten A u fga b en  zu  erfü llen , nämlich d ie im 
Z u ge kriegsw irtschaftlicher M aßnahm en zur S tillegung kom 
m enden U nternehm en in ihrer Leistungsfäh igkeit und E insatz
fäh igke it so zu erhalten, daß sie zu  gegebener Z e it  als w e r t 
v o lle  G lied er der kom m enden Friedensw irtschaft w ieder zur 
V erfü gu n g  stehen. (1M71
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Union Carbide and Carbon.
Friedens- und Kriegsleistungen eines am erikan ischen  Chem iekonzerns.

V on den drei führenden Konzernen der nord- 
amerikanischen Chemie ist die Union Carbide 
and Carbon Co. sowohl ihrer Entstehung w ie ihrem 

Produktionsprogramm nach als der jüngste und mo
dernste zu bezeichnen. Im Gegensatz zu Dupont und 
der A llied  Chemical and Dye-Gruppe hat der Au f
stieg der Union Carbide and Carbon Co. in der Zeit 
nach dem ersten W eltkrieg begonnen und sich erst 
seit 1929 voll entfaltet. Die Duponts hatten schon 
um die Jahrhundertwende das Monopol in der 
Sprengstoff- und Pulverindustrie an sich gerissen; in 
der gleichen Zeit begannen die ersten großen A m 
moniaksodawerke der späteren A llied  Chemical and 
Dye Corp. den amerikanischenMarkt zu beliefern. Das 
Gründungsjahr der Union Carbide and Carbon Co. 
dagegen fällt in das erste Jahr der amerikanischen 
Weltkriegsbeteiligung, in das Jahr 1917; ihre Bedeu
tung für den Kriegseinsatz kann nicht entfernt mit 
der der beiden anderen Gruppen verglichen werden. 
Ihren eigenen Beitrag zu der Entwicklung der ame
rikanischen Chemiewirtschaft leistete die Union 
Carbide and Carbon Co. vielmehr erst zehn Jahre 
später, als die Erzeugung von synthetischen aliphati
schen Chemikalien aus Kohlenwasserstoffen anzu
laufen begann. Auf diesem Gebiet hat der Konzern 
Pionierarbeit geleistet. Wenn heute auch andere 
Firmen —  u. a. Dupont und die großen Erdölkon
zerne —  die chemische Verwertung von Erdölgasen 
in großem Stil durchführen, so ist doch der gewaltige 
Aufschwung, den die Erzeugung von synthetischen 
aliphatischen Chemikalien im letzten Jahrzehnt ge
nommen hat, ganz entscheidend auf die Leistungen 
der Union Carbide and Carbon Co. zurückzuführen. 
Heute übertrifft die Produktion von aliphatischen 
Chemikalien bei weitem die von synthetischen orga
nischen Erzeugnissen aus Steinkohlenteer; im Jahre 
1940 stand einer Produktion von 400 000 t Zwischen
produkten und 260 000 t Fertigerzeugnissen aus 
Steinkohlenteer eine Rekordproduktion von rund
2 Mill. t aliphatischer Verbindungen gegenüber.

In dem seit 1941 angelaufenen Rüstungspro
gramm der Vereinigten Staaten nimmt die Union 
Carbide and Carbon Co. auf den ersten Blick nur 
einen untergeordneten Platz ein. Sie baut weder 
neue Stickstoffwerke, w ie Dupont und die AUied 
Chemical and Dye Corp., noch ist ihr Name unter 
den Firmen zu finden, die den Bau von Toluol
anlagen auf der Grundlage von Erdöl durchführen; 
ihr unmittelbarer Beitrag für die Aufrüstung be
schränkt sich auf den Bau einiger Elektrohütten für 
Ferrolegierungen und Aluminium. Trotzdem greift 
sic mit ihren vielseitigen Produktionsinteressen auf 
fast alle Gebiete der Aufrüstung über. Die .von ihr 
hergestellten aliphatischen Chemikalien werden 
nicht nur als Lösungsmittel in gewaltigen Mengen 
benötigt, sondern dienen daneben als Ausgangsstoffe 
für plastische Massen, synthetischen. Kautschuk, 
Teerfarben, Arzneim ittel und zahlreiche andere Fer
tigprodukte. Bei den großen Werken der Union Car
bide and Carbon Co. handelt es sich daher in der 
Tat um ganz unentbehrliche Schlüsselstellungen der 
chemischen Aufrüstung in den Vereinigten Staaten. 
Der Umfang ihrer Beteiligung an der Rüstungskon
junktur ergibt sich aus der Tatsache, daß die Investi
tionen für Neubauten im Jahre 1941 auf 35 Mill. $ 
gegen nur 10 Mill. $ im Jahre 1939 gestiegen sind.

Finanzen und Organisation des Konzerns.
Die Geschäftsabschlüsse der Firma spiegeln den 

Aufstieg wieder, den der Konzern in dem vergangenen 
Jahrzehnt genommen hat. Ihrer Ertragskraft nach hat

die Union Carbide and Carbon Co. heute die Aliied 
Chemical and Dye Corp. weit überholt und 1941 fast 
die Hälfte der von Dupont erzielten Gewinne erreicht. 
Einzelheiten über die Entwicklung der Reingewinne 
der drei führenden nordamerikanischen Chemiekon
zerne ergeben sich aus der folgenden Uebersicht.

Oie Reingewinne der drei führenden nordamcrikauischcn 
Chem iekonzerne im Zeitraum 1935— 1941,

(in M ill. $]
Dupont1) Union Carbide AU ied Cbeaiical

and Carbon and Dye
1935 .......................... 62,09 27,25 21,70
1936 ..........................  83,56 36,85 25,32
1937 .......................... 88,03 42,78 24,77
1938 .......................... 50,19 25,17 13,11
1939 ..........................  93,20 35,84 21,04
1940 .......................... 89,60 42,50 20,89
1941 ..........................  90,40 42,00

*} Ohne Erträge aus der Beteiligung General Motors.

Entsprechend der starken Zunahme der Reinge
winne ist die Dividendenausschüttung seit 1935 Jahr 
für Jahr heraufgesetzt worden. 1935 wurden je Aktie 
—• die Aktien haben keinen Nennwert, verkörpern je
doch bei der gegenwärtigen Kapitalisierung der Firma 
in Höhe von rund 180 Mill. $ eine bilanzmäßige Quote 
von rund 20 $ — eine Dividende von 1,70 gewährt, 
die in den beiden folgenden Jahren auf 2,60 bzw. 3,20 
erhöht wurde und nach einem leichten Rückgang im 
nächsten Jahr 1939 den Stand von 3,86 $ erreichte. Im 
Jahre 1940 erfolgte eine bisher noch nicht erreichte 
Rekordausschüttung von 4,55 $, die trotz der stark ge
stiegenen Steuerlasten 1941 nur leicht auf 4,53 $ ge
senkt wurde.

Die Union Carbide and Carbon Co. ist eine reine 
Holding, die das Kapital einer großen Zahl von Pro
duktionsgesellschaften im allgemeinen mit 100 % hält. 
Organisatorisch gliedert sich der Konzern in folgende 
fünf große Gruppen: Die Synthetic Organic Chemicals 
Devision (wichtigste Herstellerfirma: Carbide and Carbon 
Chemicals Corp.); Alloys and Metals Devision (Electro 
Metallurgical Co., Haynes Stellite Co., United States 
Vanadium Corp. und andere Firmen); Calcium Carbide 
and Gases Devision (u. a. Union Carbide Co., The 
Linde Air Products Co, und The Prest-O-Lite Co., Inc.); 
Bakelite Devision (Bakelite Corp.) und als letzte Gruppe 
die Electrodes, Carbons and Batteries DivisioH (Na
tional Carbon Co., Inc. und Acheson Graphite Corp.).

Synthetische aliphatische Chemikalien.
Die drei großen Werke der Carbide and Carbon 

Chemicals Corp., New York City, befinden sich in South 
Charleston, W. Va., Whiting, Ind., und in Niagara 
Falls, N. Y. Die letztere Anlage stellt im wesentlichen 
nur synthetisches Methanol her und verwertet dafür 
die Abgase der benachbarten Carbidöfen der Union 
Carbide Co.; mit diesem Werk, dessen Inbetriebnahme 
1929 erfolgte, gehört die Carbide and Carbon Chemicals 
Corp. zu den führenden Herstellern von synthetischem 
Methanol.

Die große Anlage in South Charleston geht auf 
die Arbeiten einer 1920 unmittelbar nach der Gründung 
der Carbide and Carbon Chemicals Corp. errichteten 
Versuchsanlage in Clendenin, nördlich von Charleston 
gelegen, zurück. In diesem Werk wurden fünf Jahre 
hindurch die Verfahren des Konzerns für die Herstel
lung aliphatischer Chemikalien aus Kohlenwasserstoffen 
erprobt, bis 1925 die Erzeugung in großtechnischem Um
fang in einem neuen Werk in South Charleston aufge
nommen wurde.

Auf beiden Ufern des Kanawha-River, der den süd
lichen Teil des Staates West-Virginia durchzieht und 
von den Alleghanies kommend in den Ohio mündet, 
sind in den beiden letzten Jahrzehnten dichtbesiedelte 
neue Industriezentren entstanden, deren Grundlage die 
reichen Erdgas- und Kohlenvorkommen an der Westab
dachung' des Gebirges bilden, Die stärkste Zusam
menballung von Industriebetrieben findet sich am Nord- 
ufer des Kanawha zwischen Nitro und Belle, während 
am Südufer die wichtigsten Werke ihren Standort in
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South Charlcston haben. Geht man von Westen kommend 
am Nordufer des Kanawha stromaufwärts, so trifft man 
zunächst auf die Stadt Nitro, in der im ersten Weltkrieg 
von der Hercules Powder Co. in Zusammenarbeit mit 
der Regierung eine der größten Pulverfabriken errichtet 
worden war; nach dem Waffenstillstand wurde das 
Werk abgebrochen und die Vorräte an Baumwollinters 
von der American Viscose Corp. für die Herstellung 
von Cellulose übernommen. Heute betreibt diese Firma 
in Nitro ein großes Kunstfaserwerk. Von weiteren in 
dieser Stadt domizilierenden Fabriken ist noch eine 
Anlage der Monsanto Chemical zu erwähnen, die hier 
vor allem Kautschukchcmikalien erzeugt. Weiter öst
lich finden sich zwischen Nitro und Charleston zu
nächst mehrere große Glasfabriken, darunter ein Werk 
der Libbey-Owens-Ford Glass Co., sowie einige Erd
ölraffinerien. Ueber Charleston und den östlich an
grenzenden Ort Belle hinaus führt der Weg auf das 
Stickstoffwerk des Dupont-Konzerns zu, das mit seiner 
Kapazität von 100 000 t N zu den beiden führenden 
Ammoniaksynthesen der Vereinigten Staaten gehört. 
Daran anschließend arbeitet eine Chloralkalielektrolyse, 
die sich im Besitz der Belle Alkali Co. befindet. Auch 
am Südufer des Kanawha sind mehrere bedeutende In
dustriewerke entstanden, darunter Erdölraffinerien, Glas
fabriken usw.

In dies Industriezentrum mit seinen vielfältigen 
Produktionsinteressen und seiner mannigfaltigen Nach
frage an Chemikalien aller Art hat die Carbide and 
Carbon Chemicals Corp. ihr erstes großes Werk hin
eingestellt. Die Standortwahl fiel dabei auf die Insel 
Blaine, südwestlich von Charleston und das am Süd- 
ufer des Kanawha gegenüberliegende Gelände. Außer
dem entstanden hier mehrere Hilfsbetriebe, die den Ver
brauch des Werkes an verschiedenen Chemikalien 
decken sollten. So errichtete die Westvaco Chlorine 
Products Corp. unmittelbar anschließend an das Werk 
der Carbide and Carbon Chemicals Corp. eine Chlor
alkalielektrolyse, aus der Chlor in das Werk der 
letzteren hinübergepumpt wird. Am gleichen Ort gibt 
es auch Fabriken der The Linde Air Products Co. und 
der The Prest-O-Lite Co., Inc., für die Erzeugung von 
technischen Gasen. Die Gewinnung der ungesättigten 
Kohlenwasserstoffe, die das Ausgangsmaterial für die 
Herstellung von synthetischen .aliphatischen Chemi
kalien bilden, erfolgt in einer zweiten am Nordufer des 
Kanawha flußaufwärts gelegenen Anlage, die ihren Stand
ort östlich anschließend an das Stickstoffwerk des 
Dupont-Konzerns gefunden hat. Das Rohmaterial liefern 
sowohl Erdgas und Erdöl wie Kohle.

Mit der wachsenden Nachfrage nach ihren Erzeug
nissen entschloß sich die Carbide an Carbon Chemicals 
Corp. bald nach der Ueberwindung der Weltwirtschafts
krise, eine weitere Fabrik zu errichten, die 1935 in Be
trieb genommen wurde. Die Standortwahl fiel auf die 
Stadt Whiting im Staate Indiana am'Südufer des Michi
gan-Sees, unweit von Chicago gelegen. Als Ausgangs
material für die Herstellung aliphatischer Chemikalien 
dienen hier die Crackgase aus der benachbarten Erdöl- 
ratfinierie der Standard Oil Co. of Indiana. Ein drittes 
Werk schließlich ist für das texanische Erdölgebiet ge
plant, wo es in Texas City im Anschluß an die Raffine
rieanlagen der zum Konzern der Standard Oil Co, of 
Indiana gehörigen Pan-American Petroleum Co. errich
tet werden soll. Mit dem Bau dieser Fabrik wurde 1940 
begonnen; im September 1941 ist hier die Produktion 
angelaufen.

Das Produktionsprogramm der Carbide and Carbon 
Chemicals Corp. umfaßt u. a. folgende Verbindungen:

Säuren und Anhydride: Essigsäure und -anhydrid, 
Buttersäure und -anhydrid, Capronsäure.

Alkohole; Butylalkohol, Aethylalkohol, Aethylbutyl- 
alkohol, Isopropylalkohol, Methanol, Methylamylalkohol, 
Oktylalkohol.

Aldehyde: Butyraldehyd, Crotonaldehyd, Oktal-
dehyd.

Amine: Acetoacetanilid, Aethylamin, Isopropanol
amin, Phenyläthanolamin.

Chlorierte Kohlenwasserstoffe: Aethylenchlorhydrin, 
Aethyldichlorid, Propylenchlorhydrin, Propylendichlorid, 
Trichloräthylen, Vinylchlorid.

Ester: Butylacetat, Dibutylphthalat, Diäthylsulfat, 
Dimethylphthalat, Aethylacetat, Aethylacetoacetat, Gly- 
koldiacetat, Isopropylacetat, Methylacetat, Methylaceto
acetat, Mefchylamylacetat, Oktylacetat, Triglykoldi- 
hexoat.

Aether und Oxyde: Butyläther, Dichloräthyläther, 
Aethyläther, Isopropyläther, Aethylenoxyd, Propylen
oxyd.

Glykole: Aethylenglykol, Diäthylenglykol, Triäthylen- 
glykol, Propylenglykol, Dipropylenglykol.

Ketone: Aceton, Methylaceton, Metylamylketon.
Methylisobutylketon.

Die Aufzählung dieser Erzeugnisse, die nur einen 
Bruchteil aus dem Produktionsprogramm der Carbide 
and Carbon Chemicals Corp. darstellen, vermittelt be
reits eine Vorstellung von den zahllosen Absatzgebieten, 
die von der Produktion der Firma erfaßt werden. Sie 
liefert Lösungsmittel für alle technischen Zwecke, Frost
schutzmittel, Ausgangsmaterialien für zahlreiche Kunst
stoffe und für synthetischen Kautschuk, Stabilisatoren für 
die Sprengstoffindustrie, Vulkanisationsbeschleuniger, 
Emulsionsbildner, Zwischenprodukte für Arzneimittel, 
Teerfarben, Kampfstoffe und vieles andere mehr. In eini
gen Fällen ist die Firma auch dazu übergegangen, das 
Fertigprodukt aus den von .ihr gelieferten Ausgangs
stoffen zu produzieren. Das gilt vor allem für die recht 
bedeutende Erzeugung an Vinylharzen, die auf der

Fünfjahresplan in Ungarn.

Die Aufgaben, die der ungarischen Wirtschaft 
durch den Krieg und die territorialen Rückglie
derungen gestellt sind, haben die Regierung veran

laßt, einen Fünfjahresplan zur Förderung der Land
wirtschaft und Industrie aufzustellen.

Das landwirtschaftliche Programm sieht u. a. Flur
bereinigungen, erhöhte Verwendung von Mineraldünger 
und Verbesserung bisher nur als minderwertiges Weide
land verwendbarer Sodaböden durch Tieifpflügen und 
Kalken vor. In Uebereinstimmung mit dem 1940 abge
schlossenen deutsch-ungarischen Abkommen über Zu
sammenarbeit auf landwirtschaftlichem Gebiet wird vor 
allem der Anbau von Oclsaaten gefördert. Infolge der 
Dringlichkeit der Ertragssteigerung entschloß man sich 
hier zum erstenmal zu Zwangsmaßnahmen, durch die eine 
Vervielfältigung der Ernte an Oelfrüchten erzielt werden 
soll. An sonstigen technischen Kulturen ist u. a. der 
Anbau von Faserpflanzen und Kautschukträgern vor
gesehen.

Der Fünfjahresplan in der Industrie dient vor allem 
dem Aufbau einer eigenen Rüstungs-wirtschaft. Die Er
weiterung des inneren Marktes infolge der Gebietsver
größerungen sowie die staatliche Investitionstätigkeit 
haben bereits in den letzten Jahren zu einer beschleunig
ten Industrialisierung Ungarns •geführt. Am 1. Oktober
1940 zählte man im vergrößerten Ungarn (ohne die neuen 
Südgebiete) 4S35 arbeitende und 161 stillgelegte Betriebe 
mit einem Gesamtkapital von 2360 Mill. P. Dies bedeutet 
gegenüber 1929 eine Vermehrung der Unternehmen um 
1923 und eine Erhöhung des Produktionswertes um 1,7 
Mrd. P. oder 59,8%. An der industriellen Gesamterzeu
gung waren 1940 beteiligt:

Grundkapital %  des industri- 
Industriezweig in M ill. P . eilen  Ges.-Kap-

Bergbau- und H ü tten in d u s tr ie ......................  284 13,6
Elektrische K r a f t w e r k e .................................  497 22,0
Glas- und Keramische In d u s t r ie ..................  15S 7,0
Textilindustrie . . . .....................................  250 11,1
Papierindustrie ................................................ 46 2,0
Chemische Industrie ..................................... 237 10,5

Das Jahr 1941 brachte gegenüber dem Höchststand 
von 1939 einen leichten, durch Rohstoffschwierigkeiten 
bedingten Rückgang der Gesamterzeugung von 2—3%.

Der Fünfjahresplan sicht vor allem eine erheblich 
weiter gesteigerte Aluminiumerzeugung auf der Grund
lage der einheimischen Bauxitlager vor. Die Erzeugung 
von Cellulose, Kunstfasern, synthetischem Kautschuk und 
Magnesium soll gesteigert, bzw. in Gang gebracht wer
den. Zur Deckung des erhöhten Energiebedarfs ist eine 
Steigerung der Kohlenförderung um 20% sowie der Neu
bau von Elektrokraftwerken vorgesehen. (1241}
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Grundlage der in den eigenen Anlagen hergestellten 
Vinylverbindungen erfolgt.

Man kann danach feststellen, daß die Carbide and 
Carbon Chemicals Corp. nicht nur Pionierarbeit auf dem 
Gebiete der Erdölchemie in den Vereinigten Staaten ge
leistet hat, sondern heute noch darin unbestritten führt, 
obwohl inzwischen der Dupont-Konzern sowie die 
Standard Oil- und Shell-Gruppe gleichfalls mit der Er
zeugung von aliphatischen Chemikalien auf der Grund
lage von Crackgasen begonnen haben. Daneben spielt 
der Konzern aber auch auf dem Gebiet der Acetylen
chemie eine wichtige Rolle, die vor allem im Anschluß 
an die Carbidwerke in Niagara Falls entwickelt worden 
ist. Die Union Carbide and Carbon Co. kontrolliert die 
Niacct Chemicals Corp., Niagara Falls, die seit 1927 
Acetylenderivate herstellt und dafür Carbid aus dem am 
gleichen Ort gelegenen Werk der Union Carbide Co. ver
arbeitet. Von der Firma werden vor allem Essigsäure so
wie Acetaldehyd, Paraldehyd, Crotonaldehyd, Croton- 
säure, verschiedene Acetate und synthetische Gerbstoffe 
hergestellt. Außerdem steht der Konzern in engen ge
schäftlichen Beziehungen zu der Shawinigan Chemicals, 
Ltd., Montreal, die u. a. als Verkaufsgesellschaft für die 
Produkte der Carbide and Carbon Chemicals Corp. in 
Canada fungiert. Die Shawinigan Chemicals, Ltd., ver
arbeitet einen großen Teil der Carbiderzeugung, die in 
ihren Werken in Shawinigan Falls, Que., erfolgt, auf 
Essigsäure und andere Acetylenprodukte; sic ist der weit
aus bedeutendste Erzeuger von synthetischen aliphati
schen Verbindungen in Canada. Eine Tochtergesellschaft, 
die Canadian Resins & Chemical Co., hat 1941 in Zu
sammenarbeit mit der Carbide and Carbon Chemicals 
Corp. die Errichtung einer Vinylharzfabrik in Shawini
gan Falls in Angriff genommen.

Meta lleg ierungen .

Die Erzeugung von Metallegierungen liegt bei der 
1906 gegründeten Tochtergesellschaft Electro Metallur- 
gical Co., New York City, deren Produktionsanlagen sich 
in Niagara Falls (teilweile in gemeinsamem Besitz mit 
der Union Carbide Co.), sowie in Gien Ferris und Alloy, 
beide in West - Virginia, befinden. Hergestellt werden 
zahlreiche Ferro- und andere Metallegierungen. Das Pro
duktionsprogramm umfaßt u. a.: Ferrochrom, Chrom
metall, Chromkupfer; Spiegeleisen, Ferromangan, Ferro- 
mangansilicium, Mangankupfer, Manganmetall, Silicium- 
mangan; Ferrosilicium, Siliciumkupfer, Siliciummetall, 
Calciumsilicium, Calciummangansilicium, Calciumalumi
niumsilicium; Ferro Vanadium, Vanadiumoxyd, Ammonium- 
metavanadat; FerrowoLfram und andere Wolframlegierun
gen; Ferroniob; Aluminiumzirkonium, Nickelzirkonium, 
Siliciumzirkonium, Zirkoniumferrosilicium. Eine Tochter
gesellschaft, die Haynes Stellite Co., stellt in Kokomo, 
Ind., Wolframcarbide und verschiedene Speziallegierun
gen her.

Die beiden wichtigsten Werke der Electro Metallur- 
gical Co. befinden sich in Niagara Falls und Alloy, Die 
letztere Elektrohütte liegt am nördlichen Ufer des 
Kanawha-River und wird durch das von der Firma ge
baute Wasserkraftwerk des Hawks Nest-Dammes ver
sorgt, dessen installierte Kapazität sich auf 140 000 PS 
beläuft; außerdem steht in Alloy noch ein eigenes Dampf
kraftwerk mit einer Leistungsfähigkeit von 70 000 PS 
zur Verfügung, das aus eigenen Kohlevorkommen ge
speist wird. Bei der kleinen Elektrohütte von Gien 
Ferris, gleichfalls am Nordufer des Kanawha-River, un
weit von Alloy gelegen, handelt es sich um die Pionier
anlage der Electro Metallurgical Co.; heute steuert dieses 
Werk nur noch einen verhältnismäßig geringen Teil zu 
der Gesamterzeugung des Konzerns an Ferrolegierungen 
bei. Die Produktion in West-Virginia erfolgt im wesent
lichen in der Hütte von Alloy, die in der letzten Zeit 
wiederholt ausgebaut worden ist.

Im Ausland betreibt der Konzern jetzt nur noch ein 
bedeutendes Ferrolegierungswerk, das sich im Besitz der 
Electro Metallurgical Co. of Canada, Ltd., befindet und 
seinen Standort in Weiland, Ont., hat. Daneben besaß der 
Konzern noch umfangreiche Produktionsinteressen in der 
Ferrolegierungsindustrie von Norwegen. Hier gehörten 
vor allem die Meraker Smelteverk A.S. sowie die Elec
tric Furnace Products Co., Ltd., zu seinem Interessen
kreis; die letztere Firma erhielt den von ihr benötigten

elektrischen Strom von der gleichfalls zur Union Carbide 
and Carbon Co. gehörigen Saudefaldene A.S.

Zu der Rohstoffversorgung der Elektrohütten trägt
u. a. die United States Vanadium Corp., New York City, 
bei, deren Kapital sich ausschließlich im Besitz der Mut
tergesellschaft befindet. Die Firma, die der wichtigste 
Erzeuger von Vanadium in den Vereinigten Staaten ist, 
betreibt eine Vanadiumhütte in Uravan, Col-, in der Erze 
aus eigenen Vorkommen verarbeitet werden. Daneben 
beutet die Gesellschaft noch Wolframerzvorkommen in 
Bishop, Cal., aus.

Carb id  und technische Gase .

Die führende Rolle, die der Konzern in der Erzeu
gung von Calciumcarbid spielt, geht auf eine seiner 
Stammgesellschaftcn, die 1898 gegründete Union Carbide 
Co., New York City, zurück. Im Besitz dieser Firma be
findet sich das älteste Calciumcarbidwerk der Vereinigten 
ten Staaten, das seinen Standort in Sault St. Marie, 
Mich., hat. Außerdem betreibt die Firma zusammen mit 
der Electro Metallurgical Co. ein weiteres Carbidwerk in 
Niagara Falls; die Kapazität der beiden Fabriken beläuft 
sich zusammen auf rund 100 000 t jährlich. Ueber eine 
Tochtergesellschaft, die Union Carbide Co. of Canada, 
hat der Konzern Einfluß auf die canadische Carbid
erzeugung genommen; im Besitz dieser Firma befindet 
sich eine in Weiland, Ont., gelegene Fabrik mit einer 
Jahreskapazität von 50 000 t Calciumcarbid. Damit kon
trolliert der Konzern rund ein Drittel der Gesamt
leistungsfähigkeit der nordamerikanischen und canadi- 
schen Carbidindustrie; die beiden anderen Drittel ent
fallen auf die American Cyanamid Co. und die Shawinigan 
Chemicals, Ltd. Wenn man berücksichtigt, daß zwischen 
der letzteren Firma und dem Konzern der Union Carbide 
and Carbon Co. enge Beziehungen bestehen, die es als 
gerechtfertigt erscheinen lassen, die Shawinigan Chemi
cals, Ltd., in weiterem Sinne zum Interessenkreis der 
(Jnion Carbide and Carbon Co. zu zählen, so wird deut
lich, daß der Konzern eine absolut führende Rolle in der 
nordamerikanischen Carbidversorgung einnimmt.

Vom Carbid aus war der Weg zu der Interessen- 
nahme auf einige Herstellerfirmen von technischen Ga
sen vorgezeichnet. So befindet sich im Besitz des Kon
zerns das gesamte Aktienkapital der 1907 gegründeten 
The Linde Air Products Co., und der 1913 ins Leben ge
rufenen The Prest-O -Lite Co., Inc., beide mit dem Sitz 
in New York City. Diese Firmen betreiben an allen wich
tigen Industriezentren der Vereinigten Staaten Anlagen 
für die Herstellung von Acetylen, Sauerstoff und anderen 
Gasen sowie von Apparaten für autogenes Schweißen 
und Schneiden. Ein drittes Unternehmen, die 1912 gegrün
dete Oxweld Acetylene Co., New York City, besitzt gleich
artige Anlagen u. a. in Newark, N. J., und Los Angeles, 
Cal. Neben technischen Gasen werden von der The Linde 
Air Products Co. auch einige Edelgase, u. a. Argon, He
lium und Krypton produziert.

In Canada betreibt der Konzern gleichfalls mehrere 
Fabrikanlagen für technische Gase. So besitzt die Domi
nion Oxygen Co., Ltd., Werke in Montreal und Toronto; 
die Prest-O -Lite Co. of Canada, Ltd., betreibt drei Fabri
ken, die ihren Standort in Shawinigan Falls, Que., Mer- 
ritton, Ont., und St. Boniface, Man., haben.

Kunstharze.

Ueber die Interessen des Konzerns auf dem Gebiet 
der Vinylharze wurde bereits bei der Darstellung der 
Carbide and Carbon Chemicals Corp. berichtet. Daneben 
hat er sich durch den 1939 erfolgten Erwerb der Bakelite 
Corp. einen wichtigen Platz in der nordamerikanischen 
Erzeugung von Phenolharzen, Styrolharzen und Cellulose
acetatmassen gesichert. Die Transaktion erfolgte im 
Wege des Aktienumtausches, wobei für eine Bakelite- 
Aktie V/\ Aktien der Union Carbide and Carbon Co. 
gegeben wurden. Die hierfür verwendeten 187 500 Aktien 
ohne Nennwert notierten zum Zeitpunkt der Fusion mit 
80 § je Papier, so daß das Fusionsobjekt auf einen Wert 
von 15 Mill. 8 zu beziffern ist.

Die Bakelite Corp., New York City, deren Fabrik
anlagen sich in Bound Brook, N. J., südwestlich von 
Newark befinden, ist 1922 durch die Fusion der 1910 ge
gründeten General Bakelite Co. mit der Redmanol Chemi
cal Products Co. und der Condensite Co. of America er
richtet worden. In den folgenden Jahren wurden die
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von den Stammfirmen übernommenen Werke nach und 
nach stillgelegt, bis 1932 die gesamte Erzeugung in den 
neuen Anlagen in Bound Brook konzentriert wurde. 
Die Gesellschaft besitzt einen großen Verkaufsapparat 
in den Vereinigten Staaten, und es wurde angenommen, 
daß vor allem diese Tatsache für die Union Carbide 
and Carbon Co. bei dem Erwerb des Unternehmens 
ausschlaggebend mitgesprochen hat. Neben der eigenen 
Produktion ist die Bakelite Corp. noch an mehreren an
deren nordamerikanischen Firmen beteiligt, die im 
wesentlichen der Gruppe der kunstharzverarbeitenden 
Industrie angehören. Zu nennen sind die Bakelite 
Dental Products Co., die Bakelite Building Products Co., 
die Bakelite-Rogers Co., Inc., die Autopoint Co. und 
die Halowax Corp.

In verschiedenen anderen Ländern hat die Bakelite 
Corp. Produktionsgesellschaften errichtet, die dort eine 
führende Rolle in der Kunstharzindustrie spielen. In 
Großbritannien betreibt die Bakelite, Ltd., ein bedeu
tendes Kunstharzwerk in Birmingham. In Canada wer
den Phenolharze von Bakelite Corp. oi Canada, Ltd., 
in Toronto hergestellt. Von den kontinentaleuropäischen 
Interessen der Gesellschaft ist die Compagnie La Bake
lite in Bezous (Seine) hervorzuheben. Die Nippon Bake
lite X. K. (Japanische Bakelit A.-G.) hat ein Kunstharz
werk in Mukojima bei Tokio errichtet.

Kohls  und Graphitprodukte.
Mit dem wachsenden Elektrodenbedarf erschien es 

dem Konzern ratsam, auf einige Firmen der nordameri
kanischen Elektrodenindustrie Einfluß zu bekommen. Von 
den verschiedenen mit der Union Carbide an Carbon 
Co. fusionierten Firmen dieses Wirtschaftszweiges spielen 
heute nur noch zwei Unternehmungen eine Rolle: die 
1899 gegründete National Carbon Co,, Inc., Cleveland, O., 
und die 1896 gebildete Acheson Graphite Corp., New 
York City. Die Produktionsanlagen der ersteren Firma 
befinden sich in Cleveland, Clarksburg und Natco, W. Va., 
die der letzteren, die über die National Carbon Co., 
Inc., in den Interessenkreis des Konzerns eingegliedert 
worden ist, in Niagara Falls, N. Y. Die National Carbon 
Co., Inc., stellt vor allem Trockenbatterien und Kohle
elektroden her. Von der Acheson Graphite Corp., die 
als erstes Unternehmen mit der Erzeugung von künst
lichem Graphit aus pennsylvanischem Anthrazit begonnen 
hat, werden Graphitelektroden sowie andere Graphit
produkte, beispielsweise Graphitpulver und Graphit
anoden für Elektrolyseanlagen produziert.

Außerhalb der Vereinigten Staaten besitzt der 
Konzern über die National Carbon Co., Inc., zahlreiche 
weitere Produktionsanlagen. So besitzt die Canadian 
National Carbon Co., Ltd., eine Fabrik in Toronto, 
in der vor allem Trockenbatterien hergestellt werden. 
Batterieanlagen werden weiter in Australien, Neusee
land, Britisch Indien, China, Java, der Union von 
Südafrika, Mexiko und Argentinien betrieben.

Der Konzern im Kriege.
Obwohl die Union Carbide and Carbon Co. an dem 

amerikanischen Rüstungsprogramm im engeren Sinne 
nicht unmittelbar beteiligt ist, soll sie doch einen wesent
lichen Beitrag zu der Kriegsleistung der nordamerikani-

Kriegswirtschaftliche Anordnungen fü
Absatzregelung fü r  sticksto ffha ltige Düngem ittel.

Der Reichsbeauftragte für Chemie, Dr. Claus 
Ungewitter, veröffentlicht im „Reichsanzeiger’' 
Nr. 124, vom 30. 5. 1942 folgende Anordnung Nr. 38 

der Reichsstelle „Chemie“ über Absatzregelung für 
stickstoffhaltige Düngemittel vom gleichen Tage:

§ 1. (1) Verteiler (Händler und Genossenschaften)
sämtlicher Stufen (Groß-, Zwischen- und Kleinverteiler) 
dürfen für die Zeit vom 1, Juni 1942 bis 31. Mai 1943 
stickstoffhaltige Düngemittel, berechnet auf den Gehalt 
an Reinstickstoff (N), mir in Höhe von 90% ihres Be
zuges bzw. Absatzes in der Zeit vom 1. Juni 1940 bis 
31. Mai 1941 (Vergleichszeit) beziehen und absetzen.

(2) Als Bezug bzw. Absatz in der Vergleichszeit 
gelten nur

sehen Industrie liefern. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
vor allem das bereits erwähnte neue Werk der Carbide 
and Carbon Chemicals Corp. in Texas City, das in einem 
ersten Abschnitt im September 1941 in Betrieb genom
men worden ist. Wie in den älteren Fabriken in South 
Charleston und Whiting sollen hier eine große Zahl syn
thetischer aliphatischer Chemikalien aus Crackgasen her
gestellt werden, die von der benachbarten Raffinerie 
der Pan American Petroleum Co. geliefert werden. In 
South Charleston selbst befindet sich eine Anlage für 
die Erzeugung von Butadien im Bau, das für die Her
stellung von synthetischem Kautschuk dienen soll. Ein 
drittes Projekt der Carbide and Carbon Chemicals Corp. 
sieht die Errichtung einer Fabrik für die Produktion von 
Vinylverbindungen in Bound Brook, N. J., vor.

Auch die Electro Metaliurgical Co. hat mehrere 
Neubauten in Angriff genommen. Neben dem bereits 
Ende 1939 eröffneten neuen Ferrolegierungswerk in 
Sheffield, Ala., wird eine weitere Elektrohütte in Port
land, Ore., gebaut, deren Stromversorgung durch den 
Bonneville-Damm erfolgen soll. In Spokane, Wash., soll 
in Anlehnung an den Grand-Coul6e-Damm eine Alu
miniumhütte mit einer jährlichen Leistungsfähigkeit von
27 000 t errichtet werden. Auch in den alten Anlagen 
der Firma in Niagara Falls sind Erweiterungsarbeiten im 
Gange. Interesse verdient vor allem der Plan, hier eine 
Kobaltraffinerie zu errichten, in der Kobalterze afrikani
scher Herkunft verarbeitet werden sollen. Die United 
States Vanadium Corp. schließlich trägt sich mit der 
Absicht, eine seit längerer Zeit stillgelegte Vanadium
hütte in Rifle, Col., wieder in Betrieb zu nehmen.

Alle diese Projekte werden natürlich in ihrer Durch
führung durch den wachsenden Mangel an Maschinen, 
elektrischem Strom und Facharbeitern stark behindert. 
Dazu kommt als weitere Schwierigkeit für die Union 
Carbide and Carbon Co. mit ihren ausgedehnten In
teressen auf dem Gebiet der Metallegierungen noch die 
außerordentlich kritische Versorgungslagc der Vereinig
ten Staaten bei den wichtigsten Stahlveredlern. Wie in 
dieser Zeitschrift bereits mehrfach hervorgehoben wurde, 
fehlen Chromerze auf dem amerikanischen Kontinent fast 
ganz; von dem nordamerikanischen Manganerzverbrauch 
kann in Amerika selbst höchstens ein Viertel gedeckt 
werden. Auch mit der Wolframversorgung ist es seit dem 
Fortfall der Bezugsmöglichkeiten aus China und Süd
ostasien schwierig bestellt. Selbst wenn die geplanten 
Werke in absehbarer Zeit in Betrieb gesetzt werden 
können, so besteht doch für sie unter diesen Umstän
den die Gefahr nicht ausreichender Rohstoffanlieferungen. 
Die Union Carbide and Carbon Co., die im bisherigen 
Verlauf des Krieges bereits fast alle ihre Auslandsinter
essen außerhalb des Britischen Reiches eingebüßt hat — 
ein Verlust, den sie im Hinblick auf die amerikanische 
Rüstungskonjunktur zur Zeit vermutlich nicht sehr schwer 
empfindet —, kann daher in der Zukunft sehr wohl in 
eine recht kritische Lage kommen. Für einen Konzern, 
dessen Produktion in einem so erheblichen Umfang von 
der ungestörten Zufuhr ausländischer Rohstoffe abhängig 
ist, stellt die ständig wachsende Wirkung der deutschen 
Blockademaßnahmen gegen die nordamerikanischen Ver
sorgungswege eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar.

(1057)

die chemische Industrie Deutschlands.
a) die auf Grund des für den Bezug und den Absatz 

festgesetzten Satze« von 85% bzw. 100% bzw. 115% 
berechtigt bezogenen und gelieferten Mengen (§§ 1 
und 2 der Bekanntmachung Nr. 22 vom 14. Mai 1940 
,,Chem. Ind. N." 1940, S. 306),

b) die auf Grund der von den Landes- bzw. Kreis
bauernschaften ausgestellten Bezugsanweisungen be
zogenen und gelieferten Mengen (§ 6 der Bekannt
machung Nr. 22).
(3) Die gemäß Absatz 1 bezogenen Mengen dürfen 

von den Verteilern nur an Abnehmer abgegeben werden, 
die in der Vergleichszeit von ihnen beliefert worden 
sind. Dabei dürfen auch jeweils an den einzelnen Ab
nehmer nur 90% der in der Vergleichszeit gelieferten 
Mengen abgegeben werden. Auch Verbraucher dürfen für 
die Zeit vom 1. Juni 1942 bis zum 31. Mai 1943 nur 90% 
der in der Vergleichszeit abgenommenen Mengen be
ziehen.
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§ 2. Bis zum 15. November 1942 dürfen nur 45% 
der in § 1 festgesetzten Mengen bezogen und abgesetzt 
werden.

§ 3. Für Mischdünger mit einem Gehalt von Phos
phorsäure und Stickstoff gilt die Anordnung Nr. 37 der 
Reichsstelle „Chemie" (Absatzregelung für phosphor
säurehaltige Düngemittel) vom 28. April 1942 („Chem. 
Ind. N.“ , S. 183); der in diesen Mischdüngern enthaltene 
Reinstickstoff ist bei der Berechnung der stickstoffhalti
gen Düngemittel, die auf Grund dieser Anordnung be
zogen und abgesetzt werden dürfen, in Anrechnung zu 
bringen.

§ 4. Verteiler sämtlicher Stufen sowie Abnehmer 
haben die Lieferung der Mengen an stickstoffhaltigen 
Düngemitteln, die nach dieser Anordnung bezogen wer
den dürfen, spätestens bis zum 15. April 1943 in Auftrag 
zu geben. Mengen, die bis zum 15. April 1943 nicht in 
Auftrag gegeben sind, dürfen nicht geliefert werden.

§ 5. Die Verteilung zusätzlicher Mengen an stick
stoffhaltigen Düngemitteln über den im § 1 genannten 
Umfang hinaus kann im Einvernehmen mit der Reichs
stelle „Chemie" in besonderen Bedarfsfällen durch die 
zuständigen Landes- bzw. Kreisbauernschaften nach 
Richtlinien des Verwaltungsamtes des Reichsbauern
führers erfolgen.

§ 6. (Strafvorschriften.)
§ 7. Diese Anordnung tritt am 1. Juni 1942 in Kraft. 

Sie gilt nicht für die eingegliederten Ostgebiete.

Ausgabe von Düngemitteln im Protektorat. 

Im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und 
Mähren" vom 15. 5. 1942 ist eine Kundmachung des 
Ministers Iür Land- und Forstwirtschaft vom 14. 5.
1942 über die Ausgabe von Düngerbezugskarten und 
über die Ausgabe von Handelsdüngern veröffent
licht,

Hiernach dürfen Kali-, Stickstoff- und Phosphorsäure
düngemittel, ihre Mischungen und Kombinationen von 
Verbrauchern nur noch auf Düngerbezugskarten bezogen 
werden. Als Verbraucher gelten diejenigen, die in der 
Verbrauchsperiode 1941/42 mindestens 20 kg von einer 
der angegebenen Sorten bezogen haben. Nicht hierunter 
fallen die, denen außerordentliche Zuteilungen für be
sondere Zwecke (z. B. Anbauflächenerweiterung) gewährt 
worden sind An diese Verbraucher werden eigene Dün- 
gerbezugskarten ausgegeben.

Die Düngerbezugskarten erhalten die Verteiler auf 
Grund von Anmeldungen, die an die Arbeitsgemeinschaft 
der Düngerindustrie heim Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft in Prag zu richten sind. In die Karten 
müssen vom Verteiler die Grundansprüche der einzelnen 
Verbraucher eingetragen werden. Der Grundanspruch 
ist jene Menge von Reinnährstoff in kg ausgedrückt, die 
der Verbraucher in der Verbrauchsperiode 1941/42 be
zogen hat. Die Karten sind jeweils nach Gemeinden ge
ordnet in die Verzeichnisse A  einzutragen, die für die 
zuständigen Bezirksbehörden bestimmt sind. Ein Sammel- 
verzeiohnis B auf Grund der Verzeichnisse A  erhält die 
Arbeitsgemeinschaft der Düngerindustrie. Eine Zweit
schrift aller Verzeichnisse bleibt beim Verteiler. Ferner 
sind die vom Verbraucher bestätigten Bestellungen in ein 
Verzeichnis C einzutragen. Aus den Verzeichnissen C 
muß ein Verzeichnis D in dreifacher Ausfertigung zusam
mengestellt werden, von denen eine an den Großverteiler 
und eine an die Arbeitsgemeinschaft geht, während eine 
beim Verteiler bleibt. Die Verbraucher erhalten ihre 
Bezugskarten sodann bei den Gemeindeämtern oder 
deren Organen, die aber selbst keinesfalls Verteiler von 
Handelsdüngemitteln sein dürfen. Ein Anspruch auf Lie
ferung bestimmter Düngesorten besteht nicht. Dem Han
delsdüngererzeuger ist gestattet, in der Zeit vom Be
ginn der Verbrauchsperiode, die jedes Jahr neu festge
setzt wird, bis zum 15. bzw. 30. Dezember den Verteilern 
bzw. Großverteilem vorschußweise Dünger nach dem 
Grundanspruch seiner Abnahme im vorhergegangenen 
Verbrauchsjahre zu liefern. Diese Menge darf jedoch ein 
Fünftel des Grundanspruchcs nicht übersteigen.

Die Kundmachung ist am Tage der Verkündubg in 
Kraft getreten.

Bezugsausweis fü r Handelsdünger im Protektorat.
Mit Kundmachung Nr. 279 (Chem. 49) vom 25. 4. 

1942, die im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und 
Mähren“ vom 30. 4. 1942 veröffentlicht ist, sind die 
Ausgabetermine für Düngerbezugskarten (vgl. S. 167) 
jeweils um einen vollen Monat verschoben worden. Die 
ersten Ausweise werden demnach zum 1. 6. 1942 ausge
händigt.

Bewirtschaftung von chemischen Erzeugnissen  
im Protektorat.

Im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und 
Mähren" vom 5. 5. 1942 ist die am gleichen Tage in 
Kraft getretene Kundmachung Nr. 277 (Chem. 48) 
des Ministers für Wirtschaft und Arbeit über die 
Warensicherstellung auf dem Gebiet der Chemie 
veröffentlicht. Hier w ird bestimmt, daß Flußsäure, 
Natriumthiosulfat und Celluloselacke aus der A n 
lage 3 in die Anlage 2 der Kundmachung Nr. 46 
vom 26. 1. 1940 (Jahrg. 1940, S. 66) zu übertragen 
sind. Die Kundmachung Nr. 46 entspricht bekannt
lich vollkommen der Anordnung Nr. 13 der Reichs
stelle „Chem ie" (Beschlagnahmeanordnung). Für 
sonstige, in der Anlage 3 der Kundmachung Nr. 46 
angeführte W aren wird die Wirksamkeit, der Be
stimmungen der Kundmachung Nr. 189 (vgl. Jahrg. 
1941, S. 437) vom 19. 7. 1941 außer Kraft gesetzt.

Absatz von Gärungsessig im Protektorat.
Im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und 

Mähren" vom 1. 5. 1942 ist die Kundmachung 
Nr. 47 des Böhmisch-Mährischen Verbandes für 
Kartoffeln und Stärke vom 1. 5. 1942 über die Rege
lung des Absatzes von Gärungsessig veröffentlicht.

Als Vergleichszeitraum für die Absatzregelung legt 
die Kundmachung die Zeitspanne vom 1. 10. 1940 bis
30. 9. 1941 fest. Unter Abnehmer von Gärungsessig ver
steht sie denjenigen, der den Bezug von Gärungsessig in 
der maßgeblichen Zeit nachweisen kann und gewerbs
mäßig berechtigt ist, mit Gärungsessig zu handeln oder 
diesen bei seiner Erzeugung zu verwenden. Der Essig- 
erzeuger, -einführer und -Verteiler ist berechtigt und 
verpflichtet, einem Abnehmer Gärungsessig zu liefern, 
der in der maßgebenden Zeit bei ihm oder seinem Vor
gänger bezogen hat, ferner denen, die ihm vom Verband 
zugeteilt „werden. Kleinhändler darf er nur bis zu 50 km 
im Umkreis seines Unternehmens beliefern. Entschei
dend für die Zuteilung von Gärungsessig ist die Monats
grundlage aus dem maßgeblichen Bezugsjahr, ausge
drückt in der Essigmenge mit 10% Grädigkeit. Von der 
Monatsgrundlage dürfen 75% ausgeliefert werden. Jede 
Ablieferung muß jedoch 5 Tage vorher schriftlich dem 
Verband gemeldet werden. Die Abgabe von Gärungs
essig an Essigerzeuger, essigverarbeitende Industrien 
und solche Essigverteiler, die vom Verbände die Bewil
ligung zum Verdünnen, zur Zubereitung und zum Ab
füllen von Gärungsessig haben, ist mit einer 8 und 
10%igen Grädigkeit gestattet. Die übrigen Abnehmer 
dürfen nur mit 4%igem Gärungsessig beliefert werden.

Anspruch auf Belieferung besteht nur bei recht
zeitiger Anmeldung, und zwar bis zum 24. des voran
gehenden für den kommenden Monat. Die Essigerzemger, 
-einführer und -Verteile r  sind verpflichtet, über ihren 
Absatz an Gärungsessig Buch zu führen (vgl. Jahrg. 1941, 
S. 556), außerdem ein Verzeichnis ihrer Abnehmer und 
deren Monatsgrundlagen anzulegen. Die Kundmachung 
ist am 2. 5. 1942 in Kraft getreten.

Verwendungsverbot fü r H artgew ebe im Protektorat.
Im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und 

Mähren" vom 21. 5. 1942 ist die Kundmachung 
Nr, 284 (Chem. 52) des Ministers für Wirtschaft und 
Arbeit vom 19. 5, 1942 über das Verwendungsverbot 
für Hartgewebe veröffentlicht. Die Kundmachung 
deckt sich vollinhaltlich mit der gleichnamigen A n 
ordnung Nr. 36 der Reichsstelle „Chemie“ vom 
13. 4. 1942 (S. 162) und ist am Tage der Verkündung 
wirksam geworden. WMI
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Kriegswirtschaftliche Maßnahmen im Ausland.

In der Auslandspresse finden sich folgende Nach
richten über neue kriegswirtschaftliche Maß
nahmen:

Großbritannien.

Wie berichtet wird, ist eine Rationierung von Kohle, 
Gas und elektrischem Strom in Aussicht genommen, und 
zwar unter Anwendung eines Punktsystems, das den Ver
brauchern die Möglichkeit geben soll, seihst die Gesamt
punktzahl, die auf Grund der Anzahl der Wohnräume und 
der Bewohner errechnet wird, auf die verschiedenen 
Wärme- und Lichtquellen aufzuteilen.

Der Zinnverbrauoh, insbesondere für Lagermetall- 
legierungen, soll um 65% herabgesetzt werden. An Stelle 
von Zinn soll bis zu einem gewissen Grade Aluminium 
verwendet werden. Das Ministry of Supply hat ferner 
kürzlich eine Verordnung erlassen, die die Herstellung 
jeder Art von Wolframstahl von einer Genehmigung ab
hängig macht. Vorher waren Wolframstähle bis zu 14% 
Wolframgehalt nicht der Zwangsbewirtschaftung unter
worfen.

Der Petroleumpreis ist vor kurzem um 1 d je Gail, 
erhöht worden; als Grund für diese Maßnahme wurden 
die erhöhten Frachtsätze angegeben.

Frankreich.

Der französische Minister für Industrieerzeugung hat 
kürzlich die Schaffung von 17 regionalen Wirtscbaftskam- 
mern angekündigt, deren Aufgaben etwa denjenigen der 
deutschen Gauwirtschaftskammern entsprechen. Die 
neuen Kammern stützen sich auf die Industrie- und 
Handelskammern, jedoch gehören ihnen neben der In
dustrie und dem Handel auch das Handwerk und die 
Landwirtschaft an. Außerdem werden auch die regio
nalen Sozialkomitees vertreten sein, die auf Grund der 
Charte de travail geschaffen worden sind oder zur Zeit 
gebildet werden. Da für die 21 Wirtschaftsregionen zu
nächst nur 17 Wirtschaftskammern vorgesehen sind und 
sich die Zahl der Handelskammern zur Zeit auf 165 be
läuft, wird die neue Regelung voraussichtlich eine 
wesentliche Vereinfachung der bezirklichen Gliederung 
der Organisation der Wirtschaft mit sich bringen.

Durch eine am 10. 5. veröffentlichte Verordnung kann 
die Zuständigkeit der einzelnen Sektionen des Office 
Central de Repartition durch Entscheidung des Sekre
tärs für die Bewirtschaftung auf jedes bearbeitete Er
zeugnis ausgedehnt werden, dessen Bewirtschaftung sich 
als notwendig herausstcllt. Die Sektion Erdöl des Office 
Central hat durch eine am 16, 5. erschienene Verordnung 
den Namen „Sektion Erdöl und Treibstoffe" erhalten.

Durch eine am 13. 5. veröffentlichte Verordnung ist 
eine Finanzkontrolle des Zentralkomitees und der kolo
nialen beruflichen Organisationen durch das Staatssekre
tariat für Kolonien eingerichtet worden.

Die öffentliche Verwaltung, die Unternehmungen des 
Handels, der Industrie und des Handwerks und das 
Publikum sind durch eine am 13. 5. veröffentlichte Ver
ordnung angewiesen worden, ihre Nichteisenaltmetalle zu 
sammeln und den zum Handel mit Altmetallen zuge
lassenen Organisationen zur Verfügung zu stellen. Die 
eingehenden Bestimmungen erstrecken sich sowohl auf 
Metallabfälle wie auch auf gebrauchte Metallgegenstände 
und Ausschußware.

Durch eine am gleichen Tag veröffentlichte weitere 
Verordnung ist das Verzeichnis der Abfälle und Altstoffe, 
deren Weg-werfen, Verbrennen oder Vernichten verboten 
ist, durch zerbrochene oder ausgespielte Grammophon
platten und -Zy linder ergänzt worden. Die Verordnung 
enthält Einzelheiten über die zum Sammeln der Platten 
und Rollen zugelassenen Organisationen und über den 
Handel mit dem Altmaterial.

Da die französische Papierindustrie in erster Linie 
aus Kohlenmangel zur Zeit nur etwa 20% ihrer Vor
kriegsproduktion erzeugt, sind Maßnahmen eingeleitet 
worden, um eine Wiederverwendung von gebrauchtem 
Verpackungsmaterial zu erreichen. Insbesondere bemüht 
man sich, gebrauchte Säcke für Zement und Holzkohle 
länger als bisher im Verkehr zu belassen. Auch auf an
deren Gebieten sucht man Einsparungen im Verbrauch 
von Papier und Pappe herbeizuführen, so z. B. bei 
Druck-, Reklame- und Durchschlagpapier sowie bei Ver

packungsmaterial für Parfümerien, Lebensmittel usw. 
Durch eine im „Journ. Off." kürzlich veröffentlichte Ver
ordnung ist eine Kontrollkommission für Verleger ge
bildet w'orden, die die Verwendung von Papier in Buch- 
und Zeitschriftenverlagen zu überwachen hat.

Um die Zuckerrübenerzeugung in Nordafrika zu för
dern, hat die französische Regierung beschlossen, eine 
Rübenzuckerfabrik in Algerien durch Subventionen zu 
unterstützen. Die Soc. d’Industrie Agricole de Meaux, 
Nantes et Algerie, ist beauftragt worden, ihre Anlagen 
für die Bearbeitung von Zuckerrüben herzurichten.

Niederlande.

Auf Grund der Verordnung über die Industrie- und 
Handelskammern vom 25. 11. 1941 hat der Generalsekre
tär im Ministerium für Handel, Industrie und Schiffahrt 
bestimmt, daß in jeder Provinz eine Industrie- und Han
delskammer gebildet wird, deren Gebiet mit dem der 
Provinz zusammenfällt. Die Kammern haben ihren Sitz 
in Leeuwarden, Groningen, Meppel, Hengelo, Arnhem, 
Maastricht, Tilburg, Middelburg, Rotterdam, Utrecht und 
Amsterdam. Weiter werden in 27 Städten Zweigstellen 
der Kammern errichtet.

Die Verordnung des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete über die Dienstver- 
pflichtung und die Beschränkung des Arbeitsplatzwech
sels vom 28. 2. 1941 ist durch eine Verordnung vom 23.3.
1942 dahingehend abgeändert worden, daß die Dienst
verpflichtung in Zukunft nicht auf das niederländische 
Gebiet beschränkt ist, so daß eine Verpflichtung auch für 
außerhalb der Niederlande liegende Orte durchgeführt 
werden kann.

Schweiz.

Durch Verfügung der Sektion für Chemie und Phar- 
mazeutika ist mit Wirkung vom 20. 4. 1942 die Bewirt
schaftung von Insulin eingeführt worden. Sämtliche inji
zierbaren Pankreas-Hormon-Präparate, alle mit dem 
Namen Insulin bezeichneten Präparate dürfen nur gegen 
Bezugsausweise an die Verbraucher abgegeben oder von 
diesen bezogen werden. Das Sekretariat des schweizeri
schen Apothekervereins Zürich stellt im Auftrag der 
Sektion die Bezugsbewilligungen auf Grund ärztlicher 
Zeugnisse aus. Das ärztliche Zeugnis muß die volle An
schrift des Patienten, die Notwendigkeit einer Insulin
behandlung und die tägliche Gabe des Insulins angeben. 
Einführer, Erzeuger und Großhändler haben regelmäßig 
jeden Monat Vorräte, Erzeugung, Eingang und Abgang 
von Insulin zu melden.

Mit Wirkung vom 1. 5. 1942 wurden von der eid
genössischen Alkoholverwaltung neue Kontingente für 
den Verkauf gebrannter Wasser festgesetzt. Als Grund
lage dient der Jahresdurchschnitt der Bezüge in der Zeit 
vom 1. 7. 1939 bis 30. 6, 1941. An verbilligtem Sprit wer
den den öffentlichen und gemeinnützigen Krankenanstal
ten sowie den Apotheken 100%, den Herstellern phar
mazeutischer Erzeugnisse 70%, den übrigen Beziehern 
60% des Grundkontingentes freigegeben, Brennspiritus 
und Industriesprit kann bis zu 70% bezogen werden.

Durch Verfügung des Kriegsindustrie- und Arbeits
amtes ist die Bewirtschaftung von Torf eingeführt wor
den. Die Verschwelung, Verkokung, Destillation oder 
Brikettierung sowie die Verwendung von Trockentorf in 
Gasgeneratoren sind demnach bewilligungspflichtig.

Neustoffe aller Art für die Schtihfabrikation und die 
Schuhreparatur dürfen nur noch mit einer Bewilligung 
der Sektion für Schuhe, Leder und Kautschuk verwendet 
werden. Die Neustoffe müssen vorher von der eidge
nössischen Materialprüfungs- und Versuchsanstalt auf 
ihre Verwendbarkeit geprüft werden.

Das Kriegs-Industrie und -Arbeits-Amt hat bestimmt, 
daß Abgabe und Bezug bestimmter Sorten von Sohmier- 
und Isolierölen vom 1. 5. 1942 ab nur mit Bewilligung 
der Sektion für Kraft und Wärme vorgenommen werden 
dürfen.

Das Kriegsernährungsamt hat verschiedene Firmen 
bekanntgegeben, die verdorbene Speisefette und Speise
öle aus privaten oder kollektiven Haushalten regene
rieren. Bei Ablieferung werden 50 bis 70% frisches Oel 
und Fett ohne Kostenberechnung zurückerstattet.
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Zur strafferen Regelung der Versorgung mit Gummi
reifen ist ein Sonderbeauftragter für die Landesversor
gung mit Gummireifen berufen und gleichzeitig ein Fach
ausschuß ifür die Reifenbewirtschaftung bestellt worden. 
Der Fachausschuß soll von Vertretern der Abteilung für 
Heeresmotorisierung, der kriegstechnischen Abteilung 
und von Verkehrsverbänden beschickt werden.

Mit Wirkung vom 21,5. 1942 ist die Verwendung von 
Holzkohle und flolzkohlenbriketts zu Heiz- und Koch
zwecken mit bestimmten Ausnahmen untersagt worden.

Mit Wirkung vom 26. 5. 1942 ist die Papiererzeugung 
erheblichen Einschränkungen unterworfen worden.

Am 16. 5. 1941 ist eine Bestandsaufnahme für 
Trockeneipulver einschließlich sämtlicher Vollei-, Eigelb
und Eiereiweißersatzprodukte jeder Art durchgeführt 
worden.

D ä n e m a rk .

In Dänemark wird eine Stearinsammlung durchge- 
führt.

No rw egen .

Auf Grund einer Verordnung vom 16. 5. 1942 wurde 
die Zündholzsteuer von 1 Oerc für die Normalschachtel 
auf 2 Oere erhöht.

Schweden.

Mit Wirkung vom 1. 5. 1942 ist eine Rationierung 
von Fahrradbereifungen durchgeführt worden. Beim Ein
kauf von Fahrradbereifungen ist eine Lizenz erforderlich, 
und außerdem muß die gleiche Zahl von gebrauchten 
Decken und Schläuchen abgegeben werden. Wiederver
käufer, Hersteller und Importeure von Fahrradbereifun
gen hatten ihre Vorräte an Bereifungen bis zum 5. 5.
1942 anzumelden. Gleichzeitig wurden Normalpreise für 
Fahrradbereifungen eingeführt.

Mit Wirkung vom 5. 5. 1942 wurde eine Regelung 
des Handels mit Brenntorf und Torfbriketts durchgeführt.

Ungarn .

Durch eine am 17. 5. in Kraft getretene Verord
nung des Versorgungsministers sind die Hersteller von 
Toiletteseifc, Rasierseife und Waschmitteln verpflichtet, 
ihre Vorräte an Seife und Waschmitteln monatlich anzu- 
melden. Dieselbe Verfügung betrifft den Großhandel. 
Die angemeldeten Vorräte unterliegen der Zwangsbewirt
schaftung. An den Verbraucher kommen monatlich 100 g 
Waschseife oder 250 g Waschmittel und jeden zweiten 
Monat 1 Stück Toiletteseife zur Verteilung. Kinder, 
Aerzte und Kranke erhalten zusätzliche Mengen. Ra
sierseife wird 1 Stück vierteljährlich an männliche Per
sonen über 14 Jahre abgegeben. Die Wäschereien wer
den mit 70% der im Jahr 1941 verwendeten Seifen und 
Waschmittel beliefert.

Durch Verordnung vom 8. 5. besteht Anmeldepflicht 
für Reifen abgestellter Lastkraftwagen und Personen
wagen,

An Stelle von Kupfervitriol will das Landwirtschafts- 
ministeriiim größere Mengen an Schmierseife (Kaliseife) 
zur Verteilung bringen. Die 'ungarische Seifenindustrie 
ist verpflichtet, zu diesem Zweck 200 t Kaliseife herzu
stellen.

Der Versorgungsminister hat eine Textilzentrale ins 
Leben gerufen mit dem Ziel: 1. den zivilen Bedarf der 
Bevölkerung sicherzustellen und 2. die Verteilung der 
unbearbeiteten Textilwaren an die verarbeitende In
dustrie durchzuführen.

Auf ministerielle Anregung plant die Budapester 
Handels- und Gewerbekammer die Organisation einer 
allgemeinen Brennesselsammlung. Die Brennessel soll 
auf Grund neuer Verfahren als Austauschstoff für Baum
wolle verwendet werden. Es wird mit einem Jahresertrag 
von 1000 Waggons getrockneter Brennesscln gerechnet.

Rumänien.

Alle Aktien- und Kommanditgesellschaften müssen 
dem Wirtschaftsministerium genaue Angaben über das 
eingezahlte und gezeichnete Kapital und den Wert der 
Investitionen machen und eine Aufstellung der Aktio
näre mit Angabe der Staatsbürgerschaft, Volkszugehörig
keit usw. einreichen. Ausländische Unternehmungen mit 
Zweigstellen oder Vertretungen in Rumänien müssen die 
Höhe ihres in Rumänien befindlichen Kapitals sowie die 
entsprechenden Angaben ihrer Vertreter und sonstiger 
Beauftragter in Rumänien einreichen.

Durch Gesetz vom 10. 5. 1942 wurde die „Oliciul 
Cauciucului“ in Bukarest mit einem Kapital von vor
läufig 600 000 Lei gegründet, 'die unter Aufsicht des Mi
nisteriums für Landesverteidigung die Kautschukbewirt
schaftung zu regeln hat. Der Gründung gehören die Uzinele 
Chimice Romane S. A., Bukarest (AK. 25 Mill. Lei), die 
„Banloc“ Rumänische Aktiengesellschaft für Erzeugung 
und Handel mit Kautschuk, Bukarest (AK. 200 Mill. Lei) 
und die Fabrica de Cauciuc S. A. pentru Industria Elec- 
tricä si Chimicä, Bukarest (AK. 15 Mill. Lei), an. Es 
können auch weitere Unternehmungen der Kautschuk
stelle beitreten.

Lt. Verordnung vom 21. 5, 1942 darf Kolophonium 
für Toilette- und Medizinalseifen höchstens zu 5% im 
Verhältnis zu den übrigen schäumenden Fetten ver
wendet werden. Zur Herstellung von Wasch- und In
dustrieseife ist die Verwendung von Kolophonium ver
boten. In der Papierindustrie darf es mir für solche Pa
piere verwendet werden, die ausschließlich für Druck
zwecke verwendet werden, ferner für Schreibmaschinen
papier, einfaches Packpapier und schreibfcste Papiere.

Um die Rohstoffversorgung für Cellulose- und Papier
fabriken sicherzustellen, wurden auf Anordnung des Wirt
schaftsministeriums 10% der Erzeugung von, Weichrund
hölzern sämtlicher Forstunternehmungen sowie ein ige- 
wisser Prozentsatz der Weichholzabfälle in den Säge
werken blockiert. Das Holz ist den zu bestimmenden 
Cellulosefabriken zum amtlich festgesetzten Höchstpreis 
abzuliefern.

Kroatien.

Nach einer Verordnung des Wirtschaftsministeriums 
dürfen in Zukunft nur typisierte Seifen und Waschmittel 
erzeugt werden. Die Erzeugung ist von einer Genehmi
gung des Wirtschaftsministeriums abhängig.

Laut Verordnung ist Gasöl der Bewirtschaftung 
unterstellt und darf nur auf Bezugschein an die Ver
braucher abgegeben werden.

Der Handel mit Leim, Glycerin, Aetznatron, Terpen
tinöl (ausgenommen das sogenannte künstliche Terpen
tin) und W hite Spirit ist der Aufsicht der Fachgemein
schaft für technische Fette unterstellt worden.

Die Fachgemeinschaft für Oelfrüchte hat alle Land
wirte aufgefordert, den Anbau von Sonnenblumen für die 
Oelerzeugung zu steigern. Die Fachgemeinschaft verfügt 
über ausreichende Mengen von Sonnemblumensamen und 
stellt sie den Landwirten zum Einkaufspreis von 8 Kuna 
je kg zur Verfügung.

Der Wirtschaftsminister hat für Kupfer, Nickel, Mes
sing, Blei, Zinn, deren Legierungen und Zinkblech eine 
Reihe von Verwendungsverboten erlassen.

Bulgarien.

Um dem Kupfermangel zu steuern, wird in Bulgarien 
eine Altkupfersammlung durchgeführt.

Verein igte  Staaten von N o rd a m e r ik a .

Auf die im Januar d. J. erfolgte Kürzung des Gummi- 
reifenbedarfs um 80 % folgte im März eine weitere Ein
schränkung bis auf 5% des Bedarfs. Die Folge davon ist, 
daß ein illegaler Handel an gebrauchten Reifen einge
setzt hat zu einem Preis von 15 bis 20 S; der amtliche 
Höchstpreis beträgt 5 $ je Reifen.

Türkei.

Mit Wirkung vom 1. 7. 1942 ist der freie Verkauf 
von Chinin untersagt. Sämtliche Vorräte an Chinin in 
Pulver- und Tablettenform sind anmeldepflichtig und 
werden vom Ministerium für öffentliche Gesundheits
pflege und soziale Fürsorge aufgekauft.

Die türkischen Staatsämter sowie Unternehmungen 
mit staatlicher Beteiligung wurden auf Kriegsdauer von 
der Pflicht, ihre Ein- und Verkäufe im Wege öffentlicher 
Wettbewerbe zu tätigen, befreit.

Austra lien.

Die Regierung hat Maßnahmen zu einer starken Ein
schränkung des Verbrauchs von Kautschuk für Fahrrad
bereifungen, Schuhsohlen und sonstige Gegenstände des 
täglichen Bedarfs getroffen. Die Herstellung entbehr
licher Kautschukwaren ist verboten; der Verkauf ist 
um 25 bis 75% eingeschränkt. Die Errichtung neuer 
Fabriken ist untersagt. (1240)
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RUNDSCHAU DES DEVISENRECHTS.
Zahlungsverkehr mit der Ukraine.

N a d i Ru nderlaß  37/42 w erden  vom  1. 6. ab a lle  Z ah 
lungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Reichskom 
missariat U kra in e  über das Reichsm arkkonto der Z en tra l
notenbank U kra in e  in R o w n o  N r .  4069 bei der Deutschen 
Verrechnungskasse Berlin  abgew ickelt. (1239)

Verlängerung von Devisenlizenzen in Norwegen.
Lau t Entscheidung des Handelsdepartem ents dürfen  

W aren  nicht v e r z o l lt  w erden , fü r  d ie d ie G ü ltigke it der D e 
visen lizen z  abgelau fen  ist. D ies g ilt  auch in dem  Fa lle , daß 
d ie W a ren  v o r  A b la u f dieser Frist bezah lt w orden  sind. K an n  
eine D ev isen lizen z  nicht v o r  A b la u f der G ü ltigke its fr is t aus
genu tzt w erden , so hat der Im porteu r einen A n tra g  au f V e r 
längerung der G ü ltigke it an das C learing institu t zu  stellen. 
D azu  ist anzugeben, w ann  die E in fu hr der W a ren  erw arte t 
w ird  und ob die A u s fu h rlizen z  und andere Form alitäten  im 
Ausfuhrlande in O rdnu ng sind. Ferner sind N u m m er und 
D atum  der A u sfu hrlizen z, sow eit dies m öglich  ist, anzugeben.

S ind die W a ren  bereits im voraus bezah lt, so ist das V e r 
zo llungsexem plar zwecks V erlängeru ng an das C learinginstitu t 
cinzusenden. Solche Gesuche können unter besonderen U m 
ständen auch telegraphisch dem C learing institu t vo rge leg t 
w erden . (1040)

Zahlungsabkommen zwischen Frankreich und Rumänien.

Im  französischen „Jou rn . O ff .“  vom  19. 5. w ird  eine 
A nw eisu ng zu  einem  am 28. 2. Unterzeichneten P ro to k o ll über 
den französisch-rumänischen Zah lungsverkehr veröffen tlich t. 
Das P ro to k o ll ist am 1. 3. 1942 in K r a f t  getreten  und in 
Frankreich durch Gesetz vom  25. 4. ra t ifiz ie r t  w orden . U n te r 
das A bkom m en  fa llen  ausschließlich Zah lungen  aus dem 
W a ren verk eh r zwischen Frankreich und Rum änien, d ie nach 
dem 28. 2. du rd igefüh rt w erden . D ie  Zah lungen  w erden  in 
Frankreich von  dem  Kom pensationsam t beim  O ff ic e  des 
Changes abgew ickelt unter Zugrundelegung eines Kurses von
3 L e i je Fr. E inzahlungen in das C lea r in g  haben keine be
fre iende W irku n g.

HANDELSPOLITISCHE RUNDSCHAU.
INLAND.

Zollabfertigung von Basisplatten.
Im ,,Reichszollblatt'' A  Nr. 23 vom 5. 5. 1942 ist eine 

amtliche Zollauskunft über die Zollabfertigung von 
Basisplatten, d. h. Platten zur Abnahme von Gebißab
drucken veröffentlicht. Die Ware, die in dunkelbraunen 
Platten gehandelt wird, besteht aus Glimmerpulver und 
Schellack und wird zur Abnahme von Gebißabdrucken 
verwendet. Die Platten sind also für einen planmäßigen 
Arbeitsvorgang bestimmt. Trotzdem wurde entschieden, 
daß es sich nicht um einen Formerstoff, sondern um eine 
Formerarbeit handelt, da die Abdruckmasse bereits vor 
der Einfuhr in eine gefällige, für den Handel geeignete 
Plattenform gebracht wird. Ware der angegebenen Be
schaffenheit ist daher nach Tarifnr. 264 mit 36,— M l 
je dz hei der Einfuhr zu verzollen, (1216)

AUSLAND.
Frankreich.

Bewirtschaftung von Insulin. Um das verfügbare 
Insulin Iür den dringendsten Bedarf sicherzustellen und 
dem Comite d'Organisation der pharmazeutischen Indu
strie die ihm übertragenen Aufgaben zu erleichtern, ist 
durch eine im „Journ, Off." vom 19. 5. veröffentlichte 
Verordnung angeordnet worden, daß die Insulinvertei
lung durch örtliche Zentralstellen überwacht wird, die je
weils eine oder mehrere Sanitätsregionen zu betreuen 
haben. Der Sitz und der Zuständigkeitsbereich dieser 
zentralen Verteilungsstellen wird von dem Generalsekre
tär für die Gesundheit auf Vorschlag der regionalen Ge
sundheitsämter bestimmt. Jeder Zuckerkranke muß zum 
Zweck seiner Versorgung mit Insulin bei der für ihn zu
ständigen Verteilungsstelle seine Eintragung beantragen. 
Die Anträge müssen genaue Angaben über die Grundlage 
der Therapie enthalten. Die Vcrteilungsstelle bestimmt 
in jedem Falle entsprechend dem verfügbaren Insulin
kontingent die Dosis, die täglich abgegeben werden darf. 
Sie stellt gleichzeitig einen Insulingutschein aus mit der 
Höchstmenge Insulin, die innerhalb eines Monats er
forderlich ist. Die Gutscheine werden nur auf Antrag 
und gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes und einer 
(Jrinanalyse erneuert. Die Apotheker dürfen Insulin 
an Kranke und Aerzte nur gegen Ueberlassung der Gut
scheine abgegeben. Sie können sich ihrerseits Insulin nur 
gegen Ablieferung von Gutscheinen beschaffen. Die Ver
teilungsstellen teilen monatlich dem Comite d’Organi
sation der pharmazeutischen Industrie die Menge mit, 
für die sie Gutscheine ausgestellt haben. Wenn der be
handelnde Arzt gezwungen ist, in besonderen Eilfällen 
die erforderliche Insulindosis zu verschreiben, kann der 
Apotheker die Verschreibung ohne Gutscheine ausführen, 
jedoch darf in diesem Falle die Dosis 200 Einheiten nicht 
übersteigen. Der Verbrauch von Insulin in den öffent
lichen Krankenhäusern wird von den regionalen Ge

sundheitsämtern überwacht. Der Verbrauch ist aus
schließlich den Kranken Vorbehalten, die üblicherweise 
in Krankenhäusern unterzubringen sind. Er ist grund
sätzlich der gleichen Regelung unterworfen wie der 
sonstige Verbrauch, und zwar können sich auch die 
Krankenhäuser nur auf Grund von Gutscheinen der 
Kranken mit der entsprechenden Insulinmenge versorgen. 
Die Gesundheitsämter können jedoch, wenn sie es für 
zweckmäßig halten, einzelne öffentliche Krankenhäuser 
von der Regelung befreien. Sie haben in diesem Falle 
alle Maßnahmen zu ergreifen, um den Umfang und die 
Schwankungen der monatlichen Insulinverabreichung in 
den Krankenhäusern festzustellen und die Beschränkung 
der Abgabe von Insulin auf Zuckerkranke sicherzustellen. 
Die Bestimmungen der Verordnung treten endgültig erst 
in Kraft, wenn die Verteilungsstellen eingerichtet sind. 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens für die einzelnen Ver
teilungsstellen wird den Departementsärzteräten und den 
Apothekerkammern der Departements von den zustän
digen regionalen Gesundheitsämtern bekanntgegeben. In 
dem diesem Zeitpunkt folgenden Monat haben die öffent
lichen und privaten Krankenkassen durch die Sanitäts
inspektionen den regionalen Gesundheitsämtern eine Er
klärung über ihre Insulinvorräte abzugeben. (1230)

Anmeldung von Mineralien und Metallen in den Zoll
lagern. Nach einer im „Journ. Off." vom 5. 5. 1942 ver
öffentlichten Verordnung ist die Meldepflicht seitens der 
Zollbehörde für in Zollagern befindliche Erzeugnisse 
auf folgende Mineralien und Metalle ausgedehnt worden: 

Gotd; S ilber; Platin und Piatinm ctallc; Zinn, Kupfer, N ickel, 
Kobalt und Quecksilber (M eta ll und M ineral), goldhaltige Aschen, 
Steinsalz, roh und bearbeitet, Wismut, Bergkristall, Uransalze, Uran
oxyd, Radium und radiumhaltige Erzeugnisse, seltene Elemente för 
Ferrolegierungen, Kupferlegierungen und andere Zwecke.

Die vorstehenden Erzeugnisse müssen von den ört
lichen Zollstellen den Bergwerkschefingenieuren des mine
ralogischen Bezirks gemeldet werden, in dem die Zoll
stelle ihren Sitz hat. (1236)

Schweiz.
Umgang mit bleihaltigen Anstrichstoffen. Vom

schweizerischen Bundesrat wurde eine Reihe von Vor
schriften zur Verhütung von Bleivergiftungen bei der 
Herstellung und Verwendung bleihaltiger Anstrichstoffe 
erlassen. Betroffen werden hiervon sämtliche dem 
Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung 
unterstehenden Betriebe, in denen bleihaltige Anstrich
stoffe hergestellt oder verarbeitet werden. Als pflicht
mäßig der Unfallversicherung zugehörend sind auch 
solche Unternehmen erklärt worden, die die AusKih- 
rung gewerblicher Malerarbeiten zum Gegenstand haben. 
Es sollen Waschgelegenheiten geschaffen, Ueberkleider 
getragen und Merkblätter über die zu beobachtenden 
Vorsichtsmaßnahmen von den Betriebsinhabern aus- 
gegeben werden. Die Unfallversicherungsanstalt erhält 
die Befugnis, periodisch ärztliche Untersuchungen durch
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zuführen. Jugendliche und weibliche Personen dürfen 
mit der Herstellung und Verwendung bleihaltiger An
strichstoffe oder der Entfernung alter Anstriche nicht 
beschäftigt werden.

Die Herstellung bleihaltiger Anstrichstoffe soll in ge
schlossenen Apparaten, 'die an eine künstliche Entlüf
tung angeschlossen sind, erfolgen. Wo sich Staubbil
dung im Bereich von Personen nicht ganz "vermeiden 
läßt, sind die Arbeiter durch Gesichtsmasken mit künst
licher Frischluftzufuhr zu schützen. Soweit irgend mög
lich, sollen überhaupt bleifreie Farben, d. h. solche 
mit nicht mehr als 2% metallischem Blei, verwendet 
werden, Bleiweiß und Bleisulfat dürfen nur in Pasten
form oder als gebrauchsfertige Farbe Anwendung finden.

(1221)

Norwegen.
Wertverzollung. Bei der Berechnung des Verzollungs

wertes soll gewöhnlich ein Abzug für den „Wiederver
kaufsrabatt" gewährt werden, wenn ein solcher in der 
betreffenden Branche üblich ist und genügend dargelegt 
wird, daß die Ware in fester Rechnung gekauft wurde. 
In Zweifelsfällen entscheidet das Finanz- und Zoll
departement. (1116)

Lizenzgebühr bei Wareneinfuhr. Mit Wirkung vom 
8. 4. 1942 ist bestimmt worden, daß bei der Einfuhr von 
Waren auf Grundlage einer Verzollungserlaubnis des 
Handelsdepartements dieselbe Lizenzgebühr wie bei der 
Einfuhr auf Grundlage einer gewöhnlichen Devisenbewilli
gung zu erheben ist. Soweit in einzelnen Fällen eine 
Befreiung von dieser Gebühr zugestanden wird, soll die 
Verzollungserlaubnis mit einem entsprechenden Vermerk 
versehen werden. (1117)

Zollagergebühren. Mit Wirkung vom 1. 5. 1942 wurde 
die Gebührenfreiheit für die auf Zollager aufgelegten 
Waren, für die noch keine Devisenlizenz erteilt wurde, 
soweit es die Zollämter außerhalb von Oslo betrifft, 
aufgehoben. Die Zollagergebühr ist von diesem Tag an 
nach den Bestimmungen des § 9 des Zolltarifes für die 
ganze Lagerzeit im Zollager zu berechnen, jedoch nicht 
für die Zeit vor dem 1. 5. 1942. (1118)

Verzollung von photographischen Entwicklern, Bei
der Abfertigung von photographischen Entwicklern in 
Spezialverpackungen, die zwei verschiedene Stoffe, teils 
zollfreie Salze, teils wertzollpflichtige Waren enthalten, 
soll der Verzollungswert des wertzollpflichtigcn Teils 
vom Zollamt geschätzt werden, vorausgesetzt, daß die 
betreffende Faktur nicht eine ausreichende Angabe über 
den Wert des zollpflichtigen Teils enthält. Hierzu wird 
darauf hingewiesen, daß der Wert des zollpflichtigen Teils 
im allgemeinen bedeutend höher als der des zollfreien 
Teils anzunehmen sei. (1042)

Schweden.
Für staatliche Lieferungen zugelassene Farbwaren.

In „Svensk Kemisk Tidskrift“ Nr. 3 ist eine Liste der für 
staatliche Lieferungen während des Jahres 1942 zuge
lassenen Normaltinten, Farbbänder, Stempelfarben und 
Kohlepapiere veröffentlicht. Die Liste enthält an Nor
maltinten und Stempelfarben nur inländische Erzeugnisse, 
während unter den Farbbändern und Kohlepapieren auch 
amerikanische, deutsche und englische Fabrikate ver
treten sind. (1176)

Zolltarifentscheidungen. Die folgenden Erzeugnisse 
sind nach den genannten Zolltarifpositionen abzufertigen 
(in Klammern Zollsätze in Kr. je 100 kg, soweit nicht 
anders angegeben):

Gelatinekapseln, Knoblauchsaft enthaltend: 123 (40). —  Hand- 
schnhlarbe, Lösung von  Teerfarbstoff in A ethy la lkohol u. a.: 253,2 
(40 zuzüglich Luxussteuer von 20% v. W .), —  Haarwaschpulver aus 
Seifenpulver und Borax mit Zusatz einer geringen M enge eines 
Schwefel- oder Teerpräparates mit beiliegendem  Spülmittel, aus B or
säure und Citronensäure oder Aluminiumsulfat und Kaliumbitartrat: 
262 (500 zuzüglich Luxussteuer von 20% v . W .). —• ,,W eichm ipolam “ : 
324, 1 (15). (108S)

Slowakei.
Zollermäßigungen iür Kunstseide. Auf Grund einer 

Verordnung vom 28. 4. 1942 ist der Zoll für Kunstseide- 
gam der Pos. 244 (verschiedene Zölle) bis zu einer Menge 
von 100 t auf 150 Ks. je 100 kg herabgesetzt worden. (1152)

Ungarn.
Zentralisierte Kunstiasereiniuhr. Zur Regelung der 

ungarischen Kunstfasereinfuhr aus Italien ist eine Ge
sellschaft gegründet worden, die allein die Einfuhr
bewilligungen erhalten und die Preise sowie die Ver
teilung der Kunstfasern überwachen wird. (1102)

Rumänien.
Feststellung von Einfuhrkontingenten. Um die er

forderlichen Einfuhrkontingente sicherstellen zu können, 
mußten sämtliche Einführer bis zum 20. 5. 1942 eine 
Aufstellung über bereits eingeführte Waren, in Zollagern 
liegende Waren, anrollende Waren und Bestellungen, die 
zwar aufgegeben, aber noch nicht durchgeführt wurden, 
einreichen. Diese Angaben waren für Deutschland nach 
dem Stand vom 1. 10. 1941 'zu machen. (1104)

Eintarifierungen. Auf Grund einer Entscheidung der 
Generalzolldirektion werden die folgenden technischen 
Präparate in die Pos. 1732 eingereiht und mit 2250 Lei 
je 100 kg verzollt:

Bukanol-grund, G lycinal, Katanol, Lenokal, M etachrom beize, Pre- 
ventol und Rapidogenentw ickler.

Die nachstehenden synthetischen Erzeugnisse wer
den folgendermaßen eintarifiert:

M ipolam : Pos. 809 (100 Le i je  100 kg); Phtalopal: Pos. 848 {350 Lei 
je 100 kg); Tamol: Pos. 1729 b (250 Lei je  100 kg); I. G . Wachs: Pos. 
854 b (750 Lei je  100 kg). (1153)

Neue Vorschriften iür Ausfuhrgenehmigungen. Mit 
Wirkung vom 19. 3. 1942 werden Ausfuhrbewilligungen 
nur von der Direktion zur Regelung der Ausfuhr des 
Wirtschaftsministeriums erteilt. Sie gelten nur für 60 
Tage vom Tage der Erteilung an. Bei ihrer Beantra
gung sind gleichzeitig folgende Unterlagen einzu- 
reichen: der Ausfuhrvertrag in vierfacher Ausfertigung, 
eine Proformafaktur in vierfacher Ausfertigung mit An
gabe des Warenwertes in Lei und ein Schlußschein oder 
Kaufvertrag bzw. ein entsprechendes Beweisdokument. 
Von diesen Bestimmungen sind mit dem Staat über das 
Zentralgenossenschaftsinstitut abgeschlossene Verträge 
sowie Exportabkommen, für die eine besondere mini
sterielle Genehmigung erteilt wurde, und Exporte im 
Rahmen von Holzgeschäften ausgeschlossen. (1139)

Bulgarien.
Handelsabkommen mit Italien. Mit Italien wurde ein 

neues Handelsabkommen unterzeichnet, das bis zum
1. Juli 1943 Gültigkeit hat. Das Abkommen sieht eine 
Umsatzerhöhung auf 1 Mrd. Lire vor. Italien wird haupt
sächlich Zellwolle, Kunstfasern und andere Textilien, 
Chemikalien und Maschinen liefern und dafür Lebens
mittel und Tabak beziehen. (1260)

Italien.
Zollbefreiung für Kaliumamylxanthat. Durch Mi- 

nisterialerlaß vom 22. 3. 1942, veröffentlicht im Amtsblatt 
Nr, 101 vom 28. 4. 1942, ist Kaliumamylxanthat zur ■'zoll
freien Einfuhr gemäß Gesetzdekret vom 27. 3, 1939 XVII 
Nr. 594 auch dann zugelassen, wenn es zur Flotation von 
goldarsenhaltigen Mineralien bestimmt ist. Hierbei finden 
die durch Ministerialerlaß vom 7. 11. 1928 vorgeschrie
benen Formalitäten Anwendung. Durch diesen Erlaß 
wurde die zollfreie Einfuhr von Kaliumxanthogercat 
zur Flotation von Blei- und Zinkmineralien gestattet. (1165)

Verwendungsverbot für Bariumsulfat, Nach einem 
Ministerialerlaß vom 4. 5. 1942 ist mit sofortiger Wirkung 
die Verwendung von Bariumsulfat zur Herstellung der 
künstlichen Rinde von Gorgonzola-Käse verboten. (1156)

Portugal.
Aenderung von Ausfuhrwerten. Der Finanzministcr 

hat durch Erlaß vom 1. 4. 1942 für eine Reihe ausfuhr
zollpflichtiger Waren neue Ausfuhrwerte festgesetzt. 
Darunter befinden sich folgende Erzeugnisse (Werte in 
Esc. je t, falls nicht anders angegeben):

M utterkorn 80 je  kg, W einhefe 750, Calciumcarbid 2100, Salz 200, 
W einstein 3000, Fischmehl 1700, Fischguano 1000, hydrophile W atte 
18 je kg, Zündhölzer 10 je  kg, Seife  2.80 je  kg, Schreibtinte 4 je  kg 
und Kerzen 6 je  kg. (1033)
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RUNDSCHAU DER CHEMIEWIRTSCHAFT.
INLAND.

Fischm ehl-Industrie O st gegründet.
Zur Ankurbelung «der notwendigen Fischmehl-In- 

dustricbctriebe der neuen Gebiete des Ostens wurde auf 
Veranlassung der Hauptvereinigung der deutschen 
Fischwirtschaft und der Fachgruppe Futtermittelindu
strie eine „Fischmehl-Industrie Ost GmbH." gegründet. 
Als Sitz der neuen Gesellschaft ist Hamburg bestimmt 
worden. Der Aufgabenkreis umfaßt: die Erzeugung und 
die Be- und Verarbeitung von Fischmehl und Tran in 
den besetzten Ostgebieten; die Nutzung der anfallenden 
Nebenprodukte sowie die Durchführung aller damit ver
bundenen Handelsgeschäfte, die Erfassung, Verwaltung, 
Nutzbarmachung und gegebenenfalls der Erwerb von 
Fischmehl- und Tranfabriken in den Ostgebieten, so
weit sie sich mit einer der erwähnten Tätigkeiten be
fassen oder daran beteiligt sind und die Neuerrichtung 
von Fischmehl- und Tranfabriken in den Ostgebieten.

(1137)

Anbau von Kok-Sagys im  Generalgouvernem ent.
Wie Pressemeldungen berichten, werden in diesem 

Jahre zum erstenmal im Generalgouvernement Anbauver
suche mit Kok-Sagys gemacht, die über das wissenschaft
liche. Versuchsstadium hinausgehen. Untersuchungen, die 
in der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Pulawy 
bereits seit 1936 durchgeführt werden, haben ergeben, 
daß die Pflanze eine Rohkautschukausbeute zwischen 100 
und 250 kg je ha ergibt. (1183)

G esundheitsanstalt des Protektorats.
Im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und Mäh

ren" vom 4. 5. 1942 ist eine Kundmachung vom 13. 4.
1942 über die Einordnung der Heilmitteluntersuchungs
anstalt in Prag und der Allgemeinen Untersuchungs
anstalt für Lebensmittel an der tschechischen Karlsuni
versität in die Gesundheitsanstalt des Protektorats 
Böhmen und Mähren veröffentlicht. Der Uebergang ist am
1, 5. 1942 vollzogen worden. Gleichzeitig sind bei der 
Gesundheitsanstalt eine Abteilung für Heilmittelunter
suchung und eine Abteilung für Lebensmittelunter- 
suchung neu errichtet worden. (1129)

V erkeh r m it Schlachttierblut.
Auf Grund eines Runderlasses des Reichsministers 

des Innern, der im „Ministerialblat des Reichs- und 
Preußischen Ministeriums des Innern" vom 20. 5. 1942 
veröffentlicht ist, darf bis auf weiteres für den Trans
port von dem Gewinnungsort bis zum Orte der Trocknung 
dem flüssigen Blutplasma, das zur Herstellung von 
Trockenblutplasma für Eiersatzstoffe (Eiaustauschstoffe) 
bestimmt ist, 2% 25%ige Ammoniakflüssigkeit vom spe
zifischen Gewicht 0,910 zugesetzt werden.

Für die Bluikörperchenmasse zur Bereitung von 
Trockenblutkörperchenmasse, die zur Herstellung von 
Würze bestimmt ist, ist ein Zusatz von 3% Ammoniak
flüssigkeit der gleichen Zusammensetzung erlaubt. (1220)

Staatliche Prüfung der Diphtherie-Impfstoffe.
Durch Runderlaß des Reichsministers des Innern, der 

im „Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Mini
steriums des Innern" vom 27. 5. 1942 veröffentlicht wurde, 
ist die staatliche Prüfung der Impfstoffe zur aktiven 
Schutzimpfung gegen Diphtherie vereinfacht worden. 
Künftig braucht einem einheitlich in einem Behälter ge
wonnenen Impfstoff, der später auf verschiedene Ge
fäße verteilt worden ist, nur einmal eine Probe entnom
men und den vorgeschriebencn Vorprüfungen und Prü
fungen unterworfen zu werden, und zwar eine Probe 
aus der Gesamtmenge vor der Verteilung. Die Prüfungen 
sind nur noch in solchen Fällen mit Proben aus allen 
Einzelgefäßen durchzuführen, in denen ein Impfstoff 
•durch Herstellung gleichartig zusammengesetzter Mischun
gen in mehreren Behältern gewonnen ist. Ferner brauchen 
die Prüfungen nur noch mit 10 anstatt mit 20 Meer
schweinchen vorgenommen zu werden. (1217)

V erkehr m it Betäubungsm itteln.
Im „Reichsgesundheitsblatt" Nr. 18 vom 6. 5. 1942 

ist ein Nachtrag zum Verzeichnis der Inhaber einer Er
laubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln veröffent
licht. (1127)

V erkehr m it Giften im  Protektorat.
In der „Sammlung der Gesetze und Verordnungen 

des Protektorates Böhmen und Mähren" vom 8. 4. 1942 
ist eine Regierungsverordnung vom 12. 3. 1942 zur Ab
änderung und Ergänzung der Verordnung vom 21. 4. 
1876 in der Fassung der Regierungsverordnung vom
24. 10. 1940 (Jahrg. 1940, S. 148) betreffend den Verkehr 
mit Giften, gifthaltigen Drogen und gesundheitsgefähr
lichen chemischen Präparaten veröffentlicht. Hiernach 
wird die Liste der als Gifte erklärten Stoffe durch 
Methylalkohol (Methanol, Holzgeist) ergänzt. Gewerbliche 
Berechtigungen, die nach den bisherigen Vorschriften 
erworben wurden und auf Grund deren es den keine 
Konzession besitzenden Gewerbetreibenden gestattet ist, 
Methanol herzustellen, zu bearbeiten und zu verkaufen, 
behalten ihre Gültigkeit. Die Besitzer dieser Berechti
gungen sind jedoch verpflichtet, die entsprechenden Be
stimmungen der Verordnung von 1876 in der Fassung 
der sie abändernden und ergänzenden Vorschriften zu 
beachten. Diese Verordnung ist zwei Monate nach ihrer 
Kundmachung in Kraft getreten. (1128)
G enehm igteRattenvertilgungsm ittel im  Protektorat.

Auf Grund einer Kundmachung des Ministeriums des 
Innern vom 8. 4. 1942, die im „Amtsblatt des Protekto
rates Böhmen und Mähren“ Nr. 84 vom 10. 4. 1942 ver
öffentlicht ist, wurden folgende Erzeugnisse zur allge
meinen Tilgung von Ratten und Wanderratten zugeiassen: 

,,808 Festköder (trockcn)**, ,,808 Koder Extrakt (flü ssig )", H er
steller: W alter Frowein  K .G ., W uppertal-E lberfeld , Hofaue 41. (1030)

Zugelassene G etreidebeizm ittel im  Protektorat.
Zum Beizen von Getreidesaatgut dürfen nur be

stimmte Beizmittel verwendet werden. Diese sind durch 
eine Kundmachung des Ministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft,, die im „Amtsblatt des Protektorats Böh
men und Mähren" vom 14. 5, 1942 veröffentlicht ist, be
kanntgegeben. Die Liste kann von der Schriftleitung, 
Berlin W 35, Sigismundstraße 6, zur Einsichtnahme an
gefordert werden. (1214)

Reblausverseuchte Gebiete.
Im „Reichsministerialblatt der Landwirtschaftlichen 

Verwaltung" vom 25. 4. 1942 ist ein Verzeichnis der
jenigen Gemeinden und Gemeindeteile veröffentlicht, auf 
welche die Bestimmungen für mit Rebläusen verseuchte 
Gemeinden ausgedehnt worden sind. (1075)

H erstellung von Schuh- und Lederpflegem itteln  
im  Protektorat.

Im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und Mäh
ren“ vom 1. 5. 1942 ist die Kundmachung Nr. 281 
(Chem. 50) des Ministers für Wirtschaft und Arbeit vom 
28. 4. 1942 über die Herstellung und den Absatz von 
Schuh-, Leder- und Fußbodenpflegemitteln veröffentlicht. 
Sie deckt sich vollinhaltlich mit der gleichnamigen An
ordnung Nr. 27 der Reichsstelle „Chemie" vom 2. 4. 1942 
(vgl. S. 161) und trat am 1. 5. 1942 in Kraft. (1166)

H erstellung von Lackerzeugnissen im  Protektorat.
Im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen und Mäh

ren" vom 7. 5. 1942 ist die Kundmachung Nr. 259 (Chem. 
45) des Ministers für Wirtschaft und Arbeit über die 
Herstellung von Lackerzeugnissen vom 4. 5. 1942 ver
öffentlicht. Sie deckt sich vollinhaltlich mit der gleich
namigen Anordnung Nr. 33 der Reichsstelle „Chemie“ 
vom 25. 3. 1942 (vgl. S. 142) und trat am Tage ihrer 
Kundmachung in Kraft. (1132)

H erstellung von Kohle- und Durchschreibepapieren  
im  Protektorat.

Durch die im „Amtsblatt des Protektorates Böhmen 
und Mähren vom 7. 5. 1942 veröffentlichte Kundmachung 
Nr. 282 (Chem. 51) des Ministers für Wirtschaft und
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Arbeit vom 30. 4. 1942 über die Herstellung von Kohlc- 
und Durchschreibepapieren, wird die Wirksamkeit der 
gleichnamigen Anordnung Nr. 35 der Reichsstelle 
„Chemie“ vom 1. 4. 1942 (vgl. S. 162) auch auf das Ge
biet des Protektorates Böhmen und Mähren ausgedehnt.

(11331

AUSLAND.
Großbritannien.

Erzeugung von Metaldehyd auigenommen. Wie be
richtet wird, ist vor kurzem die Herstellung von Met- 
aldchyd aufgenommen worden. Die Gesamterzeugung 
wird von der Regierung aufgekauft. (1169)

Einschränkung des Farbstoffverbrauchs iür Brief
marken. Der Generalpostmeister kündigte vor kurzem 
an, daß künftig Briefmarken im Werte bis zu ein
schließlich 3 d in helleren Farbtönen gedruckt werden. 
Diese Maßnahme ist getroffen worden, um eine Ein
sparung an hochwertigen Farbstoffen zu erzielen. (1107) 

Herstellung von medizinischem Paraifin. Das Ge
sundheitsministerium hat angeordnet, daß zur Herstel
lung von Paraffinemulsion höchstens 25% flüssiges Pa
raffin verwendet werden darf, während das handels
übliche Erzeugnis bisher 65% flüssiges Paraffin enthält.

(1168)
Ausfuhr von Arzneiwaren. Unter den Erzeugnissen 

dieser Gruppe entfällt der Hauptanteil auf Acetylsalicyl
säure, von der 1939 243 379 Ibs. für 75 832 £ ausgeführt 
wurden, so daß fast die Rekordhöhe von 1935 erreicht 
wurde. Ueber drei Viertel der Ausfuhr wurden von 
britischen Ländern aufgenommen, und zwar 23 051 Ibs. 
von Irland, 30 289 Ibs. von Südafrika, 46 573 Ibs, von 
Britisch Indien und Burma und 89 341 Ibs. von ändern 
britischen Ländern. Unter den fremden Ländern war 
Aegypten mit 12 323 Ibs. der Hauptabnehmer.

Der Absatz von Chinin und Chininsalzen betrug 1939 
1,698 Mill. Unzen für 195 440 £ und lag damit unter dem 
Ergebnis der Vorjahre. Der größte Teil, und zwar 1,54 
Mill. Unzen, ging nach britischen Ländern, unter denen 
Ceylon mit 485 316 Unzen der Hauptabnehmer war. Die 
Ausfuhr von Insulin erreichte 34,99 Mill. Einheiten für 
16 164 £ gegen 41,93 Mill. Einheiten für 18 570 £. Unge
fähr zwei Drittel der Ausfuhr richtete sich nach britischen 
Ländern. An Menthol wurden 1939 14 993 Ibs. für 6545 £ 
ausgeführt, und zwar 8367 Ibs. nach britischen Ländern. 
Der Absatz von Phenacetin stieg von 40 054 Ibs. 1938 auf 
76 755 Ibs. 1939, 98% wurden von britischen Ländern 
aufgenommen. An medizinischen Oelen gelangten 
7950 cwts. für 52 370 £, an Salben und Pomaden 
8154 cwts. für 78 624 £ zur Ausfuhr. Die im Ausland 
abgesetzten Hausmedizinen hatten einen Wert von 
1,35 Mill. £. Nach britischen Ländern gingen Waren im 
Werte von 1 045 136 £, und zwar für 287 940 £ nach 
Britisch Indien, für 115 217 £ nach Australien, für
161 740 £ nach Südafrika, für 9ä 402 £ nach dem 
Irischen Freistaat und für 86 685 £ nach Neuseeland. 
Unter den fremden Abnehmern waren Schweden 
(47 053 £), Holland (39 005 £) und Java (24 810 £) die 
wichtigsten.

Der Absatz von anderen Arzneiwaren hatte einen 
Wert von 1,47 Mill. £ und lag damit auf der Höhe der 
vier Vorjahre. 75% davon nahmen die britischen 
Märkte auf. (1122)

Ausfuhr von Formaldehyd. Der Export von Form
aldehyd, der sich fast nur nach britischen Ländern rich
tete, erreichte 1939 nach Angaben der englischen Fach
presse 15 164 cwts. i. W. von 17 955 £, gegenüber 11494 
cwts. 1938 und 10 034 cwts. 1937. Die angegebenen Men
gen umfassen sowohl Formaldehydlösungen als auch 
polymerisiertes Formaldehyd. (1058)

Ausfuhr von Bleichmitteln, Wie das „Chemical Trade 
Journal" berichtet, belief sich die Ausfuhr von Bleich- 
pulver 1939 auf 502 123 cwts. i. W. von 156 423 £, gegen 
566 718 cwts. i. W. von 158 104 £ 1938. Die Empire- 
Märkte waren in den letzten Jahren in zunehmendem 
Maße an der Aufnahme der ausgeführten Mengen betei
ligt; sie übernahmen 1939 270 867 cwts., davon Indien 
allein 216 364 cwts. Der Absatz von Natriumhydrosulfit, 
der von 49 306 cwts. 1937 auf 23 158 etws. 1938 zurückging, 
erhöhte sich 1939 wieder auf 33 126 cwts. Ueber zwei

Drittel gingen nach britischen Ländern, insbesondere 
nach Britisch Indien. Die Ausfuhr von anderen Bleich
mitteln erreichte mit 43 320 cwts, den seit 1935 höchsten 
Stand, Davon wurden 23 830 cwts. von britischen Län
dern, unter denen Australien mit 7857 cwts. an der Spitze 
stand, bezogen. (1063)

Ausfuhr von Bleiverbindungen. Nach einer Meldung 
der Zeitschrift „Chemical Trade Journal“ wurden im 
Jahre 1939 4204 cwts. Bleiacetat ausgeführt gegen 3538 
cwts. 1938. Davon gingen 3350 bzw. 2999 cwts. nach bri
tischen Ländern. Die Ausfuhr von Bleioxyd war mit 
53 516 cwts. i. W. von 81 292 £ in den letzten vier Jah
ren kaum verändert. 22 400 cwts. richteten sich im Be
richtsjahr nach britischen Ländern. Im einzelnen wurden 
abgesetzt: in die Südafrikanische Union 10 837 cwts,, nach 
Canada 8179 cwts., nach Schweden 5418 cwts., nach Nor
wegen 5479 cwts., nach Holland 4642 cwts. und nach 
Belgien 3369 cwts. Der Absatz von Mennige lag mit 
121 943 cwts. i. W. von 184 545 £ etwas über der Höhe 
der letzten vier Vorjahre; davon wurden 27 129 cwts. in 
Ländern des britischen Empire abgesetzt. (1061)

Geschäftsabschluß aus der Kautschukwarenindustrie.
Die Firma Philips Rubber Soles, Ltd., London, die eine 
Fabrik für Gummisohlen und -absätze betreibt, hat 1941 
trotz erhöhten Umsatzes nur einen Reingewinn von
37 000 £ igegenüber 47 300 £ vom Vorjahr erzielt. Dieser 
Rückgang wird auf Steuererhöhungen zurückgeführt. Die 
Dividende betrug gleichbleibend 11,25%. (1170)

Neugründungen. Wie wir der britischen Fachpresse 
entnehmen, sind in der letzten Zeit folgende Firmen ge
gründet worden:

Anglo-Iranian-Research, L id ., London E. C. 2, zur Gewinnung von 
Erdölerzeugnissen. Aktienkapita l 5000 £. —  J. J. W illiam son and 
Sons, Ltd., Canterbury, zur Inbetriebnahme einer G erberei und Leder
fabrik. Aktienkapital 125 000 £. —  M etal and E lectro Chemicals, Ltd.. 
London S. W . 1, A lliance House, Caxton Street, zur Herstellung und 
zum Vertrieb  von chemischen Erzeugnissen. Aktienkapital 100 £. —  
Trade Products, Ltd., Manchester 2, L loyds Bank Buildings, King 
Street, zur Herstellung und zum V ertrieb  von chemischen Produkten, 
Farben, Düngemitteln usw. Aktienkapital 5000 £. (1108}

Frankreich.
Schädlingsbekämpfung. Die Bekämpfung des Kar

toffelkäfers, die im Jahre 1941 in 38 französischen De
partements in einem Gebiet von 300 000 ha durchgeführt 
wurde, ist im laufenden Jahr auf ganz Frankreich aus
gedehnt worden. Im vergangenen Jahr wurden in Frank
reich 3500 t Kalkarsen Iür die Bekämpfung des Kartoffel
käfers verbraucht, von denen 2500 t von Deutschland 
zur Verfügung gestellt wurden. Im laufenden Jahr ist 
ein Verbrauch von rund 20 000 t Kalkarsen vorgesehen, 
von denen 17 500 t in Frankreich hergestellt werden 
sollen. Im Zusamenhang mit dem erhöhten Kalkarsenver
brauch wird auch die HersteJlung von Spritzapparaten 
stark gesteigert. Während im Jahr 1941 in Frankreich 
rund 62 000 Handspritzen und 300 Wagenspritzen herge
stellt wurden, sollen im laufenden Jahr 80 000 Hand
spritzen und 12 000 Wagenspritzen zur Verfügung ge
stellt werden.

An Kupfersulfat konnten dem französischen Wein
bau im laufenden Jahr vorerst nur 35 000 t zur Verfügung 
gestellt werden, gegenüber 58 000 t im Erntejahr 1940/41 
und einem Verbrauch von rund 100 000 t Kupfersulfat 
in normalen Friedensjahren. Zur Beschaffung zusätzlicher 
Mengen haben das französischeLandwirtschaftsministerium 
und das Staatssekretariat für Industrieerzeugung beson
dere Maßnahmen eingeleitet. Einzelnen Fabriken sind 
anderweitig nicht verwendbare Kupferabfälle und A lt
kupfer zugewiesen worden; andere Fabriken sollen 
kupferarme Erze aus aufgegebenen Gruben, wie z. B. der
jenigen in Chessy bei Lyon, sowie verschiedenen Gruben 
in den Pyrenäen, Meeralpen und dem Departement 
Herault verarbeiten. (1337)

Niederlande.
Förderung des Anbaus von blauem Mohn. Wie aus

amtlichen Erklärungen hervorgeht, besteht die Absicht, 
den Anbau von blauem Mohn im laufenden Jahr stark 
auszudehnen. Es wird für Mohnsaat der Ernte 1942 ein 
Erzeugerpreis von 40 hfl. je 100 kg zuzüglich einer Ein
lieferungsprämie von 20 hfl. je 100 kg in Aussicht ge-
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stellt. Für Kümmel -der Ernte 1942 sollen 40 hfl. je 
100 kg, für grüne Cichorienwurzeln 10 hfl. je 100 kg 
gezahlt werden. (1031)

Schweiz.
Steigerung der Kunstseideerzeugung. Nach einem 

Bericht des Verbandes Schweizerischer Kunstseide
fabriken erreichte die Erzeugung einheimischer Zellwolle 
im Jahre 1941 etwa 3000 t; für das laufende Jahr rechnet 
man mit einer Steigerung auf 9000 bis 10 000 t. (1100)

Gewinnung von Leichtölen. Wie berichtet wird, ist 
den Gasanstalten die Gewinnung von Leichtölen zur 
Pflicht gemacht worden. Das Kriegsindustrie- und A r
beitsamt hat angeordnet, daß Leichtöle für die Her
stellung von reinem Benzol, Toluol und Xylol für die 
Erfordernisse der Industrie zurückzuhalten sind. (1172)

Treibstoifeiniuhr, Während die Schweiz vor dem 
Kriege jährlich über 400 000 t flüssige Treibstoffe ein
führte, konnten nach Mitteilung des Kriegsindustrie- und 
Arbeitsamtes 1940 nur noch zwei Drittel und 1941 nur 
noch ein Fünftel dieser Menge hereingenommen werden. 
An Stelle von 125 000 Motorfahrzeugen vor dem Kriege 
sind jetzt noch 40 000 in Betrieb. (1173)

Dänemark.

Oelgewinnung aus Putzlappen. Unter dem Namen 
Skan'dinavisk Produktrenseri A . S. wurde ein Unter
nehmen gegründet, das Putzwolle und Putzlappen rei
nigt, um daraus Oel wiederzugewinnen. Die Firma hat 
Sammelstellen für Putzwolle in der Provinz eingerichtet 
und rechnet mit einer Gewinnung von 300 t Oel im 
Jahr. (1175)

Verteilung von tierischen Futterstollen. Auf Grund 
einer am 9. 3. 1942 in Kraft getretenen Verordnung sind 
die Hersteller von tierischen Futterstoffen (Fleischmehl, 
Knochenfleischmehl, Knochenmehl, Heringsmehl, Fisch
mehl, Blutmehl usw.) verpflichtet, ihre Erzeugung an 
Großhändler, Kleinhändler und Verbraucher im Verhältnis 
zu deren Anteil im Jahre 194/1 abzugeben. Innerhalb 
jeder dieser Gruppen soll der Erzeuger eine Verteilung 
auf die Firmen und Personen, die in den Jahren 1939 bis 
1941 solche Waren bezogen haben, vornehmen, so daß 
jeder Abnehmer auf Basis seiner gesamten Käufe in den 
drei genannten Jahren seinen entsprechenden Anteil 
erhält. (1109)

Herstellung von Generatorholz. Nach amtlichen Ver
lautbarungen sollen jetzt in Dänemark in weit stärkerem 
Maße als bisher Personenwagen auf Generatorantrieb 
umgestellt werden. Eine ■große Zahl dänischer Sägewerke 
hat 'eine Genehmigung zur Herstellung von Generatorholz 
erhalten; die Erzeugung soll etwa 585 000 rm betragen. 
Fast 50% entfallen allein auf die Generator Brosndsels 
A. S. . (927)

A/S H. E. Gosch & Co:s Tasndstikfabriker. Die Ge
sellschaft, die dem Schwedentrust gehört, erzielte aus 
der Zündholzerzeugung 1941 einen Reingewinn von nur 
59 900 Kr. gegen 0,22 Mill. Kr. im Vorjahr. Ferner brachte 
die Bleistiftfabrik „Viking" einen Gewinn von 0,12 (1940:
0,15) Mill. Kr.; an Zinsen sind 0,15 (0,14) Mill. Kr. ein
gegangen. Als Dividende werden unverändert 12% aus
geschüttet. (923)

Dansk Galoche- og Gummiiabrik A. S. In Ergänzung 
unserer Meldung auf S. 148 gibt die Gesellschaft in ihrem 
Jahresbericht für 1941 bekannt, daß der Umsatz, der 
sich 1940 auf 10,4 Mill. Kr. belief, auf 8,7 Mill. Kr. zu- 
rückgegangen ist. Die Fabrikation von Gummischuhzeug 
mußte zugunsten anderer lebenswichtigerer Produkte 
eingeschränkt werden. Es konnten Zufuhren von syn
thetischem Kautschuk für die nächste Zeit sichergestellt 
werden. (926)

Neue Kühlhausgesellschaft. Die auf S. 168 erwähnte 
Kühlhausgesellschaft Cold Stores Holding Selskab A/S 
hat eine Tochtergesellschaft, die Bornholms Kölehus A/S. 
mit einem Aktienkapital von 100 000 Kr. gegründet, die 
in Rönne auf Bornholm ein Kühlhaus unterhalten wird.

(1174)

Norwegen.
Kapitalerhöhungen. Eine Erhöhung ihres Aktienka

pitals nahmen vor: die Gruberaes Sproengstoffabriker 
A. S., Oslo, von 1,7718 auf 2,3624 Mill. Kr., die Akku
mulatorenfabrik Norsk Akkumulator Co. A. S., Oslo, 
von 100 000 aui 250 000 Kr., die Wachspapierfabrik Voks- 
papirfabriker A. S., Drammen (in der Nähe von Oslo), von 
55 000 auf 110 000 Kr. (HS5)

Schweden.
Verkauisverbot für Perchlorate. Mit Wirkung vom

3. 4. 1942 dürfen Kaliumperchlorat, Natriumperchlorat und 
Ammoniumperchlorat nur gegen einen Bestellschein einer 
staatlichen oder kommunalen Behörde oder einen von der 
Polizeibehörde genehmigten Bestellschein an Privatper
sonen verkauft werden. Ohne besondere Genehmigung 
dürfen die genannten Chemikalien jedoch von Fabri
kanten oder Großhändlern an die bisherigen Wiederver
käufer abgegeben werden. (1112)

Anbau von Kautschukpflanzen. Neben den Arbeiten 
zur Erzeugung von synthetischem Kautschuk werden in 
Schweden jetzt auch Anbauversuche mit der Kautschuk
pflanze Taraxacum Kok-Sagys angestellt. Auch sollen 
verschiedene einheimische Löwenzahn-Arten auf ihren 
Kautschukgehalt untersucht werden. Zur Durchführung 
der Versuche wurden 17 700* Kr. aus Staatsmitteln be
antragt. (1225)

Gerbstoffe aus Fichtenrinde. Die Domänenverwal
tung hat die Förster aufgefordert, die beim Schälen der 
gefällten Fichten anfallende Rinde sorgfältig aufzube
wahren und sie der Lederindustrie zur Gewinnung von 
Gerbstoffen zur Verfügung zu stellen. Der Mangel an 
Gerbstoffen hat bereits eine einheimische Gewinnung von 
Gerbstoffen aus Eichenholz zur Folge gehabt. Neuerdings 
werden jedoch für Fichtenrinde 9 Öere je kg geboten, um 
auch diese der Verarbeitung zuzuführen. An vielen 
Stellen hat man den Holzhauern erlaubt, die Einsamm
lung von Fichtenrinde als Nebenverdienst zu betreiben, 
um auf diese Weise zu größeren Mengen zu gelangen.

(1073)

Erhöhte Gewinnung von Stubbenteer, Die Skogsä- 
garnas Olje A.-B. hat kürzlich mit der Brennstoffkommis
sion ein Abkommen über Lieferung von 10 000 t Stubben
teer über die verabredeten 15 000 t hinaus abge
schlossen. Die Absicht ist, in drei Jahren etwa 75 000 t 
zu erzeugen, wozu 1,5 Mill. obm Stubben benötigt wer
den. Die Gewinnung von Stubbenteer erfolgt bis auf 
weiteres in etwa 50 Anlagen, hauptsächlich in Norrland 
und Dalarna. In Süd- und Mittelschweden sind etwa 15 
weitere Anlagen in Betrieb. Die ganze Erzeugung wird 
der Industriekommission zur Verfügung gestellt und in 
erster Hand zu Spindelöl weiterverarbeitet. Jede An
lage hat ein Leistungsvermögen von 250 bis 600 t jähr
lich; dagegen sollen jetzt Versuche mit einer neue» 
Anlage, die 1200 t erzeugen kann, durchgeführt werden.

(1024)

Niedrigerer Phosphorsäuregehalt in Superphosphat.
Infolge der Umstellung der Superphosphatindustrie auf 
Apatit als Rohstoff an Stelle von eingeführtem Rohphos
phat muß ein kleinerer Teil der Zuteilung an die Ver
braucher in Form von 18%iger Ware gegen normal 
20%iger Ware erfolgen. Der niedrigere Phosphorsäure
gehalt wird jedoch durch eine entsprechend größere Zu
teilung ausgeglichen. (1110)

Zentralorganisation der Spiegelglasfabrikanten. Die 
Vertreter der schwedischen Spiegelglasfabriken haben 
kürzlich beschlossen, sich in einen Verein zusammen- 

' zuschließen, der die Interessen dieser Branche wahr
nehmen soll. (1069)

Neue Fensterglasfabrik. Einer Stockholmer Meldung 
zufolge wird die neue Fabrik Ärnäs Glasbruk bei Marie
stad in Kürze in Betrieb genommen werden. Für die Her
stellung von Fensterglas ist eine neue Anlage errichtet 
worden, deren Jahreserzeugung auf rund 500 000 qm 
Fensterglas geschätzt wird. (894)

Firmenübernahme. Die Alsterfors Glasbruk A. B. 
(AK. 50 000 Kr.) in M ileris bei Nybro (Südschweden), die 
Kristall-, Zier- und Haushaltsglas erzeugt, wurde von der 
Gullringens Trädförädling (Hersteller von Holzhäusern) 
käuflich erworben. (1177)
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Diyidendenerhöhung bei der Stora ICopparbergs 
Bergslags A,-B. Während die Verwaltung der Gesellschaft 
eine unveränderte Dividende von 10% vorgeschlagen 
hatte, beschloß die Generalversammlung, daß für das Ge
schäftsjahr 1941 auf das Aktienkapital von 60 Mill. Kr. 
12% ausgeschüttet werden sollen. (909)

Bolidens Gruv A.-B. Während der jetzigen Weltlage 
hat die Gesellschaft immer größere Bedeutung für die 
Metallversdrgung des Landes erlangt; ihre Tätigkeit stand 
1941 im Zeichen lebhaften Ausbaues. Mit der Industrie
kommission -wurden Abkommen über eine Erweiterung 
der Kupfererzeugung und. Aufnahme der Gewinnung von 
Blei und Nickel getroffen. Die Förderung -bei den Berg
werken der Gesellschaft ist in diesem Zusammenhange 
gesteigert -und die Errichtung von Anlagen bei einem 
neuentdeckten Bleierzfeld und einem neuentdeckten 
Nickelerzfeld sowie bei drei zum größten Teil dem Staate 
gehörenden und an die Gesellschaft verpachteten Kupfer
gruben für die Aufnahme der Förderung in Angriff ge
nommen worden. Für den Bedarf der Bleierzgrube be
findet sich ein Wasserkraftwerk im Bau. Ferner wird 
das Kupfererzfeld von Kristinebcrg mit Boliden durch 
eine Seilbahn verbunden. Die Gewinnung von Nebenpro
dukten nahm 1941 zu. Der Rohgewinn hat sich leicht 
aoif 22,02 (1940; 23,52) Mill. Kr. verringert. Nach den ge
wöhnlichen Abschreibungen von 9,31 (9,51) Mill. Kr. wird 
ein Reingewinn von 12,19 *(6,32) .Mill. Kr. ausgewiesen. 
Der große Unterschied im Reingewinn beruht darauf, 
daß vor seiner Feststellung 1940 7,15 Mill. Kr. für Steu
ern zurückgestellt wurden. Die Steuerrückstellung von 
5,80 Mill. Kr. für 1941 wird dagegen dem Reingewinn ent
nommen. Einem Konjunkturinvestierungsfonds werden 
ferner 1 Mill. Kr. zugeführt. Nach Ausschüttung einer 
unveränderten Dividende von 15% auf das Aktienkapital 
von 42 Mill. Kr. werden 2,75 (3,66) Mill. Kr. vergetragen. 
Der Buchwert der Gruben hat sich nach Abschreibungen 
von 3,26 Mill. Kr. auf 34,11 Mill. Kr. verringert. Für An
lagen und Maschinen ist der Buchwert um 2,6 Mill. Kr. 
auf 25,39 Mill. Kr. gesunken, während die Abschreibun
gen 6,02 Mill. Kr. betrugen. Danach sind etwa 3,5 Mill. 
Kr. neu investiert worden. (1005)

Geschäftsabschlüsse. Schwedischen Zeitungsmeldun
gen entnehmen wir folgende Angaben über Geschäftsab
schlüsse:

Svenska Ackum ulaior-A .-B . Jungner. Die Erzeugnisse der G e
sellschaft waren 19-11 sehr gefragt und sämtliche Fabriken waren voll 
beschäftigt. Der Rohgcwinn betrug 1,78 (1,73) M ill. Kr. Nach A b 
schreibungen von 0,52 (0,41) M ill. Kr. und Steuerrückstcllungen von 
0,52 (0,55) M ill. Kr. ermäßigt sich der Reingewinn auf 0,74 (0,78) 
M ill. K r. Einschließlich Vortrag stehen 0,75 (0,60) M ill. K r. zur V er
fügung, woraus auf das durch Herausgabe von Gratisaktien von 5,04 
M ili. Kr. auf 6,3 M ill. Kr. erhöhte Aktienkapital unverändert 8% aus
geschüttet werden. Die Tochtergesellschaft Oskarshamns V arv  A .-B , 
erzie lte  einen Reingewinn von 169 000 (77 000) K r. und war gut be
schäftigt. Auch die ausländischen Tochtergesellschaften haben zu frie
denstellend gearbeitet.

Svenska O ljeslageri A .-B . W egen  der verringerten Einfuhr von 
Leinsamen konnte die Erzeugung 1941 nur in begrenztem Umfange auf- 
rechterhalten werden. So lag die Fabrik in Stockholm ganz still, 
während das Leistungsvermögen der Fabrik in G öteborg nur zu einem 
Drittel ausgenutzt werden konnte. Nur etwa 6000 t Leinsamen gegen 
etwa 35 000 t in normalen Jahren wurden verarbeitet. Die gesamte 
schwedische Leinsameneinfuhr betrug 1941 nur 7000 t. D ie G ese ll
schaft hat jetzt die Herstellung von Zwischenprodukten für Lacke 
aufgenommen, die hauptsächlich aus einheimischen Rohstoffen ge
wonnen werden. Der Rohgewinn der Industriebetriebe sank auf 0,63 
(1940: 0,8S) M ill. K r., wozu noch Dividendeneinnahmen von 38 404 
(25 351) Kr. kommen. Der Reingewinn der Gesellschaft hat sich 1941 
auf 198 1S6 (1940: 286 319) K r. verringert. Einschließlich Vortrag 
stehen 235 254 Kr. zur Verfügung, woraus auf das Aktienkapital von 
3,6 M ill. Kr, eine auf 6 %  (10%) ermäßigte D ividende ausgeschüttet 
und 19 254 (37 063) Kr. vorgetragen werden. Der Nettobuchwert der 
Anlagen nach Abzug des Erneuerungsfonds beträgt 3 (3,14) M ill. Kr. 
D ie Lager werden mit 1,08 (1,32) M ili. K r. und die Forderungen mit
1,05 (2,64) M ill. K r. ausgewiesen. Die fremden Schulden betragen 
war noch 1,22 (2,62) M ill. Kr.

Svenska Tändsticks A . B. Die Zündholzerzeugung betrug in den 
schwedischen Fabriken im Jahr 1941 nur noch rund 45% der 
Jahresproduktion von 1938. D er Export aus Schweden konnte nur 
in geringem Umfange aufrcchtcrhaltcn werden. Der Verkaufs- 
Bruttogewinn verringerte sich auf 2,12 (3,3) M ill. K r., die D iv i
dende von ausländischen nicht kontrollierten Unternehmen auf 
1,54 (1,73) M ill. Kr., die N ettoe in ah m en  aus den Toch ter
gesellschaften auf 7,42 (0,09) M ill. K r. An  Zinsen auf auslän
dische Staatsforderungen gingen 8,17 (16,4) M ill. Kr. ein. Nach 
Abschreibungen verbleibt ein Reingewinn von 0,86 M ill. K r., der zu
sammen mit den Zinseinnahmen aus ausländischen Staatsforderungen 
zur Abschreibung dieser Forderungen verwandt werden soll. Die 
schwedischen Bankschulden verringerten sich auf 103,03 (119,94) 
M ill. K r. D er vorgetragene Gewinn aus 1940 von 35,14 M ill, K r. soll 
w ieder auf neue Rechnung vorgetragen werden. D ie zum Konzern 
der Svenska Tändsticks A , B. gehörige Jönköpings och Vulcans

Tändsticksfabriks A . B. weist einen Reingewinn von 1 M ill. Kr. aus, 
während er im Jahr 1940 nur 830 000 Kr. betrug. Au f die Vorzugs
aktien w ird eine unveränderte D ividende von 6%  verte ilt. Das Stamm
kapital bleibt w ie im Vorjahr dividendenlos. A u f neue Rechnung 
werden 2,5 (2,49) M ill. Kr. vorgetragen. —  D ie Linoleum A . B. Fors- 
haga in Gotenburg erzie lte  1941 einen Reingewinn von 169 000 Kr. 
gegen 220 000 K r. i. V . Es w ird eine Dividende von 8,2% (9,5%) aun- 
gcschüttet. (1212)

Geheime Patente. Vom Justizministerium wird ein 
Gesetzentwurf ausgearbeitet, in dem die Ausnutzung von 
Erfindungen, die für die Landesverteidigung oder die 
Volksversorgung von Bedeutung sind, vorgesehen wird. 
Danach sollen Unternehmen verpflichtet werden, voll
ständige Angaben über Erfindungen zu machen, wenn 
diese für die erwähnten Zwecke von Bedeutung sind. 
Ferner sollen solche Erfindungen für die Ausnutzung 
durch den Staat oder zur allgemeinen Verwendung ent
eignet werden können. Der Entwurf enthält außerdem 
Bestimmungen, wonach geheime Patente für Erfindungen, 
die von besonderer Bedeutung für die Landesverteidigung 
sind, an den Staat erteilt werden können. Das Gesetz 
soll vorläufig bis Ende 1943 gültig sein. (1 1 1 1 )

Finnland.
Staatsausschuß zur Förderung der chemischen Indu

strie. Der Staatsrat hat einen Ausschuß zur Entwicklung 
und Förderung der chemischen Industrie bestellt. Der 
Ausschuß wird den Bedarf des Landes an Erzeugnissen 
der chemischen Industrie prüfen und feststellen, wieweit 
er durch einheimische Rohstoffe befriedigt werden 
kann. Ferner wird der Ausschuß Richtlinien für den 
Ausbau der bestehenden nnd für die Errichtung neuer 
Werke der chemischen Industrie nach volkswirtschaft
lichen und wehrtechnischen Gesichtspunkten, sowie nadh 
den Grundsätzen der örtlichen Rentabilität ausarbeiten.

(1178)
Gründung einer staatlichen Holzverkohlungs- und 

Torfindustrie. Nachdem der Reichstag nunmehr 25 Mill. 
Fmk. für die Errichtung einer staatlichen Holzverkoh
lungsanlage bewilligt hat, soll mit dem Bau derseben 
so bald wie möglich begonnen werden. Die Anlage soll 
ein Leistungsvermögen von 300 000 hl Generatorholz
kohle, 1500 t Motortreibstoffe, 180 t Methanol und 700 t 
Holzteer jährlich erhalten und wahrscheinlich in Ost
finnland erriohtet werden. Die reinen Baukosten werden 
auf 10 Mill. Fmk, veranschlagt. Ferner wird die Bereit
stellung von 25 Mill. Fmk. für die Entwicklung der Torf- 
industrie in Finnland vorgeschlagen. Davon sollen 20 
Mill. Fmk. für die Anschaffung von notwendigen Ma
schinen und 5 Mill. Fmk. für Vorbereitungsarbeiten auf 
staatlichen Moorböden aufgewendet werden. Für eine 
Versuchsanlage zur Gewinnung .von Schmierölen aus Torf 
hat die Regierung bereits 350 000 Fmk. zur Verfügung 
gestellt. (1189)

Qualitätsvorschriften für Generatorholzkohle. Nach 
den vom Volksversorgungsministerium festgesetzten 
neuen Qualitätsforderungen soll Generatorholzkohle gut 
durchkohlte, feste, von fremden Bestandteilen freie, in 
Stücke zerkleinerte Meiler-, Ofen- oder Retortenholz
kohle sein. Nach der Größe der Kohlenstücke wird sie 
in drei Klassen, nämlich A  (12 bis 80 mm), B (12 bis
40 mm) und C (12 -bis 25 -mm), eingeteilt. Der Wasserge
halt der Generatorholzkohle darf höchstens 8%, der 
Glühverlust während 10 Minuten bei 800 bis 825° C 
höchstens 15% und der Aschengehalt höchstens 2% der 
Trockensubstanz betragen. Je nach der Holzsorte wur
den auch Höchstpreise festgesetzt. Der Kleinverkauf 
von unverpackter Generatorholzkohle ist verboten. (1188)

Holzverzuckerung. Der Staatsrat hat weitere 2 Mill. 
Fmk. zur Finanzierung des Betriebes der Versuchsanlage 
für Holzverzuckerung in Oulu (Uleäborg) bewilligt. (1186)

Gewinnung und Einfuhr von Düngemitteln. W ie aus 
Helsinki gemeldet wird, will man in der Superphosphat
fabrik von Kotka für Ost-Finnland und in Tampere für 
West-Finnland die Herstellung eines Spezialdüngers 
(y-Dünger) aufnehmen. Auch wird nach Besserung der 
Eisverhältnisse mit größeren Mengen an Kalisalz, Kalk
salpeter und Ammonsulfat gerechnet. (1120)

Neugründung, In Joensuu ist die Niko O. Y, mit einem 
Aktienkapital von 240000 Fmk. (das auf 720 000 Fmk. er
höht werden kann) für den Handel mit Holzverkohlungs- 
prcvdukten und Brennholz errichtet worden. (*19!
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Suomen Gummitehdas O. Y. —  Finska Gummifabriks 
A .B . Die Tätigkeit der Gesellschaft war 1941 durch 
Rohstoffmangel erschwert. Die bereits im Vorjahr ver
kürzte Arbeitszeit mußte aus diesem Grunde aufreoht- 
erhalten werden. Gegen Ende des Geschäftsjahres wurde 
die schwierige Rohstofflage durch Bunalieferungen aus 
Deutschland 'gebessert. Ferner wurde Kautschukregene
rat in größerem Umfange als bisher verwendet. Der Roh
gewinn verringerte sich auf 68,0 (1940: 77,6) Mill. Fmk. 
Nach Abzug der Unkosten, der Abschreibungen von 4,7
(4.4) Mill. Fmk. und der Steuerrückstellungen von 19,0
(11.4) Mill. Fmk. ergibt sich ein auf 14,9 (23,4) MilL Fmk. 
verringerter Reingewinn, woraus auf das Aktienkapital 
von 175 Mill. Fmk. eine auf 5,16% ermäßigte Dividende 
oder 9,02 Mill. Fmk. (6% oder 10,5 Mill. Fmk.) ausge- 
schüttet wird.

In fo lge Neuinvestierungen erhöhte sich der Buchwert der Gebäude 
und Grundstücke auf 58,4 (51,8) M ill. Fmk. D ie Maschinen werden 
mit 39,1 (39,7) M ill. Fmk., die Lager von Fertigwaren mit 7,8 (8,0) 
M ill. Fmk. und die Rohstofflager mit 13,7 (9,3) M ill. Fmk. ausgewic- 
sen. D ie Beteiligungen und W ertpapiere stehen unverändert mit 
146,9 M ill. Fmk zu Buche, während die Forderungen auf 112,3 (79,0) 
M ill. Fmk. gestiegen sind. A u f der Passivseite sind die Rücklagen 
auf 26,4 (13,1) M ill. Fmk. gebracht worden. Die Abschreibungsfonds 
betragen 46,5 (43,2) M ill. Fmk. W esentlich größer sind jetzt mit
115,5 (79,3) M ill. Fmk. die fremden Schulden. (1191)

Kymin O. Y. —  Kymmene A. B. Die Erzeugung des 
Konzerns, die bereits von 511 373 Produktionseinheiten
1939 auf 152 513 Einheiten 1940 'gesunken war, verrin
gerte sich 1941 weiter auf 138 767 Einheiten. Der Ver
kauf dagegen ist auf 100 470 Einheiten im Werte von
480,4 Mill. Fmk. (1940: 95 157 Einheiten für 391,3 Mill. 
Fmk.) gestiegen. Der Rest wurde für den Eigenbedarf 
verwandt oder gelagert. Im einzelnen wurden in den 
drei letzten Jahren erzeugt:

1939  1940  1911

Papier (t) ....................................................... 183 230 46 200 47 900
Holzschliff, Karton und Pappe (l) . . . .  160 254 41 599 35 639
Sulfitcellulose (t) ....................................  110 207 28 000 35 400
Sulfatcellulose (t) ......................................... 12 115 6 050 —
Flüssiges Chlor, Aetznatron u. a. m. (t) . 7 180 4 034 6 216
Eisenwaren ( t ) ...............................................  10 600 7 600 8 699
Holzwarcn (Std.) ....................................  27 787 19 030 4 913

Während des Jahres 1941 lag die Sulfatcellulose- 
fabrik bei Kotka still. Die chemischen Betriebe werden 
zur Zeit ausgebaut. In Verbindung mit der Chlorfabrik 
wurde kürzlich eine Anlage für die Gewinnung von syn
thetischer Salzsäure in Betrieb genommen; die Herstel
lung von Trichloräthylen wird in diesem Jahr aufge- 
nontmen. Seit einiger Zeit wird Futterphosphat herge
stellt. Der Absatz der Chlorfabrik stieg von 11,1 auf
17,2 Mill, Fmk. Infolge des Krieges hat sich der Bau 
einer Sulfitspritfabrik verzögert, so daß mit deren Fer- 
tigstelhmg erst zum Herbst d. J. gerechnet werden kann. 
In Juankoski (Strömsdal) und Karkkila (Högfors) ist 
1941 Holzverkohlung betrieben worden. Die Konzentra
tion des Konzerns hat 1941 durch die Eingliederung der 
Tochtergesellschaften 0. Y. Läskelä A. B in Läskelä, 
Kouvolan Kirja-ja Kivipaino O. Y. in Kouvola, Salon 
Valimo O. Y. in Salo und Putki ja Kone O. Y. in Lahti 
weitere Fortschritte gemacht. Der Rohgewinn erhöhte 
sich auf 98,4 (72,9) Mill. Fmk., der Reingewinn nach Ab
schreibungen von 41,3 (40,8) Mill. Fmk. und Steuerrück
stellungen von 29,5 (28,7) Mill. Fmk. auf 27,6 (3,4) Mill. 
Fmk. Diese Zahlen und die der Bilanz sind infolge der 
bereits erwähnten Transaktionen und der Wiedererlan
gung des verlorenen Besitzes nicht direkt mit dem Vor
jahr vergleichbar. Nach Ueberführung von 0,29 (0,33) 
Mill. Fmk. an die ordentliche Reserve und einschließlich 
des Vortrages stehen der Generalversammlung 43,1 (42,8) 
Mill. Fmk. zur Verfügung, woraus auf das im Umlauf 
befindliche Aktienkapital von 330 Mill. Fmk. eine er
höhte Dividende von 10% (8%) ausgeschüttet wird und
9,1 (15,1) Mill. Fmk. vorgetragen werden. Von den An
lagen in Karelien sind die Fabriken in Läskelä schwer 
beschädigt und dürften vorläufig nicht instand gesetzt 
werden. Weniger haben die Fabriken in Leppäkoski 
gelitten. Der Vorrat an eigenen Aktien beträgt 20 
MilL Fmk.

Firmenabschlüsse. Pressemeldungen entnehmen wir 
folgende Berichte über Firmenabschlüsse:

Nokia Gummi O. Y ., Nokia. Die Gesellschaft verte ilt für 1941 
auf das alte Stammkapital von 90 M ill, Fmk. eine Dividende von 7% 
und auf das neue Kapital von 30 M ill. Fmk. 3,5% Dividende. Im 
Vorjahr wurden auf das A K . von 90 M ill. Fmk. 5%, Dividende aus-

geschüttet. —  Die Ahlström  & Co. O. Y . (Zellstoff-, Papier- und 
W erkzeugfabriken) erzie lte 1941 bei einem Bruttogewinn von 3,4
(2,5) M ill. Fmk. einen Reingewinn von 0,72 (0,49) M ill. Fmk. Das 
Grundkapital ist von 2,75 auf 5 M ill. Fmk. erhöht worden. —  Die 
Arzneim ittelfabrik Orion O. Y .. Helsinki, schüttet für 1941 auf das 
Aktienkapital von 3,6 M ill. Fmk. unverändert 10% und die Jäteöljy
O. Y . (Oelreinigungs A .-G .)« Helsinki, 6% Dividende aus. —  Die 
Suomen Väri ja Vernissatahdas O. Y . —  Finska Färg- och Ferniss- 
fabriks A . B. hat beschlossen, für 1941 eine Dividende von 3,8% 
zu verteilen , und die Papierfabrik Tervakoski O. Y . verte ilt auf ihr 
Aktienkapital von 18 M ill. Fmk. für das gleiche Jahr eine Dividende 
von 10%. (1192)

Slowakei.
Erzeugung von Seifenaustauschmitteln. Laut „Südost- 

Echo“ wurden kürzlich zwischen der Slowakei und dem 
Deutschen Reich Verhandlungen über die Ueberlassung 
einer Erzeugungslizenz für Äustauschseife zum erfolg
reichen Abschluß gebracht. Mit der Aufnahme der Er
zeugung in der Slowakei sei demnächst zu rechnen. (1193)

Ungarn.
Einnahmen des Spritmonopols. Die Einnahmen aus 

dem Spritmonopol betrugen im Jahr 1941 136 Mill. P. 
gegenüber nur 13 bis 15 Mill. P. in den Jahren vor Er
richtung des Monopols (1938). Die Einnahmesteigerung 
ist vor allem auf die Erhöhung der Spirituspreise und der 
Steuern im Berichtsjahr zurückzuführen, darüber hinaus 
auch auf die Produktionssteigerung um etwa 50%. Im 
vergangenen Jahr standen 33 Spiritusfabriken und 11 
Raffinerien in staatlicher Verwaltung, während sich die 
Zahl der beaufsichtigten Privatbetriebe der Spiritusher
stellung sowie der damit zusammenhängenden Wirt
schaftszweige auf etwa 20 000 beläuft. (1191)

Bekämpfung der Rinderbremse. Durch Verfügung des 
Landwirtschaftsministers ist die obligatorische Bekämp
fung der Rinderbremse angeordnet worden. (1179)

Neugründung. Unter führender deutscher Beteiligung 
ist in Budapest die Apis AG. (Stammkapital 0,5 Mill. P.) 
gegründet worden, die sich mit der Gewinnung von Fetten 
und Eiweißprodukten aus Knochen- und Blutabfällen 
nach einem deutschen Verfahren beschäftigen wird. (1250J

Rumänien.
Belieferung von Kronstadt mit Erdgas. Wie be

richtet wird, ist die Versorgung von Kronstadt mit 
siebenbürgischem Erdgas, die bereits seit einiger Zeit 
durch den Bau einer Erdgasleitung dorthin angestrebt 
wird, nunmehr gesichert. Der Vertrag der Stadtver
waltung mit der „Soc. Nationale de Gaz Mötan", Bukarest, 
der der ,,Sonam6tan“ die Konzession zur Erdgasver
sorgung der Stadt für die Dauer von 47 Jahren er
teilt, wurde durch Gesetz vom 27. 3. 1942 genehmigt.

(1138)
Umstellung von Elektrizitätswerken auf Erdgas. Die

Allgemeine Gas- und Elektrizitätsgesellschaft in Bukarest 
(AK. 800 Mill. Lei) hat beschlossen, ihre Elektrizittäts- 
werke in Filarat und Grozävesti, die bisher mit Erdöl 
geheizt wurden, auf Erdgas umzustellen. (1196)

Wiederinbetriebnahmc einer Erdölraffinerie. Die 
Rafineria „Titan" S.A.R. d.e Petrol, Bukarest (AK. 20 
Mill. Lei), wurde bis Ende 1941 von der „Rafinajul” S.A.R. 
de Petrol (AK. 10 Mill. Lei) geleitet. Infolge der Kündi
gung des Vertrages lag sie dann eine Zeitlang stilL Vor 
kurzem hat die Meotica Romänä S. A., Bukarest (AK. 
13 Mill. Lei), die Leitung übernommen und wird den Be
trieb in erweitertem Umfang wieder aufnehmen. Die 
„Titan" besitzt ein« Jahreskapazität von 15 000 t Destilla
tionsprodukten. (1140)

Liquidierungen von Erdölunternehmungen. Wie ver
lautet, haben die „Soconaphta" Rumänische Petroleum 
A.-G., Bukarest (AK. 1,5 Mill. Lei) und die „Rafinajul" 
Rumänische Petroleum A.-G., Bukarest (AK. 10 Mill. 
Lei) ihre Auflösung beschlossen. (1195)

Einfuhr von Chromalaun aus Schweden und der 
Slowakei. Laut ,,NfA“ will das Amt für Versorgung und 
Zuteilung von Ledererzeugnissen „ORAP” größere Men
gen Chromalaun von slowakischen Firmen und 75 t von 
der schwedischen Firma A. B. „Legeringer" beziehen.

(1248)
Lederproduktion. Wie die Zeitschrift „Bursa” be

richtet, betrug die rumänische Erzeugung von gegerbtem
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Leder im Jahre 1940 9200 t gegenüber 10 500 t im Jahre 
1939. Im Jahre 1941 ist die Erzeugung von Rohhäuten 
von 19 868 t auf 10 920 t zurückgegangen. Im Jahre 1939 
bestanden in Rumänien 112 Leder- und 47 Lederwaren
fabriken. Das investierte Kapital betrug 1,04 Milliarden 
Lei und der Wert der Erzeugung 4,39 Milliarden Lei. Ins
gesamt wurden 14 080 Arbeiter beschäftigt. (1072)

Firmenänderung, Laut ,rN fA“ hat die ßritania A.-G. 
für Handel mit Farbstoffen, Bukarest, ihre Umbenennung 
in ,*PolicolorM A.-G. für Handel mit Farbstoffen und 
Chemikalien beschlossen. (1197)

Neugründungen und Kapitalerhöhungen. Pressemel
dungen zufolge sind in der letzten Zeit folgende Firmen 
gegründet worden:

,,Sodeco“  Rumänische A .-G . iür die Entwicklung des Handels mit 
dem Ausland, Bukarest {A K . 3 M ill. Lei), Ein- und Ausfuhr. V ertre
tung, An- und Verkauf von tierischen und mineralischen Rohprodukten, 
Halb- und Fertigfabrikaten. —  ,,Romano Suedeza“  S. A . R., Bukarest 
(A K . 3 M ill. Le i), Ein- und Ausfuhr technischer und landwirtschaft
licher A rtik e l, Metallen, chemischen Erzeugnissen usw. —  „A g ro te x “  
A .-G ., Bukarest (A K  3 M ill. Le i), Verwertung landwirtschaftlicher 
Produkte, Erzeugung von A lkohol, Spiritus usw. —  Metallurgische 
Regie Braila, Bukarest (A K . 100 M ill. L e i), Ausbeutung der in staat
lichen Besitz übergegangenen Rüstungswerke in Braila. — „M ercu ria “  
A .-G ., Bukarest (A K . 5 M ill. Le i), Ein- und Ausfuhr von Textilw aren , 
technischen und chemischen Erzeugnissen usw. —■ Continental Cauciuc 
A .-G . (A K . 10 M ill. Lei), Handel, Ein- und Ausfuhr von Rohstoffen, 
chemischen und synthetischen Stoffen für die Kautschukerzeugung. —  
,,M inerex*' A .-G ., Bukarest (A K . 1 M ill. L e i), Handel mit Kohle, 
Koks und anderen Brennstoffen, Erzen und Erdölprodukten. —  „Rumä- 
nisch-Schwedische Aktiengesellschaft“ , Bukarest (A K . 3 M ill. Le i), 
Ein- und Ausfuhr von Rohstoffen, technischen und chemischen Er
zeugnissen, M etallen , Maschinen usw. —  Die Gesellschaft „B a ta ia “  
erhielt die Genehmigung zur Errichtung einer Feuerzeugfabrik im Be
zirk Muscel. —  Die italienische Ein- und Ausfuhrgcsellschaft ,,Sama- 
rengo", Genua, hat in Rumänien eine Zweigniederlassung unter der 
Bezeichnung „Sam arengo Romaneasca S. A . “  errichtet, die T ex t il
fasern, Kork, chemische Erzeugnisse usw. einführen und Erdölerzeug- 
nisse ausführen wird.

Um in den Genuß der Steuervergünstigungen zu ge
langen, die das Finanzministerium den Gesellschaften bei 
Kapitalaufwertungen gewährt, haben während der ersten 
drei Monate des Jahres 1942 139 Unternehmungen ihr 
Aktienkapital von 10 939,6 Mill. Lei auf 20 300,2 Mill. Lei, 
also rund um 90%, erhöht. Im Rahmen der chemischen 
Industrie sind folgende Kapitalerhöhimgen vorgenommen 
worden:

Fabrica „"Stella“  S. A ., Bukarest, Erzeugung von Stearin, G ly
cerin, Seifen usw., auf 25 M ill. Lei. —  „D an ica“  Rumänische A .-G . 
Iür W aldindustrie und Handel mit Bau- und Heizm aterial, Bukarest, 
von 16 auf 30 M ill. Lei. —  Fabrica de Celuloza Zärne$ti S. A ., Buka
rest, von 150 auf 300 M ill. Lei. —  „Nitrogen** Rumänische Kunst
dünger- und Chemische Industrie Aktiengesellschaft, Bukarest, von 
320 auf 480 M ill. Lei. —  Die Metallurgischen W erke Dumitru Voina
S. A . R., Bukarest, machten die vor Abschluß des Gesetzes geplante 
Erhöhung des A K . von 70 auf 150 M ill. Lei rückgängig und erhöhen 
nunmehr unter Inanspruchnahme der Begünstigungen ihr A K . von 70 
auf 200 M ill. Lei. —  „A s tra  Romänä“  S. A ., Bukarest, von 2,034 auf 
2,5425 M ill. Lei. —  „C oncord ia “  Rumänische Petroleum-Industrie A .-G ., 
Bukarest, von 1,015 auf 1,421 Mrd. Lei. —  „Rom äno-Am ericana“  
A .-G . iür Industrie, Handel und Export von Petroleum, Bukarest, von 
900 auf 1500 M ill. Lei. —  Industria Iutei S. A . R ., Bukarest, von 
40 auf 80 M ill. Lei. —  Dr. W ander S. A ., Bukarest, von 4 auf 10 M ill. 
Lei. — „Sem perit Cauciuc" S. A . R., Bukarest, von 2 auf 6 M ill. Lei.
—  „Steaua Romänä“  Aktiengesellschaft für Petroleumindustrie, Buka
rest, von 1 auf 1,5 Mrd. L e i. —  „Cauciucul Quadrat“  S. A ., Bukarest, 
von 20 auf 40 M ill. Lei. — „N itram onia S. A . R., Bukarest, von 100 
auf 200 M ill. Lei. —•. „P h en ix “  Fabrik vegetabilischer und gehärteter 
O ele Rumänische Aktiengesellschaft, Bukarest, von 60 auf 100 M ill. 
Lei. —  „F o ra j Lem oine“  S. A . R., Ploe?ti, von 44 auf 110 M ill. Lei.
—  „S . A . R. D. E. P .“  Rumänische Aktiengesellschaft iür die Ent
wicklung des Pctroleum exportcs, Bukarest, von 20 auf 60 M ill. Lei. —  
M eotica Romänä, S. A ., Bukarest, von 13 auf 26 M ill. Lei. — 
„B an loc“  Rumänische Aktiengesellschaft für Erzeugung und Handel 
mit Kautschuk, Bukarest, von 200 auf 300 M ill. Lei. —  „A m y lon “  
Aktiengesellschaft zur Verwertung von K arto iieln , Sibiu, von 25 auf
37,5 M ill. Lei. —  Spie S. A . R. (Rum.-Chemische Industrie A .-G .), 
Bukarest, von 15 auf 30 M ill. Lei. —  Erste Tem esvärer Spiritus-Fabrik 
und Chemische Industrie Actiengesellschaft, Tem esvär, von 12 auf 
60 M ill. L e i. —  Fabrica Unitä de Lacuri $i Vopsele S. p. A . (V e r 
einigte Lack- und Farbenfabrik Aktiengesellschaft, Tem esvar, von S 
auf 16 M ill. Lei. — „A p o llo “  S. A . R. (Rum. Seifen- und K erzen 
fabrik A .-G .), Galati, von 4,2 auf 30 M ill. Lei, — „M llo r i“  Rumä
nische Druckiarbenfabrik Aktiengesellschait, Bukarest, von 3 auf 
5 M ill. Lei. —  Erste Rumänische Sprengstoifgesellschait Fagares, Buka
rest, von 110 auf 220 M ill. Lei. (1126)

Geschäftsabschlüsse. In der Presse werden folgende 
Geschäftsabschlüsse von Chemieunternehmungen be
kanntgegeben:

„Steaua Romänä“  Aktiengesellschait für Petroleumindustrie, Buka
rest*. D ie Gesellschaft (Aktienkapital 1 Mrd. Lei) erzie lte  für das 
Geschäftsjahr 1941 einen Rohgewinn von 1965,7 M ill. L e i, wovon allein 
an Steuern und Gebühren über 936,4 M ill. Lei gezahlt wurden. Der 
Reingewinn belie f sich auf 181,9 M ill. Lei. Die Investitionen stellten 
sich auf über 3657,6 M ill. Lei, das Lager an Rohöl und sonstigen Er
zeugnissen auf 505 M ill. Lei. Der Reservefonds w ird mit 1685 M ill. 
Lei, der Amortisationsfonds mit 1974 M ill. L e i ausgewiesen. —  V e r
einigte M etallhüttenwerke „T ita n  Nadrag Calan“  Rumänische A .-G ., 
Bukarest (A K . 500 M ill. L e i): D ie Bilanz für 1941 schließt mit

einem Reingewinn von 125,304 M ill. Lei ab. Im Jahre S941 wurden 
Investitionen in Höhe von 18 M ill. Lei durchgeführt. D er W ert der 
vorhandenen W aren lager w ird in der Bilanz mit 547 M ill. Lei an
gegeben. Das Unternehmen hat im letzten Jahr allein an Steuern über
72,4 M ill. L e i gezahlt. —* „P rah ova “  S. A . R . pentru Industria M iniera, 
Bukarest: Die Bruttoeinnahmen der Gesellschaft (A K . 330 M ill. Lei) 
beliefen sich 1941 auf über 440 M ill. Lei, der Reingewinn auf 7,75 M ill. 
Lei. In der Bilanz w ird der W ert der Sonden, Leitungen, Fördergeräte, 
Konzessionen usw. mit 1197,7 M ill. Lei und der der Raffinerien mit 266 
M ill. L e i ausgewiesen. Der W ert der vorhandenen Bestände an Rohöl 
und sonstigen Erdölerzeugnissen w ird mit 67,5 M ill. L e i angegeben. — 
Resitaer Eisenwerke und Domänen Aktiengesellschaft, Bukarest 
(A K . 1 Mrd. Le i): Reingewinn für 1941 einschließlich 99,1 (63,0) 
M ill. Vorträg 301 -(264) M ill. L e i. Der Reservefonds w ird mit 443 M ill. 
Lei und der Amortisationsfonds mit 2,095 Mrd. Lei verbucht. —  W ie 
w eiter aus Pressemeldungen hervorgeht, belie f sich der Reingewinn 
der Soc. Nationale de Gaz M6tan, S. A . R., Bukarest (A K . 640 M ill. 
Lei) für das Jahr 1941 auf 85 M ill. Lei. —  D ie Schmollpasta S. A .. 
Brasov (A K . 14 M ill. L e i) hatte einen Reingewinn von 4,6 M ill; Lei.
—  Die Umsätze der „D istributia“  A .-G . für den Verkauf von Petro- 
leumprodukten, Bukarest (A K . 510 M ill. Le i) beliefen sich im Jahre
1941 auf 217,3 M ill. Lei. (1125)

Kroatien.
Anbau von Soja. Nach Mitteilung der Deutschen 

Handelskammer in Kroatien sind im Laufe dieses Jahres 
in den östlichen Gebieten Kroatiens 10 000 bis 15 000 ha 
mit Sojabohnen bepflanzt worden. Auch in den übrigen 
Gegenden sind die Anbauflächen vergrößert worden. (1103) 

Impfstoff zur Veredelung der Sojabohne. Nach Mit
teilungen der Deutschen Handelskammer in Kroatien 
wurde bei der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in 
Agram ein Laboratorium zur Herstellung einer Bakterien- 
kultur zur Impfung des Sojabohnen-Saatgutes gegründet. 
Es ist zunächst eine Tageserzeugung von 300 kg Impf
stoff vorgesehen, der den Landwirten sofort zugestellt 
werden soll. (1155)

Neue Erdöl- und Kohlenvorkommen. In Zagorien, 
nördlich' von Agram, ist ein neues Erdölvorkommen -und 
ein Kohlenflöz von hoher Qualität entdeckt worden. (1154) 

Regenerierung von Erdöl. Erdöl und Erdölerzeugnisse 
dürfen nur auf Grund einer besonderen Genehmigung 
verarbeitet werden. Die Einschränkung gilt jedoch nicht 
für die Aktionäre der ,,Paklina“ Privilegierte Petroleum 
A.-G. Bei Bezug von Schmieröl ist das verbrauchte Oel 
der „Paklina“ zur Regenerierung abzuliefern, falls- die 
Verbraucher nicht über eigene Oelreinigungseinrichtun- 
gen verfügen. (1246)

Erweiterung der Kroatischen Berg- und Hüttenwerke 
A.-G, Wie aus Mitteilungen der Deutschen Handelskam
mer in Kroatien hervorgeht, soll die „Kroatische Berg- 
und Hüttenwerke A.-G.", Sarajevo (AK. 700 Mill. Kn.), 
der wichtigste Erzexporteur Kroatiens (vgl. S. 215), er
weitert werden, und zwar will man hauptsächlich die 
Grubenbetriebe in Zenica ausbauen. Die hierzu erforder
lichen Enteignungsmaßnahmen sind bereits eingeleitet 
worden. (1200)

Die Tätigkeit der Monopolverwaltung. Wie aus dem 
Tätigkeitsbericht der kroatischen Monopolverwaltung 
für 1941 hervorgeht, spielt der Tabakanbau besonders in 
Bosnien eine große Rolle. In der nächsten Zeit soll da
mit begonnen werden, aus Tabakabfällen und Tabakstaub 
Nicotinkonzentrate zu gewinnen. Es soll eine jährliche 
Produktion von rund 3000 kg Nicotin möglich sein. Ferner 
soll die Oelgewinnung aus Tabaksamen in erweitertem 
Umfang durchgeführt werden. Schon im Jahre 1941 wur
den rund 150 t Tabaksamenöl erzeugt. — Das Salzmonopol 
hatte eine Jahreserzeugung von rund 7000 t Salz zu 
verzeichnen, womit der Inlandsbedarf ungefähr gedeckt 
werden konnte. — Auch die Versorgung mit Zündhölzern 
ist gesichert. In Kroatien bestehen drei Zündholzfabriken, 
und zwar eine Anlage der Holzmanufaktur Vrbovsko 
Actiengesellschaft, Vrbovsko (AK. 3 Mill. Kn.), die 
„Zündholzgesellschaft für den Unabhängigen Staat Kroa
tien", Agram, und die Erste bosnisch-herzegowinische 
Zündwarenfabrik-Aktiengesellschaft, Dolac (AK. 2,1 
Mill. Kn.). (H42)

Geschäftsabschluß. Nach Mitteilung der Deutschen 
Handelskammer in Kroatien hat die Lack- und Oelindu- 
strie A.-G., Agram (AK. 9 Mill. Kn.), die Lacke, Fir
nisse, Terpentinöl, Farben, Putzmittel usw. herstellt, 
für das Jahr 1941 einen Reingewinn von rund 1,3 Mill. Kn. 
zu verzeichnen. (1198)

Kapitalerhöhung. Die Anilochemika A.-G. für tech
nisch-chemische Industrie, Agram, hat beschlossen, ihr 
Kapital von 1 auf 2 Mill. Kn. zu verdoppeln. (1144)
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Neugründungen. Die Montecätini-Gesellschaft hat 
eine Zweigniederlassung in Agram mit einem AK. von
1 Mill. Kn. errichtet. Ferner wurde die „Koh-i-Noor" 
Bleistiftfabrik, Agram, und die „Schmollpasta“ A.-G., 
Agram (AK. 1,2 Mill. Kn.) gegründet. — Die „Ris" 
Gummiwarenfabrik A.-G., Agram, wurde in ,,Ris" Fabrik 
für Gummiwaren und chemische Erzeugnisse A.-G., 
Agram, umgewandelt. Das Unternehmen hat seinen Be
trieb durch Errichtung einer Anlage zur Herstellung von 
chemischen Erzeugnissen erweitert.

Auf Veranlassung des kroatischen Wirtschafts
ministeriums wurde auf dem Verordnungswege die 
Zuckerversorgungsgesellschaft „Secerna" A.-G. mit einem 
Kapital von 50 Mill. Kuna gegründet, die innerhalb von
6 Jahren eine Zuckerindustrie mit einer Jahresproduktion 
von 30 000 t aufbauen soll. Die ersten Fabriken mit einer 
Kapazität von 10 000 t müssen bereits innerhalb von
16 Monaten errichtet sein. — Weiter wurde die „Che
mische Fabriks A.-G.", Agram, ebenfalls mit einem 
AK. von 50 Mill. Kuna, gegründet, die sich mit der 
Herstellung von chemischen Hilfsstoffen für die Landwirt
schaft, hauptsächlich Kupfersulfat und Schwefelsäure, 
befassen wird. (1121)

Serbien.
Wiederinbetriebnahme von Bergwerken. Infolge der 

Kriegsereignisse im vergangenen Jahr waren zahlreiche 
Bergwerke beschädigt worden, so daß die Förderung ein
gestellt werden mußte. Inzwischen ist es aber mit deut
scher Hilfe gelungen, die für die serbische Wirtschaft 
wichtigsten Erz- und Kohlenbergwerke wiederherzu
stellen, so daß eine ganze Anzahl den Betrieb bereits 
wieder in vollem Umfange aufgenommen hat. (12311

Griechenland.
Gründung eines biologischen Instituts. Durch Ver

ordnung wurde in Athen ein deutsch-griechisches Biolo
gisches Institut geschaffen. (1201)

Italien.
Sammlung Yon Fingerhutblättern. Auf Vorschlag des 

Ministeriums für Ackerbau und Landwirtschaft ist ein 
Gesetzentwurf zur sachgemäßen Sammlung, Konservie
rung und Präparierung von Fingerhutblättem (Folia 
digitalis) ausgearbeitet worden. Gleichzeitig sind die 
verschiedenen Typen und charakteristischen Merkmale 
dieser Droge festgelegt worden. Das Erzeugnis soll so
wohl auf den Inlands- als auf den Auslandsmarkt ge
bracht werden. (1157)

Aus dem Bericht der Montecatini-Gesellschaft. Das
am 31. 12. 1941 abgelaufene Rechnungsjahr der Soc. 
Generale per l'Industria Mineraria et Chimica, Mailand, 
schloß mit einem Reingewinn von 171,7 Mill. Lire gegen
160,8 Mill. Lire im Vorjahr. Industrielle Anlagen, Berg
werke usw. stehen mit 1302 (1226) Mill. Lire zu Buch, 
Debitoren mit 1182 (830) Mill. Lire. Die a. o. Reserve 
hat sich von 426 auf 698 Mill. erhöht, der Abschreibungs
fonds von 719 auf 836 Mill., dagegen sind Kreditoren von 
689 auf 505 Mill. zurückgefgangen. Beschlossen wurde die 
Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 1,6 Mr<L auf
2 Mrd. Lire. Die Zahl der Gefolgschaftsmitglieder be
trägt 81 000.

Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, hat die 
Montecatini-Gesellschaft auch im Jahr 1941 die vor
bestimmten Arbeitsprogramme trotz aller zeitweiligen 
Schwierigkeiten ordnungsmäßig durchführen können.

Die Herstellung chemischer Düngemittel ist wegen 
Rohstoffmangels und Transportschwierigkeiten einge
schränkt worden. Die Leistungsfähigkeit der Industrie 
ist jedoch groß genug, um nicht nur den Bedarf der 
Landwirtschaft an Stickstofferzeugnissen, sondern auch 
den der Kriegsindustrie voll decken zu können. Es kann 
in der nächsten Zeit sogar an eine beträchtliche Ausfuhr 
nach den Mittelmeerländern gedacht werden.

Innerhalb der Gruppe der Schädlingsbekämpfungs
mittel ist die Erzeugung von Kupfervitriol verringert 
worden. Man stellt jetzt kupferarme Schädlingsbekämp
fungsmittel her, wird aber auch gänzlich kupferfreie 
Mittel herausbringen, an denen zur Zeit noch gearbeitet

wird. Es wird eine strenge Marktregelung gefordert, um 
minderwertige Ersatzmittel auszuschalten.

Die Herstellung von Industriechemikalien lag ins
gesamt höher als 1940, doch waren starke Unterschiede 
im einzelnen zu beobachten. Einige bisher teilweise ein
geführte Erzeugnisse sind herausgebracht worden. Die 
Ausfuhr konnte ■gesteigert werden.

Die Versuchsanlagen zur Erzeugung von Citronen
säure aus biologischem Citrat nach einem rein italieni
schen Verfahren führte zu außerordentlich zufrieden
stellenden Ergebnissen.

Auf dem Kunstseidegebict hat die Soc. Rhodiaceta 
Italiana ihre Erzeugung erhöht. Eine Erweiterung der 
Anlagen steht bevor.

Trotz großer technischer Schwierigkeiten, die durch 
das Ausbleiben der in Amerika bestellten Maschinen
anlagen eingetreten waren, ist es gelungen, die für die 
Herstellung von Nylon vorgesehenen Werke in Novara 
und Verbania auszubauen.

Auf dem Gebiete der Stickstoffgewinnung ist die 
nationale Erzeugung mangels elektrischer Energie und 
Kohle eingeschränkt worden. Die neue Anlage in 
Apuania ist vollkommen fertiggestellt. Eine weitere An
lage ist in Tarquinia im Bau und bedient sich der Braun
kohle von Ribolla als Rohstoff zur Erzeugung von Wasser
stoff.

Die Erzeugung von Kalkstickstoff ist besonders in 
den Werken von Domodossola und in den neuen großen 
Anlagen in Apuania, deren Carbidanlage noch verdoppelt 
worden ist, gefördert worden. Auf dem Brennstoffgebiet 
hat die Soc. Cokitalia ihre Erzeugung im Verhältnis zur 
verfügbaren Menge an Kohle planmäßig weitergeführt. 
Die Soc. Cokapuana, an welcher die Edison-Gesellschaft 
zur Hälfte beteiligt ist, hat ihre Anlagen fertiggestellt.

Auf dem Mineralölgebiet hat die ANIC. (Äzienda 
Nazionale Idrogenazione Combustibili) im Rahmen der 
Kriegswirtschaft außer der Flugbenzin-, Gasöl- und Bu
tanfabrikation mit bestem Erfolge auch die Erzeugung 
von Schmierölen und Paraffin in die Hand genommen.

Auf dem Gebiet der Farbstoffe hat die ACNA. 
(Aziende Colori Nazionali Affini) ihren Absatz weit über 
denjenigen des Vorjahres hinaus erhöht. Die allgemeine 
Lage erforderte eine Verlagerung der Erzeugnisse vor
wiegend nach der Seite der künstlichen Faserstoffe hin. 
Im Hinblick hierauf konnte auch eine gewisse Qualitäts
verschiebung 'festgestellt werden.

Auf dem Gebiet der Schwerchemikalien waren auch 
Verschiebungen hinsichtlich der Typen und der Be
schaffenheit festzustellen. Die Verkäufe an mineralischen 
Säuren wiesen einen Stillstand auf, Soda und Chlor be
wegten sich im Rahmen der verfügbaren Mengen. Die 
Ausfuhr zeigte eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 
Trotz aller im Laufe des Jahres aufgetretenen Schwie
rigkeiten konnten verschiedene neue organische Erzeug
nisse, sowie Farben, Formerstoffe usw. hergestellt werden.

Die Anlagen für die Erzeugung von Chlorvinylharzen 
unter der Bezeichnung „Vipla" konnten erweitert werden.

Auf dem Gebiete der pharmazeutischen Erzeugnisse 
sind beachtliche Produktionserfolge erzielt worden. Die 
Industrie konnte im Gegensatz zum ersten Weltkrieg den 
Bedarf an Medikamenten quantitativ und qualitativ voll
auf decken. Die Soc. Farmaceutici Italiani hat das Pro
blem der Arzneimittelbelieferung rechtzeitig gelöst, ohne 
die Ausfuhr zu beeinträchtigen. Die Werke von Settino 
und von Mailand haben die Erweiterung schon bestehen
der Anlagen beantragt, während andere Anlagen in Be
trieb genommen wurden und weitere im Bau begriffen 
sind.

Des weiteren ist die Herstellung von Montec-Erzeug- 
nissen zur Phosphatisierung (Parkerisierung) von Eisen 
und seinen Legierungen eingeleitet worden. In Zusam
menarbeit mit der Firma Duco soll die Frage der Ver
wendung von Montec-Erzeugnissen an Stelle von Weiß
blech zur Herstellung von Dosen für die Konserven
industrie geklärt werden.

Ein Aufschwung war auch bei den plastischen Stoffen 
und Aethylenderivaten für Kriegszwecke zu verzeich
nen. Auf dem Gebiet der synthetischen Riechstoffe sieht 
man, trotz der durch den Krieg bedingten Einschränkung 
der Herstellung, interessanten Ergebnissen entgegen.

Auf dem Sprengstoffgebiet haben die Firmen Soc. 
Dinamite Nobel und SGEM. (Soc. Generale Esplosivi e
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Munizioni) neue große Anlagen errichtet und neue Er
zeugnisse herausgebracht, die großes Interesse gefun
den haben.

Auf -dem Gebiete der Blei- und Zinkproduktion hat
die Gesellschaft Monte Vecchio technische Verbesserun
gen durchgeführt.

Die Pyriterzeugung hat nicht nur den nationalen Be
darf zu decken vermocht, sondern sogar eine höhere 
Ausfuhr gegenüber dem Vorjahr gestattet.

In dem Bergwerk von Fenice wurde die Kupfererz- 
lörderung wieder aufgenommen, während die Erzeugung 
von Kupferzement in Marghera weitergeführt wird.

Die Schwefelerzeugung begegnete einigen Schwierig
keiten. Die Stillegung der „Comina“ (Compagnia Mine- 
ralia Etiopica) hat zu einem Kapitalverlust von insgesamt
41 Mill. Lire geführt.

Besonders hervorzuheben ist die Stellung der Monte- 
catini-Gesellschaft auf dem Gebiet der Aluminium- 
produktion neben dem zweiten großen Aluminiumkonzern 
„Sava". Die Bauxitvorkommen von Gargano werden jetzt 
regelmäßig abgebaut. Das vom interministeriellen Autar
kieausschuß festgclegte Programm der Aluminiumerzeu
gung ist im Jahre 1941 erreicht und eine weitere Ent
wicklung und Ergänzung für 1942—1943 festgelegt wor
den. Die Erweiterung der Anlagen zur Erzeugung reiner 
Tonerde in Marghera ist fertiggestellt worden, während 
die Aluminiumerzeugungsanlage in Mori und eine dritte 
Anlage in Bozen sich noch im Bau befinden. Außerdem 
ist noch eine weitere Anlajge zur Erzeugung von syn
thetischem Kryolith und eine neue Anlage für die Er
zeugung von Sckundära Aluminium und Legierungen er
richtet worden. Die Soc. Lavorazione Leghe Leggere 
(Gesellschaft für Leichtmetall-Legierungen) hat den. Bau 
ihrer neuen Anlage in Ferrara und einer weiteren Anlage 
für das Einschmelzen von Abfällen (Schrott) in Marghera 
durchgeführt. In Marghera wird gleichzeitig eine Anlage 
für Hüttenaluminium eingerichtet. Die Soc. Metallurgica 
Lombarda Piemontese hat ihre Tätigkeit weitergeführt 
und zahlreiche Artikel für militärische Zwecke und vor 
allem Großapparaturen für die chemische Industrie, 
unter Verwendung von Aluminium großer Reinheit, her
gestellt. Im Mai 1940 ist in Novara das große Institut für 
Leichtmetallforschung (Instituto Spcrimentale dei Metalli 
Leggeri) in Dienst genommen worden, das als die best
ausgerüstete Forschungsstätte dieser Art in Europa be
zeichnet wird, und an welchem auch die Sava be
teiligt ist.

Der Stromverbrauch des Montecatini-Konzerns be
trug im Jahre 1941 2,14 Mrd, kWh, das sind 13% des 
gesamten italienischen Stromverbrauchs und bedeutet 
eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 15%. (1265)

Spanien.
Außenhandel im ersten Halbjahr 1941. Nachdem das 

Finanzministerium die Ergebnisse des spanischen Außen
handels für Januar bis September 1941 in Papierpeseten 
mitgeteilt hat (vgl. S. 171), ist nunmehr die amtliche 
spanische Außenhandelsstatistik für das erste Halbjahr
1941 in Goldpeseten veröffentlicht worden.

Die Gesamteinfuhr betrug in dieser Zeit 252,1 Mill. 
Goldpesetas gegen 620,5 Mill. im ganzen Jahr 1940; die 
Ausfuhr stellte sich auf 2563 Mill. (1940: 394,3 Mill. Pe
setas). Die Einfuhr chemischer Erzeugnisse und ihrer 
Nebenprodukte belief sich im ersten Halbjahr 1941 auf
23,6 Mill. Goldpesetas gegen 61,5 Mill. Pesetas im ganzen 
Jahr 1940 und stand mit einem Anteil von 9,38% an
3, Stelle unter den Einfuhrwaren. Die Chemieausfuhr lag 
mit 20,1 Mill. Goldpesetas (1940: 37) und einem Anteil 
von 7,84% an 2. Stelle der Ausfuhrgüter. (1114)

Neugründungen und Erweiterungen. Nach Presse
meldungen wurden in letzter Zeit innerhalb der chemi
schen Industrie Spaniens folgende Neugründungen und 
Erweiterungen genehmigt:

Dominges R ivcra Harmanos, La Palma del Condado (P rov. 
Huelva). Errichtung einer G lycerin fabrik , Tageserzeugung 400 kg. —  
Carbones e Indnstria M aderera, S. A ., Barcelona. Trockendestilla
tion des H olzes. Jahreserzeugung: 16S0 t Holzkohle, 300 t T ee r , 75 t 
Methanol, 240 t Essigsäure. —  Juan Just Soler, Barcelona. V erw er
tung der Abfallprodukte der Weinerzeugung. Jahresproduktion: 
50 000 l A lkohol (96— 97%), 24 000 1 Traubenkernöl, 100 t Retorten
kohle, 75 t Teer, 340 t ..Pyrolign it“ , 19 t Essigsäure, 140 t organische 
Düngemittel, 1000 t Kaliumbitartrat, 400 t Calciumtartrat, 20 t G ly 
cerin (von 36° Baum6), 7 t Stickstoffverbindungen, 22 t phosphor-

und stickstoffhaltige Rückstände, 2,500 cbm Flammgas. —  Horaclo 
Rodrigucz Martino, Madrid. Seifenersatzm ittel,' Erzeugung 10 t täglich 
bei achtstündiger A rbeitsze it. Rohstoff Kolophonium. Kapital 
500 000 Pts. —  Arangueren y Sarasa, Navarra. Errichtung einer An-

* läge zur Fetthydrierung. —  A d o lfo  Reios Espana, S evilla . To ile tten 
seifen. Tageserzeugung bei 24stündiger A rbe itsze it 3 t.

A lle  aufgeführten Firmen verwenden nur Maschinen und Roh
stoffe nationaler Herkunft. (1103}

Portugal.
Geplante Herstellung von Ammonsulfat. Laut Ge

setz wurden die Companhia Uniäo Fabril und die So- 
ciedade Amoniaco Portuguesa ermächtigt, maschinelle 
Einrichtungen zur Herstellung von Ammonsulfat zollfrei 
einzuführen, sofern die Maschinen nicht von der einheimi
schen Industrie gestellt werden können. (1203J

Canada.
Verstärkte Gewinnung von Leinsaat. Die Anbau

fläche von Leinsaat hat sich 1941 auf 556 000 acres gegen 
210 000 im Jahre 1938 erhöht. Die canadischen Farmer 
werden von der Regierung angehalten, zum Ausgleich für 
die Einschränkung im Weizenanbau in verstärktem Um
fange Industriepflanzen, vor allem Flachs, anzubauen. 
Man hofft, neben der Deckung des eigenen Bedarfes, Lie
ferungen von Leinsaat und Leinöl in den Vereinigten 
Staaten und Großbritannien unterzubringen. (978)

International Nickel Co. Aus dem Geschäftsabschluß 
der Firma ergibt sich, daß der Reingewinn von 35,5 
Milk $ 1940 auf 34,4 Mill. $ 1941 zurückgegangen ist. Die 
Steuern, die von 11,3 Mill. S 1939 auf 21,1 Mill. § 1940 
zugenommen hatten, erhöhten sich 1941 weiter auf
26,3 Mill. $. Ein umfangreiches Erweiterungsprogrami* 
im Betrag von 35 MilL S ist in Ausführung begriffen; 
daran ist die canadische Regierung mit 25 Mill-, § be
teiligt. (1171)

Ver. St. v. Nordamerika.
Mangel an Superphosphat. Nach einer Meldung des 

,,Oil, Paint and Drug Reporter" beschäftigt sich die 
Regierung mit der ernsten Marktlage für Superphosphat. 
Die Erzeugung reicht z. Z. nicht aus, um den Bedarf z* 
decken, weil die Industrie die erforderlichen Kapazi
tätserweiterungen nicht vornehmen kann und viele Er
zeuger im übrigen es aus Preisgründen auch vorgezogen 
haben, Schwefelsäure auf dem freien Markt zu verkaufen, 
anstatt sie auf Superphosphat zu verarbeiten. Außerdem 
wird im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Er
zeugung eine weitere Erhöhung des Bedarfs erwartet.

(115«
Förderung der Benzinerzeugung für Flugzeuge. Der

Erdölkoordinator Ickes teilte mit, daß eine Gruppe von 
Patentbesitzern für die Erzeugung von Flugzeugbenzin ihr 
Einverständnis mit einer Herabsetzung der Lizenzgebüh
ren um 50% gegeben habe, damit eine größere Zahl voa 
Raffinerien in die Lage versetzt werden könnten, die Pro
duktion von Flugzeugbenzin aufzunehmen. Die Gebühren 
werden danach mit sofortiger Wirkung von 42 auf 21 c 
je Faß und vom 1. 7. 1943 auf 15 c je Faß herabgesetzt. 
An der Abmachung sind von seiten der Patentbesitzer 
die Shell Development Co., die Standard Oil Develop
ment Co., die Texaco Development Corp., die Universal
Oil Products Co. und die Anglo-Iranian Oil Co., Ltd., 
beteiligt. I942)

Firmenabschlüsse. Pressemeldungen entnehmen wir 
Angaben über die Geschäftsabschlüsse folgender Unter
nehmungen im Jahre 1941:

Union Carbide & Carbon Corp.: Reingewinn 42 M ill. $ (i. V.
42,5 M iii. $); Dividende 4,53 (4,55) $ je A k tie . Die Gesellschaft te ilt 
mit, daß sie im Berichtsjahr 40 M ill. $ in Bctricbserweiterungen in
vestiert hat. —  Am erican Smelting & Relin ing Co.: Reingewinn. 15,7 
(12,73) M ill. $; D ividende 5,59 (4,21) $. —  Anaconda Copper Mining 
Co.! Reingewinn 43,4 (35) M ill. $. —  Consolidated O il Corp.: Rein
gewinn 16,5 (3,8) M ill. $; D ividende 1,25 (0,28) $. —  Shell Union OU 
Corp.: Reingewinn 15,65 (9,97) M ill. S; D ividende 1,00 (0,75) $. D ie 
Gesellschaft teilt in ihrem Geschäftsbericht u. a. mit, daß sie 
ihre Anlagen für d ie Erzeugung von FUigzeugbenzin sowie von 
Chemikalien für die Erzeugung von synthetischem Kautschuk erw e i
tern w ill, (901)

Mexiko.
Absatz von Pyridin. In der letzten Zeit ist auf dent 

mexikanischen Markt eine wachsende Nachfrage nach 
Pyridin entstanden. Im Jahre 1939 stellte sich die Eia-
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fuhr auf 2366 kg, von denen 2361 kg aus den Vereinigten 
Staaten kamen. (1161)

Entschädigung amerikanischer Erdölgesellschaiten. 
Nach Bekanntgabe des Staatsdepartements in Washington 
ist im Oelstreit zwischen den US-amerikanischen und den 
mexikanischen' Sachverständigen eine Einigung er
zielt worden. Die Entschädigungssumme für die ent- 
eigneten Erdölgesellschaften wurde auf 23,996 Mill. § 
errechnet, während die Gesellschaften Forderungen zwi
schen 150 und 200 Mill. § erhoben hatten. Aehnlich 
steht es mit den Aussichten der Entschädigungszahlung 
an die enteigneten britischen Gesellschaften. Da jedoch 
keine Aussicht besteht, bessere Abfindungen zu erreichen, 
ist der Schiedsspruch angenommen worden. Die Ent
schädigung verteilt sich auf die verschiedenen Gesell
schaften wie folgt: Standard New Jersey-Gruppe 18,4 
Mill. $, Standard Kalifornien 3,6 Mill. 8, Consolidated Oil 
Company 630 151 S, Sabolo-Gruppe 897 671 $ und Sea- 
board-Gruppe 487 370 $. (1113)

Honduras.
Magnesitvorkommen, Nach einer Meldung der Zeit

schrift „The Chemical Trade Journal" sind kürzlich in 
ffonduras hochwertige Magnesitlager entdeckt worden. 
Mit der Ausbeute ist noch nicht begonnen worden. (734)

San Salvador.
Neues Molybdänvorkommen, Laut „Engineering and 

Mining Journal" ist in der Nähe von Teputla ein Molyb
dänvorkommen entdeckt worden. Die versuchsweise 
durchgeführten Schürfungen haben einen Gehalt von 

■ SK’ bis 19% M0 S2 ergeben. (1033)

Cuba.
Förderung von Manganerzen, Wie berichtet wird, 

hat die Cuban American Manganese Corp., die zum 
Interessenkreise der Freeport Sulphur Corp. gehört, im 
Jahre 1941 insgesamt 195 000 short t Manganerze ab
gesetzt, die teilweise aus der angekauften Förderung 
kleiner Gruben stammte. (1017)

Venezuela.
Neue Erdölvorkommen. Wie „Algemeen Handels

blad" berichtet, läßt die Ultramar Co., an der u. a. die 
britisch-südafrikanischen Goldminenkonzerne Central 
Mining and Investment Corp., Union Corp. und Selection 
Trust beteiligt sind, zur Zeit in dem venezolanischen 
Staate Guarico Erdölbohrungen durchführen, die gute 
Ergebnisse gebracht haben sollen. In Zusammenhang mit 
diesen Arbeiten haben die Aktien der Firma, die mit 
einem Kapital von 1,05 Mill. £ arbeitet, einen starken 
Kursauftrieb erhalten. (1016)

Brasilien.
Bau einer Cellulose- und Papierfabrik, Wie ver

lautet, ist die Cellulose- und Papierfabrik in Parana, 
deren Errichtung bereits Ende 1940 geplant war (vgl. 
Jahrg. 1940, S. 732), nunmehr fertiggestellt. Sic ist die 
größte Cellulosefabrik Brasiliens und verfügt über eine 
Tageserzeugung von 100 t Cellulose und 160 t Zeitungs
papier. (1204)

Manganerze aus Matto Grosso. Laut „Engineering 
and Mining Journal“ hat die Sociedade Brasileira de 
Mineragäo Lda. die Gewinnung von hochwertigen Man
ganerzen aus dem Vorkommen von Urucum bei Corumba 
im Staate Matto Grosso aufgenommen. Es soll beab
sichtigt sein, zunächst 60 000 t auf Schiffen des Lloyd 
Brasileiro von Corumba über Buenos Aires nach den 
Vereinigten Staaten auszuführen. (1037)

Ausbau der Bleierzeugung. Wie „Engineering and 
Mining Journal" berichtet, wird die von der Regierung 
errichtete Bleihütte von Apiai im Staate Säo Paulo 
weiter ausgebaut; die Erweiterungspläne sehen eine jähr
liche Leistungsfähigkeit von 6000 t raffiniertem Blei vor. 
Die Erzversorgung erfolgt aus dem im Südosten des Staa
tes gelegenen Gebiet von Ribeira de Iguape, wo ver
schiedene Bleisilberlagerstätten ausgebeutet werden. (1036)

Erdölvorkommen bei Bahia, Wie Pressemeldungen 
berichten, sind vor einiger Zeit bei Bahia Erdölvor
kommen entdeckt worden, die bereits einige Unter
nehmen mit Brennstoff versorgen. Gegenwärtig sind

Untersuchungen über eine Erhöhung der Erdölgewin
nung in diesem Gebiet im Gange. (1205)

Peru.
Außenhandel 1941, Nach Pressemeldungen belief 

sich die peruanische Ausfuhr im Jahre 1941 auf ins
gesamt 494,095 Mill. Soles gegen 405,8 Mill. Soles im 
Jahre 1940. Im gleichen Zeitraum stieg die Einfuhr von 
318,7 auf 357,821 Mill. Soles. Die größten Handelspartner 
waren die Vereinigten Staaten und Canada, von denen 
Waren im Werte von 238,311 Mill. Soles bezogen und für 
231,200 Mill, Soles aufgenommen wurden. An zweiter 
Stelle standen die südamerikanischen Länder. Unter den 
Ausfuhrwaren befanden sich u. a. 8444 t Guano, 234 t 
Baumwollsaatöl, 113 t Balata, 950 t Rohkautschuk, 
1500 t Gerbstoffe, 346 t Wismut-Blei-Barren, 28 000 t 
Kupferbarren, 2,5 t Silberbarren, 4 t Antimon, 328 t 
Wismut, 42 000 t Blei, 755 t Zink, 22 000 t Kupferkon
zentrat, 291 t Molybdänkonzentrat, 17 800 t Bleikonzen
trat, 139 t Wolframkonzentrat, 5000 t Vanadiumkonzen
trat, 40 000 t Zinkkonzentrat, 3000 t Antimonerz, 8200 t 
Kupfererz,-329 t Silbererz, 2700 t Bleierz, 182 t Wolframerz, 
5300 t Vanadiumerz, 375 t Zinkerz, 950 t Schwefel, 
155 t Tonerde, 561 600 t Rohpetroleum, 3800 t Gasöl, 
275 t Schmieröl, 313 400 t Gasolin, 41 000 t Solaröl, 
85 700 t Leichtöl und 234 500 t Schweröl. (1207)

Chile.
Joderzeugung. Nach Pressemeldungen betrug die 

chilenische Joderzeugung im Jahre 1940/41 rund 1,4 
Mill. kg gegen 0,9 Mill. kg 1939/40 und 0,3 Mill kg 
1938/39. (1208)

Gründung einer Außenhandelsgesellschaft, In San
tiago wurde die „Sociedade de Comercio Exterior" 
mit einem Aktienkapital von 10 Mill. Pes. gegründet, 
die sich hauptsächlich mit dem Außenhandel mit den 
ändern südamerikanischcn Staaten beschäftigen wird.

(1146)
Errichtung von Zementfabriken. Nach Pressemel

dungen erwarb Chile die maschinellen Einrichtungen 
von zwei nordamerikanischen Zementfabriken, um sie 
in Chile aufzustellen. Im März 1943 soll mit der Pro
duktion, die angeblich den Inlandsbedarf decken soll, 
begonnen werden. Zur Zeit herrscht in Chile große 
Zementknappheit. (1145)

Bolivien.
Zinnausfuhr 1941. Naoh einer Mitteilung des Metal 

Bulletin belief sich die bolivianische Zinnausfuhr 1941 
auf 42 740 t gegen 38 531 t im Jahre 1940. Diese Ausfuhr
menge ist bisher nur im Jahr 1939 mit 47 000 t übertroffen 
worden. t1105)
Argentinien.

Ausfuhr von Weinsteinprodukten. Amtlichen Mit
teilungen zufolge belief sich die argentinische Ausfuhr 
von Weinstein in der ersten Hälfte 1940 auf 553 t gegen 
635 t im ganzen Jahr 1939 und 395 t 1938. Der Absatz 
von Calciumtartrat betrug in der gleichen Zeit 794 t 
gegen 1778 t 1939 und 1589 t 1938.

Die Ausfuhr von Weinsäure, die 1938 3664 t und 1939 
1051 t betrug, erreichte in der Zeit Januar bis Juni 1940 
nur 286 t. Argentinien besitzt zwei Weinsäurefabriken.

(1124)
Ausfuhr von Zinkkonzentraten nach den Vereinigten 

Staaten. Wie gemeldet wird, hat die Metals Reserve. Co. 
von der Aguilar Corp. 100 000 long t Zinkkonzentrate mit 
einem Metallinhalt von 42 500 t aufgekauft. Der Posten 
stammt aus Vorräten, die mangels Verschiffungsmöglich
keiten der Konzentrate nach Europa angelegt worden 
sind. Die Aguilar Corp. gehört zum Interessenkreis der 
St. Joseph Lead Co., New York City. (1035)

Südafrikanische Union.
Erzeugung von Superphosphat. Britischen Presse

meldungen zufolge belief sich die Erzeugung von Super
phosphat vor Kriegsbeginn auf 158 000 t jährlich. Da 
Belgien und die Niederlande als Lieferanten für Super
phosphat ausgefallen sind, soll die einheimische Super
phosphaterzeugung auf 260 000 t erhöht werden. Damit 
hofft man, den Gesamtverbrauch des Landes decken zu 
können. (98W
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Ausbeutung von Andalusitvorkommen. Nach einer 
Meldung des „Mining Journal" kommen von den zahl
reichen Andalusitvorkommen, die auf 10— 15 MiLl, t ge
schätzt werden, praktisch nur zwei Lagerstätten in Be
tracht, von denen sich die wichtigste im Marico-Gebiet 
im Westen von Transvaal befindet. Die anfänglich aufge
tretenen technischen Schwierigkeiten bei der Aufberei
tung des Materials gelten jetzt als überwunden. Feuer
feste Materialien für Hochöfen werden jetzt aus einhei
mischen Andalusiten und geringwertigen Chromerzen ‘her
gestellt. Infolge der begrenzten einheimischen Absatz
möglichkeiten hat man vor Kriegsausbruch versucht, die 
Ausfuhr zu entwickeln. Verschiffungen sind bereits nach 
den Vereinigten Staaten erfolgt; auch von seiten Groß
britanniens, Australiens und Neu-Seelands besteht Inter
esse für das südafrikanische Material. (1162)

Aegypten.
Chromerzvorkommen. Nach einer Meldung aus Kairo 

soll im südlichen Teil der ägyptischen Wüste ein Chrom
erzvorkommen entdeckt worden sein. Wie es weiter 
heißt, soll das ägyptische Handelsministerium beim Fi
nanzministerium die erforderlichen Mittel für die Fort
führung der Forschungen beantragt haben. (940

Palästina.
Gewinnung von Vitaminen. Nach einer Meldung des 

„Chemical Trade Journal“ ist das Physiologische Labora
torium der Universität Jerusalem mit Forschungsaufgaben 
auf dem Gebiete der Hormon- und Vitaminherstellung 
betraut worden, um den Einfuhrausfall aus den feind
lichen Ländern auszugleichen. Von dem Laboratorium 
wurde ein Verfahren zur synthetischen Gewinnung von 
Vitamin C entwickelt. (1007)

Herstellung von Citronensäure. Nach einer Meldung 
des „Chemical Trade Journal“ haben die wachsenden Ab
satzsorgen für Citrusfrüchte zu dem Plan geführt, die 
Erzeugung von Citronensäure im Lande selbst aufzu
nehmen. (1163)

Irak.
Herstellung von Seife begonnen. Da Frankreich in

folge des Krieges als Lieferant für Seife ausfällt, hat 
sich der Irak gezwungen gesehen, seine Seifenindustrie 
auszubauen. Bei den in Aussicht genommenen Anlagen 
heißt es, daß eine Fabrik ihre Produktion in Kürze 
beginnen wird, und daß sic ihre Maschinen und Anlagen 
aus den Vereinigten Staaten bezogen hat. (USO)

Indochina.
Unterstützung industrieller Unternehmungen. Durch 

einen im „Journal Officiel“ vom 23. 4. 1942 veröffent
lichten Erlaß vom 17. 4. ist durch den Generalgouverneur 
von Indochina ein Fonds geschaffen worden, der die Ver
sorgung industrieller Unternehmungen in Indochina mit 
Rohstoffen, Maschinen usw. sicherstellen soll. (945)

China.
Außerkraftsetzung der alten Währung durch die 

Nanking-Regierung. Das Nankinger Finanzministerium 
erließ am 31. 5. eine Verordnung, wonach die alte chine
sische Währung außer Kraft gesetzt wird. Zukünftig 
sind lediglich die von der Zentralreservebank ausge
gebenen Noten gesetzliche Zahlungsmittel. Die Zentral
reservebank ist beauftragt, die alten Noten zum Kurse 
von zwei alten für einen neuen Dollar einzuziehen. 
Die Verordnung gilt für die Provinzen Kiangsu, Che- 
kiang, Ajui sowie die Städte Schanghai und Nanking.

(1158)

Japan.
Kontrolle über den Chininhandel. Japanische Wirt

schaftskreise weisen darauf hin, daß Japan durch 
die Besetzung Niederländisch Indiens die Kontrolle 
über die gesamten Chininvorräte erhalten hat, so 
daß es nicht nur den eigenen Bedarf befriedigen 
kann, sondern darüber hinaus den ganz Ostasiens zu 
decken vermag. Für die Vereinigten Staaten, die einen 
jährlichen Verbrauch von etwa 3— 4 Mill. Unzen haben,

wind sich der Verlust der für die Malariabekämpiimg 
wichtigen Chininquellen stark bemerkbar machen, ob
wohl im Jahr 1941 die nordamerikanischen Vorräte an 
Chinin von 2,5 auf 6 Mill. Unzen erhöht worden waren.

(1181)

Niederländisch Indien.
Neuorganisation der Chiningewinnung. Japan hat 

sämtliche auf Java bestehenden Pflanzungen von China
rindenbäumen den beiden schon bisher in diesem Pro
duktionszweig tätigen japanischen Unternehmen auf Java 
unterstellt. Es handelt sich dabei um die führende japa
nische pharmazeutische Fabrik Takeda und um die zum 
Mitsui-Konzern gehörende Nankoku Sangyo Kabushiki 
Kaisha. Damit hat Japan die organisatorische Grundlage 
für die Ausnutzung der Monopolstellung auf dem Gebiete 
der Chininerzeugung geschaffen, die es nach der Aus
schaltung des holländischen Einflusses auf Java gewon
nen hat. Nach vorliegenden Nachrichten beabsichtigt 
außerdem die Firma Takeda, die Kapitalmajorität der 
Nankoku zu erwerben. Hierdurch würde das japanische 
Haus zum alleinigen Träger des Weltmonopols auf dem 
Chiningebiet werden. (966)

PERSÖNLICHE UND GESCHÄFTLICHE 
NACHRICHTEN

D irekto r G ustav Kühn f .
Der Geschäftsführer des Großdeutschen Phosphat- 

Verbandes und Gutachter der Reichsstelle „Chemie" für 
die Verteilung phosphorsäurehaltiger Düngemittel, Direktor 
Gustav Kühn, ist in der Nacht vom 4. zum 5. Juni nach 
langer, schwerer Krankheit in einem Berliner Kranken
haus verstorben. Direktor Kühn war langjähriger Ge
schäftsführer der deutschen Superphosphatindustrie, bis 
er 1940 den Ruf erhielt, die Gründung eines groß
deutschen Phosphatverbandes vorzubereiten. Erst vor 
einem Vierteljahr, am 20. 3. 1942, wurde auf Seite 130 
dieser Zeitschrift mitgeteilt, daß Direktor Kühn sein 
60. Lebensjahr vollendet hatte. (1268)

PREIS-, MARKT- UND MESSEBERICHTE |
Preise für Leb ertran p räp arate  und Spiritus 
im  Protektorat.

Durch eine Kundmachung der Obersten Preisbehörde 
vom 28. 4. 1942, die im „Amtsblatt des Protektorates 
Böhmen und Mähren" vom 30. 4. 1942 veröffentlicht ist, 
wurde die Wirksamkeit der vom Reiohskommissar für die 
Preisbildung erlassenen Verordnung über die Aenderung 
der Preise für Lebertran, lebertranhaltige Zubereitungen 
und Spiritus vom 30. 3. 1942 (vgl. S. 172) sinngemäß auf 
das Gebiet des Protektorates Böhmen und Mähren aus
gedehnt. (1131)

H öchstpreise fü r H olzkohle  im  Protektorat.
Von der Obersten Preisbehörde wurden, wie im 

„Amtsblatt des Protektorates Böhmen und Mähren" 
Nr. 83 vom 9. 4. 1942 bekanntgegeben, Höchstpreise iür 
Holzkohle festgesetzt. Für aus dem Auslande eingeführte 
Holzkohle darf vom Großhändler der tatsächliche Ein
kaufspreis zuzüglich eines Zuschlages von 10,— Kr. je 
100 kg für die Sorten in der Körnung von 10 mm auf
wärts, jedoch für die Sorten in der Körnung unter 10 mm 
nur ein solcher von 8,— Kr. je 100 kg gefordert werden. 
Vom Einzelhändler dürfen auf den tatsächlichen Ein
kaufspreis für Meilerholzkohle 20,— bis 40,— Kr. je 
100 kg, für Oien- und Retortenkohle 20,— bis 30,— Kr. 
je 100 kg aufgeschlagen werden.

Holzkohle inländischer Erzeugung darf der Groß
händler zu dem durch die Oberste Preisbehörde fest
gesetzten Preis unter Hinzurechnung einer Handelsspanne 
von 8,— bis 10,— Kr. je 100 kg verkaufen. Der Einzel
handelspreis richtet sich danach, ob der Einzelhändler 
beim Großhandel oder beim Erzeuger bezieht. So darf er 
entweder 20,— bis 30,— Kr. je 100 kg hinzurechnen oder 
den Erzeugerpreis zuzüglich der vorgenannten Handels
spanne und der Frachtspesen fordern.

Die Großhandelspreise gelten bei Ganzwaggonsen
dungen. Sämtliche Preise dürfen um die Umsatzsteuer
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erhöht werden. In allen Holzkohlengeschäften müssen die 
Holzkohlenvorräte sichtbar mit Preisen nnd Angaben 
verzeichnet werden, aus denen die Sorte und der Ur
sprung der Ware sicher feststellbar ist.

Die Preisbestimmungen für inländische Holzkohle 
traten am Tage der Verkündung in Kraft. Für aus dem 
Ausland eingeführte Holzkohle gelten sie rückwirkend 
vom 16. 3. 1942. (1084)

Preise  für Raps, Rübsen und Mohn im  Protektorat.
Die Oberste Preisbehörde hat verfügt, daß der Auf

kaufpreis für Mohn, der gemäß Lieferungsverträgen ange
baut wird, von 800 auf 900 K. je 100 kg erhöht wird. Oelfa- 
briken bezahlen für diesen Mohn 921 K. gegen bisher 
821 K. Mohn, der nicht auf Grund von Lieferungsver
trägen angebaut wird, behält den bisherigen Preis von 
800 K. je 100 kg beim Erzeuger und 821 K. für die Oel- 
fabriken. — Die Preise für Winterraps und Rübsen beim 
Erzeuger wurden auf 500 K- gegen bisher 430 K. er
höht. Der Verkaufpreis für Winterraps und Rübsen 
zur Oel'gewinnung beträgt 516 K. gegen bisher 446 K. UH7)

Höchstpreise für künstlichen Süßstoff im  O stland.
Das „Verordnungsblatt des Reichskommissars für 

das Ostland", Nr. 26 vom 26. 5. 1942 bringt unter dem
14. 5. eine Verordnung über Höchstpreise für künst
lichen Süßstoff*). Danach werden für die Generalbe
zirke Lettland, Litauen und Estland folgende Höchstpreise 
mit Wirkung vom 16. 5. 1942 festgesetzt:

A rt  des Süßstoffs Abgabepreis Großhandels- Kleinhandels-
und der Pafckungen des Einführers abgabepreis preis

RM  RM  RM
1. Beutel zu je 1,250 g K ristall- 

Süßstoff, 450fach süß, v e r 
packt in Kartons zulOO Stück,
je  B e u t e l ...............................  0,18 0,185 0,21

2. Beutel zu je 10 g Kristall- 
Süßstoff, 450fach süß, v e r 
packt in Kartons zu je 100
Stück, je B e u t e l ............ 1,33 1,40 1,60

3. Schachteln mit Innenbeutel 
zu ie 100 g Kristall-Süßstoff,
450fach süß, verpackt in P a 
keten zu je 20 Stück, je
B e u t e l ................................... 12,90 13,55 15,50

4. Kästchen zu je 100 Stück 
Süßstofftabletten, llOfach 
süß, verpackt in Kartons zu
100 Stück, je Kästchen . . 0,27 0,28 0,32

5. Kästchen zu je 500 Stück 
Süßstofftabletten, llOfach 
süß, verpackt in Kartons zu
50 Stück, je Kästchen . . 1,30 1,36 1,55

------------  .. {U49)*) Im amtlichen W ortlaut .»Saccharin".

H öchstpreise für N atriu m n itrit und Pottasche  
in den N iederlanden.

Das Reichsbüro für chemische Erzeugnisse hat Groß
handelshöchstpreise für Natriumnitrit und Pottasche fest
gesetzt.

Die Preise für Natriumnitrit betragen je 100 kg netto 
bei Lieferung von 10 t oder mehr in einer Sendung: 
25,65 hfl.; von 5 bis 10 t: 26,25 hfl.; von 1 bis 5 t: 27,55 hfl.; 
von 0,5 bis 1 t: 29,25 hfl.; einzelne Fässer: 30,90 hfl.

Die Preise für Pottasche verstehen sich wie folgt:
Calcinierte Pottasche, gemahlen, je  100 kg netto, einschl. der Holz- 

fässcr von etwa 250 kg Inhalt, fob Lieferungsplatz
80—82% 90— 92% 96— 98% 98— 100%

hei L ieferung von:
5 t und mehr in einer Sendung . 28,60 31,40 33,25 33,85
3 bis 5 t in einer Sendung . . . 29,10 31,90 33,75 34,35
2 bis 3 t in einer Sendung . . . 29,60 32,40 34,25 34,85
einzelne F ä s s e r ..........................  30,35 33,15 35^00 35,60

Bei Lieferung von arsenfreier Pottasche können die 
vorstehenden Preise um 0,75 je 100 kg n erhöht werden. 
Bei Lieferung von wasserhaltiger Pottasche (83 'bis 85%) 
stellen sich die Preise auf 29,35 hfl. (bei 5 t oder mehr 
in einer Sendung), 29,85 hfl. (bei 3 bis 5 t), 30,35 hfl. 
(bei 2 bis 3 t) und 31,10 hfl. ifür einzelne Fässer,

Bei Lieferung von Pottasche nach im Lande erfolgter 
Umpackung in hölzerne Fässer von kleinerem Inhalt als 
250 kg können folgende Zuschläge erhoben werden: (bei 
Lieferung in Fässern von 50 kg Inhalt 6 hfl. je 100 kg 
netto, von Fässern mit 100 kg Inhalt 3 hfl. und von 
Fässern mit 200 kg Inhalt 2,50 hfl.

Die Preisfestsetzungen sind unter Zugrundelegung 
der Kosten für die Anfuhr auf dem Wasserwege kal

kuliert. Höhere Transportkosten, die durch die Beförde
rung auf dem Bahmveg erfolgen, können in Rechnung ge
stellt werden. (1038)

Großhandelspreise für Düngemittel in Finnland.
Wie von zuständiger Stelle mitgeteilt wird, beträgt 

der Preis für Kalksalpeter je kg-% N Fmk. 16,50 frei 
Güterwagen Empfangsbahnhof. PS9)

Neue Durchschnittswerte in Rumänien.
Mit Wirkung vom 28. 3. 1942 sind folgende Durch

schnittswerte für die Umsatzsteuerberechnung festge
setzt worden (in Lei je 100 kg):

Goudron, Pos. 1015 b: 1500; Chlor, Pos. 1564: 3500; Salzsäure, Pos. 
1582; 2000; Wasserglas, Pos. 1648: 1000; Methanol, Pos. 1680: 3000; 
Aceton, Pos. 1687: 4000; Ameisensäure-, Butyl-, Am yl- und alle an
deren Äether, einfach oder zusammengesetzt aus beliebigem  A lkohol 
stammend, Pos. 1690: 5000; Calciumacetat, Pos. 1694: 2000; Tabletten 
und Dragees, Pos. 1752 o: 3200; gummiertes Pap ier (Pergamentpapier, 
geschwefelt, Pergam inpapier u. ä. Papiere), Pos. 751: 16 000. (1148)

Preise für Ze llw o lle  und Altkautschuk in Rumänien.
Das rumänische Unterstaatssekretariat für Versor

gung hat den Höchstpreis für aus Italien und Deutschland 
eingeführtes ungekämmtes Zellwollgarn auf 474 Lei je 
kg festgesetzt. Gleichzeitig wurde der Preis für den 
bei verschiedenen Unternehmen beschlagnahmten A lt
kautschuk auf 65 Lei je kg festgesetzt. (1065)

Höchstpreise für Knochen in Kroatien.
Das staatliche Preisbildungsamt hat einen Mindest

einkaufspreis von 1,— bis 1,50 Kuna je kg Knochen fest
gesetzt. Der Höchstverkaufspreis der Händler an die Fa
briken wurde mit 1,90 Kuna bestimmt. (1001)

Höchstpreise für Schädlingsbekämpfungsmittel 
in Italien.

Das Korporationsministerium hat- mit Verfügung 
P 299 vom 16. 4. 1942 für die ab 15. 3. erfolgten Lieferun
gen von landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfungs
mitteln folgende Höchstverkaufspreise ab Erzeugungs-* 
werk festgesetzt (in Lire je kg):
Bleiarsenat, neutral:

in Holzfässcrn von 25— 50 kg Reingewicht ......................  12,75
.10 „  „  ......................  13,—

,, Schachteln ,, 1 ,, „  ......................  13,25 *1
Bleiarsenat, sauer, in Pulverform :

in Holzfässern von 25— 50 kg Reingewicht ......................  11,50
10 „  „  . . ' .................  11,75

,, Schachteln ,, 1 ,, ,, ......................  12,— 1|
0,5 ,, „  ......................  12,50*}

Bleiarsenat, sauer, in Teigform :
in Kanistern von 25 kg R e in g e w ic h t ..................................... 9,258)

„  10 „  ,, ..........................  9,504}
„  4 „  „  .....................................  10,— 6)
„  1 „  „  .....................................  10,50

Calciumarsenat {24—26 Arsensäureanhydrid):
in Holzfässern von 25— 50 kg Reingewicht . . . . . . .  8,75

10' „  „  ......................  9,—
,, Schachteln ,, 1 ,, ,, 9,75 *1

0,5 „  „  ......................  10,25*)
Calciumarsenat zur Trockenverstlubung:

in Holzfässern von 25— 50 kg Reingewicht ......................... 7,75
10 ,, „  ............................... 8,—

,, Schachteln ,, 4 ,, ,, ......................  8,257)
Aluminiumarscnat, K o llo id , in Pulverform :

in Holzfässern von 25— 50 kg R e in g e w ic h t ........................  11,50
................................  10 „  „  ......................  11,75
,, Schachteln • ' 1 ,, ,, * . . . . . . .  12,—  1J

0,5 „  ......................  12,50*)
Natriamarsenit (60— 62 Arsenik):

in Fässern von 100 k g ................................................................... 8 50
„  50 „  .................................................... 8,70
„  10 „  .................................................... 9,—

„  Schachteln ,, 5 ,, ....................................................  9,30
1 „  .................................................... 9,70

Natriumarsenit (30—32 Arsenik):
in Kanistern von 16 k g ......................................................  7,—
., „  „  l K t .............................................................................  7.50

Essigsaures K u p fe ra r s e n it ..............................................................  21,—
Insektenpulver mit 5% Nikotin:

in Kanistern von 20 kg Reingewicht ............... 17,— 3)
fl 10 „  „  .......................... 17,308)
„  „  4 „  „  .......................... 18,—  *)
„  ,, 1 „  .......................... 19 — M
„  „  0,5 „  .......................... 20,50«)

„  „  0,1 „  „  .......................... 24r  *°l
Insektenpulver mit 2 %  Nikotin:

in Kanistern von 20 kg R e in gew ich t...............................................  13,— ’ )
„  10 m ..... 13,308)

4 „  ..........................  14,— 6 j
„  „  1 „  „  ..........................  15.—  *)

0,1 „  „  .....................................  20 ,-,o ‘
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G iftige Köder:
in Säcken von 50 kg ........................ ....................................  4,—

„ 2 5 ........................................................................  4,10
„  10 „  ................................. ............................. 4,30

,, Paketen ,, 4 ..............................................................  4,4511)
1 „  ..............................................................  4,70»2)

Bariumfluorsilicat:
in Fässern von 50 k g ............................................................ 7,75
„  Schachteln ,, 2 , .................................................................. 8,15
,, Schachteln ,, 1 ,. ........................................................... 8,50

Bei Verkäufen an Verbraucher ist auf vorgenannte Preise zur 
Deckung der Verteilungskosten ein Mehrpreis von nicht über 25 %  
auf den Erzeugerpreis neben Anrechnung der reinen Bahnfrachtkosten 
zulässig. Der W iederverkäufer ist verpflichtet, auf jeden Behälter den 
Verkaufspreis je kg Reingewicht auf ausgestellte W are anzubringen.

*) In Kisten mit 25— 50 Schachteln Inhalt.
3) In Kisten mit 50— 100 Schachteln Inhalt.
3) Kisten mit 2 Kanistern.
4) Kisten mit 5 Kanistern.
3) Kisten mit 10 Kanistern.
°) Kisten mit 50 Kanistern.
7) Kisten mit 12 Schachteln.
8) Kisten mit 4 Kanistern.
9) Kisten mit 25— 50 Kanistern.

10j Kisten mit 400 Kanistern.
1,J Kisten mit 10 Paketen.
ls j Kisten mit 50 Paketen.

(1134)

Preisregelung für C itronensäure und Düngem ittel 
in Italien.

Das Korporationsministerium hat mit Verfügung vom
25. 2. 1942 bestimmt, daß der Preis für Citronensäure 
unverändert 15 Lire je kg beim Erzeuger betragen soll, 
■unter Beibehaltung der üblichen Verkaufsbedingungen.

Gleichzeitig ist eine Preiserhöhung um 37 Centesimi 
je Einheit an Phosphorsäureanhydrid auf die Preise für 
Kalksuperphosphat zugestanden worden. Der Mehrpreis 
findet Anwendung auf die seit dem 1. 1. d. J. erfolgten 
Lieferungen. Der von den Erzeugern erhobene Mehrbe
trag ist zur Verfügung der dazu geschaffenen Ausgleichs
kasse zu halten.

Für die stickstoffhaltigen Düngemittel bleiben die 
Erzeugerverkaufspreise bestehen.

Für die Festsetzung der Verkaufspreise an die Ver
braucher werden die Provirtzialräte der Korporationen 
folgende Umsatzsteuerpauschalsätze in Anrechnung brin
gen (in Lire je dz):

für Kalksuperphosphat ............................................  1,35
,, Ammonsulfat und Kalksalpeter ...................... 4,25
„  A m m o n n it r a t .................. ....................................  3,75
,, Natronsalpeter . . . . .................................  4,10
„  Ammoniumphosphat ........................................  9,40
,, Kalkstickstoff ................................................... 3,50.

Die vorgenannten Sätze schließen auch die Steuer 
auf die Verpackungskosten ein. I1135)

Preiserhöhung fü r photographische Erzeugnisse  
in Spanien.

Durch Regierungsverordnung sind die Preise für 
sämtliche lichtempfindlichen photographischen Erzeug
nisse gegenüber den Preisen von 1936 um 80% erhöht 
worden. Röntgenplatten wurden jedoch nur um 40% er
höht. Die neuen Preise bedeuten -gegenüber den bisheri
gen eine Erhöhung um rund 20%. (9'3)

Preiserhöhung fü r Sonnenblum enkerne in Spanien.
Durch Verfügung vom 17. 3, 1942 ist der Preis für 

Sonnenblumenkerne aui 1,75 Pts. je kg festgesetzt wor
den. Dieser über den Erzeugungskosten liegende Preis 
wurde eingeräumt, um einen noch stärkeren Anreiz zum 
Anbau von Sonnenblumen zur Oelgewinnung zu bieten. 
Die mit Verfügung vom 13. 1. d. J. gewährten Vergünsti
gungen, wie Sonderzuteilungen von Olivenöl und bevor
zugte Belieferung von Stickstoffdüngern, wurden dazu 
als unzureichend erachtet. . (1107)

BEKANNTMACHUNGEN ÜBER 
VERKEHRSFRAGEN

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, T eü l I  A bt. B.
M it W irkung vom 20. 5. 1942 wurde im DEGT, T  I Abt. B, V e r

zeichnis II als neue Z iffer nachgetragen: ,,103 a Milchsäureäthylester“  
und unter 138 aufgenommen: ..M ilchsäure".

M it W irkung vom 1. 6. 1942 wurde im Verzeichnis II des DEGT. 
Te il I A bt. B, in der Z iffer „O e le , und zwar“  aufgenommen: „synthe
tische Fettaustauschstoffe“ .

M it Wirkung vom 1. 6. 1942 traten im DEGT, T e il I Ab t. B, fo l
gende Aenderungen ein: In der Tarifstelle ,.Abfä lle und Rückstände“  
wurde nachgetragen: „aluminiumoxychloridhaltige Abfallösung aus
organischen Synthesen F " .

Im Verzeichnis II wurde folgende neue Z iffer aufgenommen: ,,3a 
aluminiumoxychloridhaltige Abfallösungen". Die bisherige Z iffer 3a 
erhält die Bezeichnung „3 b ".

Ausnahmetaril 24 S 6 Ifir bestimmte See-Ausfuhrgüter.
M it W irkung vom 1. 5. 1942 wurde der Bahnhof „Falkenau/Eger“  

mit Sonderfrachtsätzen in den Tarif aufgenommen.
M it W irkung vom 20. 5. 1942 wurde der Bahnhof „Dortmund- 

Obc-reving" als Versandbahnhof mit Sonderfrachtsätzen aufgenommen.

Deutsch-Ungarischer Verbandsgütertaril T e il I I  H eit 2.
A rtik e l 16 (Rohöl). Die Gültigkeit des Tarifs wurjle bis 15. 6. 1942 

verlängert.

Ausnahmctarii 11 B 1 für Düngemittel.
Mit W irkung vom 10. 5. 1942 wurde unter ,,Zu A bt. II I  B“  der

Bahnhof ,.Drütte" nachgetragen.
M it W irkung vom 1. 6. 1942 wurden unter ,,Zu Abteilung III B“  

die Bahnhöfe ,.Haldensleben Hafen“ , „Heidenheim -M ergelstetten“  und 
„ICastl (O berbay.)" nachgetragen.

M it W irkung vom 1. 6. 1942 wurde die Tarifstelle ,,Gips (schwefel
saurer Kalk ], roh oder zerk leinert oder gemahlen*)" gestrichen.

Ausnahmetaril 11 B 1 Anhang für Düngemittel iür V ierjahresplao.
M it Wirkung vom 1. 6. 1942 wurde in der Abteilung II unter D die 

rarifste lle  ,,Gips (schwefelsaurer Kalk ), roh oder zerk leinert oder 
gemahlen" gestrichen.

Ausnahmetaril 12 B 1 für Pflanzenschutzmittel.
M it W irkung vom 1. 5. 1942 wurden folgende Aenderungen und

Ergänzungen nachgetragen:
1. Cosan (Schwefelspritzm .): J. D. R iedel-E. de Haen A .G ., Berlin 

borhaltiger Düngcschlamm: Gebr. Borchers A .G ., Goslar 
Fusibar (Kupferkalkarsenspritzm.) ^
Köderit i(Arscnködcrstrcum.)
Parasitol-Erdflohpulv. (Nikotin- V F. Schacht K .G ., Braunschweig 

stäubemittel) I .
SchädlingsnaphtHalin ,.Schacht“  J

2. Geändert w ird di? Bezeichnung , .Kalkarsenspritzmittel A res in " in 
.,'Kalkarsenspritzmittel zur Kartoffelkäferbekäm pfung".
M it Wirkung vom 10. 5. 1942 wurde ferner nachgetragen: 

Pyrethrum ,,S p ieß ": C. F. Spieß & Sohn, Kleinkarlbach.

Ausnahmetarif K r 7 B 31 für Schwefelkiesabbrände.
Mit W irkung vom 1. 5. 1942 wurde ..Muldenhütten" mit Sondcr- 

frachtsätzen als Versandbahnhof nachgetragen.

Ausnahmetarif 7 B 40 lür eisenoxydhaltige Ab fä lle .
M it W irkung vom 1. 6. 1942 w ird der Empfangsbahnhof „G elsen-

kirchen-Bismarck'1 mit einem Sonderfrachtsatz naengetragen.

Ausnahmetaril 4 B 1 für Kalkstein usw.
M it W irkung vom 1. 6. 1942 wurde Ober-Piesting als Versand- 

bahnhof nachgetragen.

Ausnahmetaril 14 B 1 für Erdöl, roh.
M it W irkung vom 1. 5. 1942 wurde 1. im Abschnitt ..Güterart"

das W ort „W eiterverarbe itu ng" geändert in „Verarbeitung“ ; 2. unter 
den Versandbahnhöfen der Aoteilung I der Bahnhof „Hohenruppers- 
d o rf"  nachgetragen.

Ausnahmetaril 24 B 8 für Rohstoffe Iür Ze llw o lle  usw.
Mit W irkung vom 10. 6. 1942 wurden unter „Zu  Abt. I Ziff. 1— 5" 

die Bahnhöfe Riesa und Riesa Hafen nachgetragen.

Ausnahmetaril 1 B 23 lür Buchenverkohlungsholz.
M it W irkung vom 20. 5. 1942 wurde 1. in der Ueberschrift die 

Angabe . .Buchenverkohlungsholz“  geändert in „Vcrkohlungsholz";
2. im Abschnitt „G ü tera rt" unter Z iffer 1 und 2 angefüöt „von  
K ie fer“ ; 3. unter Z iffer 2 zugesetzt ,.Stockholz (Stubbenholz. 
Stuckenholz, W urzelholz)“ ; 4. M ellensee-Saalow  als Empfangsbahn
hof nachgetragen. {1093)

Die Chemische Industrie wird herausgegeben von der Geschäftsstelle der Wirtschaltsgruppe Chemische Industrie.
Geschäftsführer D r. C. Ungew itter.

D ie Zeitschrift erscheint einmal wöchentlich, am Freitag jeder W oche. Sie ist vom „V erlag  Chemie“ , G. m. b. H. /Geschäftsf. Senator e. h,
H. Degener), Berlin  W  35; W oyrschstr. 37, zu beziehen. Bezugspreis siehe am Fuße der vierten Umschlagseite. — Abdruck von Artikeln  nur unter 
Augabe der Quelle gestattet. A lle  Sendungen betr. die Schriftleitung sind an die Geschäftsstelle, Berlin W  35, Sigismundstr. 6, zu richten.

Hauptschriftleiter: Dr. W aller G reiling , Berlin W 35, Stellvertreter des Hauptschriftleiters: D r. W ilhelm  Haken, 
Bln.-Lichterfelde. — Anzeigenleiter: Anton Burger, Bln.-Tempelhof. — Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 5. — 
Druck: H. Heenemann KG., Berlin-Wilmersdorf. — Verlag Chemie, GmbH., (Geschäftsf.: Senator e. h. H . Degener),

Berlin W 35, Woyrschstraße 37. Printed in Germany.


